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An das

Abgeordnetenhaus von Berlin

Uber Senatskanzlei — G Sen —

Vorblatt

Vorlage — zur Beschlussfassung —

uber Erstes Gesetz zur Anderung des Berliner Universitatsmedizingesetzes

A. Problem

Das Berliner Universitatsmedizingesetz ist seit 2005 die Rechtsgrundlage der Cha-
rité — Universitatsmedizin Berlin (Charité) als Korperschaft des 6ffentlichen Rechts in
der Tragerschaft des Landes Berlin. Die Regelungen sind weiterzuentwickeln, um die
Charité bestmoglich fur die Zukunft aufzustellen. Dabei ist insbesondere auch die
Partizipation der am Wissenschaftsprozess Beteiligten zu starken, da das Bundes-
verfassungsgericht mit seinem Beschluss vom 24. Juni 2014 (1 BvR 3217/07) zur
Medizinischen Hochschule Hannover die in diesem Zusammenhang zu beachtende
verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zur Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Ab-
satz 3 des Grundgesetzes fortgeschrieben hat. Der Senat hat sich diese Starkung
zum Ziel gemacht (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik, Abgeordnetenhaus-
Drucksache 18/0073, S. 55 [57]).

B. Ldsung

Die Zusammensetzung des Vorstands wird umgestaltet, um die Belange einer zent-
ralen Wirtschaftsfiihrung eines Universitatsklinikums im Integrationsmodell noch bes-
ser zu berucksichtigen, im Bereich der Krankenversorgung den medizinischen As-
pekt zu starken und fir die gesamte Charité der Herausforderung des Fachkréfte-
mangels, insbesondere im Pflegebereich, angemessen Rechnung zu tragen. Zur
Starkung der Partizipation der Wissenschaft wird die Beteiligung des Fakultatsrats
der Charité als Vertretungsorgan der Tragerinnen und Trager der verfassungsrecht-
lich verbirgten Wissenschaftsfreiheit bei der Bestellung und Abberufung von Mitglie-
dern des Vorstands sowie bei Entscheidungen des Vorstands mit Auswirkung auf
Forschung und Lehre ausgebaut. Auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wird
im Interesse der Partizipation der Wissenschaft, einer effektiveren Kontrolle der Cha-
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rité sowie der Verbindung zur Freien Universitat Berlin und zur Humboldt-Universitat
zu Berlin, deren gemeinsame Gliedkdrperschaft die Charité ist, angepasst.

C. Alternative/Rechtsfolgenabschatzung

Keine

D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter

Die Verpflichtung der Charité, Mal3nahmen zur Sicherung der Frauenférderung nach
Maf3gabe des Landesgleichstellungsgesetzes festzulegen, wird aus Klarstellungs-
grinden korrigiert. Zugleich wird vorgeschrieben, dass Frauen und Mannern nicht
nur die ihrer Qualifikation entsprechenden gleichen Entwicklungsmdglichkeiten zu
gewahren sind, sondern auch gleiche Teilhabechancen. Dartber hinaus werden an
verschiedenen Stellen des Berliner Universitadtsmedizingesetzes redaktionelle An-
passungen im Sinne einer geschlechtergerechten Sprache vorgenommen.

E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen

Keine

F. Gesamtkosten

Auf Grund der Erweiterung des Vorstands ergibt sich ein entsprechend gesteigerter
Finanzbedarf der Charité. Soweit die Charité von der durch dieses Gesetz zu schaf-
fenden Madglichkeit Gebrauch macht, einzelne Mitglieder der Zentrumsleitungen
hauptamtlich zu beschéftigen, kann auch dies den Finanzbedarf erhohen. Die ge-
naue Hohe kann vorab nicht beziffert werden. Die Steigerungen sind jeweils aus dem
Gesamtwirtschaftsplan zu finanzieren.

G. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

Keine

H. Zustandigkeit

Regierender Birgermeister



Der Senat von Berlin
RBm -SKzl-VE 7 -
Tel.: 9026 (926) - 5257

An das

Abgeordnetenhaus von Berlin

Uber Senatskanzlei — G Sen —

Vorlage
— zur Beschlussfassung —

uber Erstes Gesetz zur Anderung des Berliner Universitatsmedizingesetzes

Das Abgeordnetenhaus wolle beschliel3en:

) Erstes Gesetz
zur Anderung des Berliner Universitatsmedizingesetzes

Vom ...
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1

Anderung des Berliner Universitatsmedizingesetzes

Das Berliner Universitatsmedizingesetz vom 5. Dezember 2005 (GVBI. S. 739),
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBI. S. 160) gean-
dert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Der Uberschrift wird der Klammerzusatz ,,(BerlUniMedG)“ angefigt.
2. Das Inhaltsverzeichnis wird durch folgende Inhaltstibersicht ersetzt:
,Inhaltstubersicht
81  Geltungsbereich, Rechtsstellung, Gewahrtragerschaft

82  Aufgaben, Zielsetzung
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8§ 2a Anerkennung als Hochschulklinik

83  Vereinbarungen des Landes Berlin mit der Charité
84  Mitglieder, Angehorige

§5 Organe

86 Medizinsenat

8§87  Aufgaben des Medizinsenats

§8  Fakultatsrat der Medizinischen Fakultat

89  Aufgaben des Fakultatsrats

8§10 Aufsichtsrat

8§ 11 Aufgaben des Aufsichtsrats, Staatsaufsicht

§12 Vorstand

§ 13 Aufgaben des Vorstands

§ 14 Fakultatsleitung

8§ 15 Aufgaben der Fakultatsleitung

8§16 Klinikumsleitung

§ 17 Aufgaben der Klinikumsleitung

§ 17a Klinikumskonferenz

8§18 Zentren

8§19 Zentrumsleitung

8§20 Zentrumskonferenz

8§21 Zielvereinbarungen und Qualitatssicherung

§ 22 Satzungen

§ 23 Krankenpflegekommission

8 24 Wirtschaftsfuhrung und Rechnungswesen

§ 25 Rechnungslegung, Jahresabschluss und Finanzkontrolle
§ 26 Personal

8§ 27 Personalvertretung

8§ 28 Studierende, Zulassung von Studienanfangerinnen und Studienanfangern
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§ 29 Anderung gesetzlicher Vorschriften

§ 30 Ubergangsvorschriften

§31

Inkrafttreten, Aul3erkrafttreten®.

Die Praambel wird aufgehoben.

8 1 wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz1l werden die Worter ,"Charité — Universitdtsmedizin Berlin
(Charité)"“ durch die Wérter ,"Charité — Universitatsmedizin Berlin"
(Charité)" ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefugt:

,Die Charité besteht aus der "Medizinischen Fakultat Charité — Univer-
sitatsmedizin Berlin" (Medizinische Fakultat) und dem "Universitatskli-
nikum Charité — Universitatsmedizin Berlin" (Universitatsklinikum).*

In Absatz 2 werden die Woérter ,,"Charité — Universitatsmedizin Berlin (Cha-
rité)"“ durch das Wort ,Charité” ersetzt.

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,"Universitatsklinikums Charité — Universi-
tatsmedizin Berlin"“ durch das Wort ,Universitatsklinikums” ersetzt.

bb) In Satz2 werden die Worter ,"Charité — Universitatsmedizin Berlin
(Charité)" durch das Wort ,Charité” ersetzt.

cc) Satz 4 wird aufgehoben.

In Absatz 4 werden die Worter ,"Charité — Universitatsmedizin Berlin (Cha-
rité)"“ durch das Wort ,Charité” ersetzt.

§ 2 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Die Charité nimmt ihre hochschulmedizinischen Aufgaben in der Einheit
von Forschung, Lehre und Krankenversorgung wahr.*

Absatz 8 wird wie folgt geandert:

aa) Das Wort ,Entwicklungsmoglichkeiten“ wird durch die Woérter ,,Entwick-
lungs- und Teilhabemaoglichkeiten® ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefugt:

,Fur die Beschaftigten sind Mallnahmen zur Sicherung der Frauenfor-
derung entsprechend den Regelungen des Landesgleichstellungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. September 2002
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(GVBI. S. 280), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Mai
2016 (GVBI. S. 282) geéandert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung festzulegen.”

c) In Absatz 10 wird das Wort ,Deutschen® durch das Wort ,Berliner” ersetzt.
d) Folgender Absatz 11 wird angefugt:

,(11)Im Rahmen der Krankenversorgung gewahrleistet die Charité die
Wahrung der Patientenrechte. Die Charité erstellt einen Patientenkodex, in
dem die Rechte der Patientinnen und Patienten nach MalRgabe der gelten-
den Gesetze und Verordnungen zusammengefasst werden und Hinweise
Uber Informations-, Beratungs- und Betreuungsangebote wahrend der me-
dizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten gegeben werden.
Der Patientenkodex wird im amtlichen Mitteilungsblatt der Charité veroffent-
licht.”

Nach § 2 wird folgender § 2a eingefiigt:

»S 2a
Anerkennung als Hochschulklinik

(1) Die fur Hochschulen zustandige Senatsverwaltung kann mit Zustimmung
des Abgeordnetenhauses von Berlin einer mehrheitlich von der Charité gehalte-
nen juristischen Person des Privatrechts Kernaufgaben des Universitatsklini-
kums im Bereich der Herzmedizin durch Verwaltungsakt Ubertragen (Beleihung)
und diese als Hochschulklinik anerkennen. Die Beliehene dient der Medizini-
schen Fakultat bei der Erfullung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre. Vo-
raussetzung der Beleihung und der Anerkennung ist eine Vereinbarung zwi-
schen der Charité und der juristischen Person des Privatrechts Uber deren Zu-
sammenarbeit, insbesondere mit Regelungen

1. Uber die Unterstiitzung der Medizinischen Fakultat bei der Erfillung ihrer
Aufgaben in Forschung und Lehre,

2. Uber die sachgerechte Wahrnehmung der zu Ubertragenden Aufgaben und
zur Kostenerstattung fur die Wahrnehmung dieser Aufgaben,

3. zu den Einflussmdglichkeiten der Medizinischen Fakultat auf hauptberuflich
tatiges wissenschatftliches Personal der Beliehenen bei der Wahrnehmung
von Aufgaben in Forschung und Lehre,

4. zur Gewahrleistung der sinngemaf3en Anwendung der Grundsatze des Ber-
liner Hochschulgesetzes und der auf Grund des Berliner Hochschulgeset-
zes erlassenen Vorschriften bei Beschéaftigung und Mitwirkung,

5. Uber die Herstellung von Einvernehmen mit dem Fakultatsrat der Medizini-
schen Fakultat bei wissenschaftsrelevanten Entscheidungen,

6. zum Ausschluss eines Uber den Verlust der Stammeinlage oder den Wert
des Geschaftsanteils der Charité hinausgehenden finanziellen Risikos der
Charité und
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7. zum auf die juristische Person des Privatrechts Ubertragenen Vermdgen
und Personal fur den Fall der Beendigung der Beleihung.

Diese Regelungen kdnnen auch in der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag
der juristischen Person des Privatrechts vorgesehen werden.

(2) Zum Vollzug der Aufgabenubertragung kann die Charité aus ihrem Ver-
maogen die entsprechenden Einrichtungen auf die Beliehene als tbernehmende
Rechtstragerin tbertragen. Auf die Ubertragung findet das Dritte Buch des Um-
wandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBI. | S. 3210; 1995 | S. 428), das
zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2694) geandert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. Der zu-
grunde liegende Spaltungsbericht bedarf der Zustimmung der fur Hochschulen
zustandigen Senatsverwaltung.

(3) Die Regelungen zur Staatsaufsicht nach diesem Gesetz und dem Berli-
ner Hochschulgesetz gelten fur die Beliehene entsprechend. Die Staatsaufsicht
wacht insbesondere dartber, dass die Beliehene jederzeit sicherstellt, dass die
Mitglieder der Charité, soweit sie bei der Beliehenen beschéftigt oder dieser ge-
stellt sind, die durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbirgten
Grundrechte wahrnehmen kénnen.

(4) Soweit von der Beliehenen beschaftigtes oder dieser gestelltes Personal
Aufgaben in Forschung und Lehre erflllt, unterliegt es dem fachlichen Wei-
sungsrecht der Dekanin oder des Dekans der Medizinischen Fakultat.

(5) Die Charité kann mit Zustimmung ihres Aufsichtsrats einen Teil des
Staatszuschusses nach § 3 Absatz 2 an die Beliehene fir die Wahrnehmung
von Aufgaben in Forschung und Lehre als Kostenerstattung weiterleiten. Das
Land Berlin trifft in Bezug auf die Beliehene keine Gewahrtragerschatt.*

8§ 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Das Land Berlin schlief3t mit der Charité regelmaRig Vertrage uUber die
Grundztge der weiteren Entwicklung der Universitatsmedizin.”

§ 4 wird wie folgt geéndert:
a) Der Uberschrift werden ein Komma und das Wort ,Angehérige” angefiigt.
b) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
,Rechte und Pflichten der Mitglieder werden durch Satzung geregelt.”
c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefugt:

,(3) Weitere Personen kdnnen Angehdrige der Charité sein, ohne dass
sie Mitglieder sind. Status, Rechte und Pflichten der Angehérigen werden
durch Satzung geregelt.”

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

8§ 5 wird wie folgt geandert:
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11.

12.

b)
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Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
bb) Folgende Nummer 7 wird angefligt:

,7. die Klinikumskonferenz.*

In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort ,von“ die Worter ,bis zu“ einge-
fugt und der Punkt am Ende durch die Wérter ,,, soweit dieses Gesetz nicht
etwas anderes bestimmt.” ersetzt.

8§ 6 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In der Uberschrift wird das Wort ,Der* gestrichen.

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
bb) Folgende Nummer 4 wird angefligt:

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personalrats der Medizini-
schen Fakultat.”

§ 7 wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

,1. die Stellungnahme zur Einrichtung und Aufhebung von Studiengangen
sowie zu den Zulassungszahlen an der Medizinischen Fakultat,“.

In Nummer 2 werden die Worter ,"Medizinischen Fakultat Charité — Univer-
sitatsmedizin Berlin™ durch die Worter ,Medizinischen Fakultat® ersetzt.

In Nummer 6 werden die Worter ,"Medizinische Fakultat Charité — Universi-
tatsmedizin Berlin" durch die Worter ,Medizinische Fakultat ersetzt.

§ 8 wird wie folgt ge&ndert:

a)

b)

In der Uberschrift werden die Woérter ,Charité — Universitatsmedizin Berlin®
gestrichen.

Absatz 3 wird wie folgt gedandert:

aa) In Nummer 4 werden die Worter ,der Personalvertretung“ durch die
Worter ,des Personalrats” ersetzt.

bb) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
cc) Folgende Nummer 6 wird angeflgt:

,0. die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung der Medi-
zinischen Fakultat.”



13. § 9 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort ,Hochschulgesetzes® ein Komma
und die Worter ,soweit dieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmt"
eingeflgt.

bb) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingeflgt:

,2. die Einrichtung und Aufhebung von Studiengangen an der Medizi-
nischen Fakultat und die Festsetzung der Zulassungszahlen,”.

cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und das Wort ,Stellungnahme®
wird durch das Wort ,Zustimmung® ersetzt.

dd) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 4 und 5 und es
werden jeweils nach dem Wort ,Wahl“ die Wérter ,und Abwahl“ einge-
fugt.

ee) Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die Nummern 6 und 7.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort ,Wahl* die Worter ,und Abwahl“ einge-
fugt.

c) Folgender Absatz 3 wird angefugt:

,(3) Im Rahmen seiner Aufgaben kann der Fakultéatsrat von Mitgliedern
des Vorstands Auskunfte verlangen.”

14. § 10 wird wie folgt geandert:
a) In der Uberschrift wird das Wort ,Der gestrichen.
b) Absatz 1 wird wie folgt geédndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort ,als“ durch die Angabe
,13" ersetzt.

bb) Die Nummern 3 und 4 werden durch die folgenden Nummern 3 bis 6
ersetzt:

»3. funf vom Senat von Berlin benannte externe Sachverstandige mit
Expertise in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Kran-
kenhauswesen und -management, Krankenversorgung, internatio-
nale medizinische Forschung und Wissenschaftssystem sowie im
Umgang mit wissenschaftsspezifischen Steuerungsanséatzen,

4. zwei vom Fakultatsrat benannte Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrer der Charité,

5. ein von den Hochschulleitungen der Freien Universitat Berlin und
der Humboldt-Universitat zu Berlin gemeinsam benanntes Mitglied
einer dieser Hochschulleitungen,
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d)

f)

9)
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6. drei Mitglieder, die in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl von den hauptberuflichen Beschaftigten gewahit werden.”

cc) Folgender Satz wird angefugt:

,Die aktive und passive Wahlberechtigung, das Wahlverfahren und das
Ausscheiden der zu wéahlenden Mitglieder nach Satz 1 Nummer 6 wer-
den in der Wahlordnung der Charité geregelt mit der Mal3gabe, dass
die passive Wahlberechtigung fur Mitglieder des Fakultatsrats sowie fur
Mitglieder der Personalvertretungen fur die Dauer ihrer Mitgliedschaft
ruht.”

Absatz 2 Nummer 2 wird durch die folgenden Nummern 2 und 3 ersetzt:
,2. ein Mitglied des Gesamtpersonalrats,

3. die Vertrauensperson der Gesamtschwerbehindertenvertretung.”
Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefugt:

,Die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 kénnen einander im
Einzelfall ihr Stimmrecht schriftlich, elektronisch oder innerhalb der jeweili-
gen Sitzung des Aufsichtsrats zu Protokoll der Geschaftsstelle Gbertragen.”

In Absatz 4 werden die Satze 2 und 3 durch folgende Satze ersetzt:

,Die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 6 benannten oder gewahlten Mit-
glieder werden von dem fir Hochschulen zustandigen Mitglied des Senats
von Berlin bestellt. Die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5
kénnen von den fur die Benennung jeweils zustandigen Stellen jederzeit
abberufen werden. Scheidet ein benanntes Mitglied vorzeitig aus, wird far
den Rest seiner Amtszeit ein neues Mitglied bestellt. Benannte oder ge-
wahlte Mitglieder kdnnen einmal erneut benannt oder gewahlt werden.*

Absatz 6 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

,Ist der Aufsichtsrat nicht beschlussfahig, kann die oder der Vorsitzende ihn
innerhalb von 14 Tagen erneut einberufen.”

In Absatz 8 Satz 1 werden vor dem Wort ,dem*“ die Worter ,der oder “ einge-
fugt.

§ 11 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

.(2) Der Aufsichtsrat beschlief3t Gber die Bestellung und Abberufung von
Mitgliedern des Vorstands, der Fakultatsleitung und der Klinikumsleitung
nach Maligabe der fir diese Organe geltenden Bestimmungen dieses Ge-
setzes, soweit nicht ein anderes Organ zustandig ist.”

Absatz 4 wird wie folgt geéndert:

aa) In Nummer 13 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
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bb) Die folgenden Nummern 14 bis 16 werden angeflgt:

,14. die Weiterleitung eines Teils des Staatszuschusses an eine aner-
kannte Hochschulklinik nach 8 2a Absatz 5 Satz 1,

15. die hauptamtliche Beschéaftigung einzelner Mitglieder der Zent-
rumsleitungen,

16. die Ubernahme von Verbindlichkeiten fir Ausgaben des Investiti-
onsplans und die Leistung von Ausgaben zu Lasten des Investiti-
onsplans nach § 24 Absatz 3 Satz 2."

16. 8 12 wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

In der Uberschrift wird das Wort ,Der” gestrichen.
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Dem Vorstand gehéren hauptamtlich an:
1. die oder der Vorstandsvorsitzende,

2. die Dekanin oder der Dekan als das fur Wissenschaft zustandige Mit-
glied,

3. das fur Krankenversorgung zustandige Mitglied,

4. das fur Finanzen und Infrastruktur zustandige Mitglied,
5. das fur Personal und Pflege zustandige Mitglied.*
Absatz 3 wird aufgehoben.

Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Worter ,, jedoch nicht ge-
gen die Stimme der oder des Vorstandsvorsitzenden.“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worter ,die Direktorin oder der Direktor des Klini-
kums*“ durch die Wérter ,das fur Krankenversorgung zustandige Vor-
standsmitglied” ersetzt.

Die Absatze 5 bis 8 werden durch die folgenden Absatze 4 bis 7 ersetzt:

,(4) Die oder der Vorstandsvorsitzende soll Erfahrung in der Fihrung
groBerer Unternehmen sowie in der Personalfiihrung besitzen und muss
Uber einschlagige wissenschaftliche Expertise verfligen. Die Dekanin oder
der Dekan muss berufene Hochschullehrerin oder berufener Hochschulleh-
rer auf dem Gebiet der Medizin sein und Leitungserfahrung in der Universi-
tatsmedizin haben. Das fur Krankenversorgung zustandige Vorstandsmit-
glied muss approbierte Arztin oder approbierter Arzt mit abgeschlossener
facharztlicher Weiterbildung sein und tber wissenschaftliche Expertise so-
wie klinische Leitungserfahrung verfigen. Das fur Finanzen und Infrastruk-
tur zustandige Vorstandsmitglied soll Erfahrung in der wirtschaftlichen und
finanziellen Leitung eines Krankenhauses, vorzugsweise eines Universitats-
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klinikums besitzen. Das fur Personal und Pflege zustandige Vorstandsmit-
glied soll tber Leitungserfahrung im Personalmanagement und im Pflegebe-
reich verflugen.

(5) Die oder der Vorstandsvorsitzende wird vom Aufsichtsrat bestellt.
Die Entscheidung des Aufsichtsrats wird durch die Empfehlung einer von
ihm eingesetzten Findungskommission vorbereitet, der mit Stimmrecht an-
gehoren:

1. das fur Hochschulen zustandige Mitglied des Senats von Berlin,

2. durch den Fakultdtsrat zu benennende Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, die ein Drittel der Gesamtzahl der stimmberechtigten
Mitglieder der Findungskommission stellen,

3. weitere durch den Aufsichtsrat zu benennende Mitglieder.

Der Aufsichtsrat kann auch Mitglieder mit beratender Stimme benennen.
Die Empfehlung kann nicht gegen die Stimme des fur Hochschulen zustan-
digen Mitglieds des Senats von Berlin oder gegen die Stimmen aller Mitglie-
der nach Satz2 Nummer?2 erfolgen. Der Aufsichtsrat kann die
Vorstandsvorsitzende oder den Vorstandsvorsitzenden jederzeit abberufen.
Verlangt der Fakultatsrat mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglie-
der sowie einer Mehrheit von drei Vierteln der ihm angehérenden Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer die Abberufung, ist dem zu entspre-
chen, wenn der Aufsichtsrat dies nicht mit einer Mehrheit von drei Vierteln
seiner Mitglieder zurtickweist.

(6) Die Dekanin oder der Dekan wird vom Fakultatsrat auf Vorschlag ei-
ner von ihm eingesetzten Findungskommission, der die oder der Vorstands-
vorsitzende mit beratender Stimme angehort, fur die Dauer von funf Jahren
gewahlt. Der Vorschlag der Findungskommission kann vom Aufsichtsrat mit
einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder abgelehnt werden. Der
Fakultatsrat kann die Dekanin oder den Dekan im Benehmen mit dem Auf-
sichtsrat und der oder dem Vorstandsvorsitzenden mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln seiner Mitglieder, davon die Halfte der ihm angehdrenden
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, oder einer Mehrheit von drei
Vierteln der ihm angehérenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
vorzeitig abwahlen. Sowohl der Aufsichtsrat als auch die oder der Vor-
standsvorsitzende kénnen dem Fakultatsrat die Abwahl vorschlagen.

(7) Die Ubrigen Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt.
Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt mit der MalRgabe, dass zusatzlich auch die oder
der Vorstandsvorsitzende stimmberechtigtes Mitglied der Findungskommis-
sion ist. Die Empfehlung der Findungskommission kann nicht gegen die
Stimme des fur Hochschulen zusténdigen Mitglieds des Senats von Berlin,
gegen die Stimme der oder des Vorstandsvorsitzenden oder gegen die
Stimmen aller Mitglieder nach Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 erfolgen. Der Auf-
sichtsrat kann die tbrigen Vorstandsmitglieder jederzeit abberufen. Verlangt
der Fakultatsrat im Benehmen mit der oder dem Vorstandsvorsitzenden mit
einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder sowie einer Mehrheit von
drei Vierteln der ihm angehérenden Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer die Abberufung des fiir Finanzen und Infrastruktur zustandigen Vor-
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standsmitglieds, ist dem zu entsprechen, wenn der Aufsichtsrat dies nicht
mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder zurickweist.*

Absatz 9 wird Absatz 8 und wie folgt gedndert:

aa) Nach dem  Wort ,Personalstelle®  werden die  Worter
» Personalwirtschaftsstelle, Dienstbehdrde und oberste Dienstbehdrde®
und nach dem Wort ,Senats” die Woérter ,von Berlin“ eingefligt.

bb) Folgender Satz wird angeflgt:

,Dieses kann einzelne dieser Befugnisse im Einvernehmen mit der fur
grundsatzliche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten zustan-
digen Senatsverwaltung auf das Landesverwaltungsamt Berlin tbertra-
gen.”

Absatz 10 wird Absatz 9.

17. 8 13 wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

In Absatz 1 Satz 2 werden die Worter ,sowie die Umsetzung der Zielverein-
barungen zwischen dem Vorstand und den Zentren® gestrichen.

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,ein Konzept® durch die Worter ,einen
Struktur- und Entwicklungsplan® ersetzt.

bb) In Satz 2 werden das Wort ,erarbeitet” durch das Wort ,beschlief3t* er-
setzt und die Waérter ,und schlie3t zu deren Umsetzung Zielvereinba-
rungen mit den Zentren ab“ gestrichen.

cc) In Satz 4 werden die Warter ,Zentren sowie“ gestrichen.

dd) In Satz 5 werden die Worter ,Er sorgt® durch die Woarter ,Ferner sorgt
der Vorstand® ersetzt und nach dem Wort ,Einrichtungen® die Worter
» Organe und Mitglieder sowie der Angehdrigen® eingefugt.

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,(3) Der Vorstand leitet die Berufungsvorschlage des Fakultatsrats mit
einer Stellungnahme an den Medizinsenat weiter. Weiterhin kann der Vor-
stand Stellungnahmen gegentber dem fir Hochschulen zustandigen Mit-
glied des Senats von Berlin abgeben.*

In Absatz5 Satz1 werden die Worter ,nachgeordneten Einrichtungen®
durch die Wérter ,Einrichtungen der Charité“ ersetzt.

Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

,(6) Der Vorstand trifft wissenschaftsrelevante Entscheidungen im Ein-
vernehmen mit dem Fakultatsrat. Die Satzung nach 8 22 Absatz 1 regelt
hierzu ein Verfahren zur Einsichtnahme von Entscheidungsvorlagen durch
vom Fakultatsrat mit Zustimmung des Vorstands benannte Mitglieder der
Charité. Sind Belange von Forschung und Lehre berihrt, kann eine Ent-
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scheidung des Vorstands nicht gegen die Stimme der Dekanin oder des
Dekans getroffen werden.”

In Absatz 7 werden nach dem Wort ,erlasst” die Worter ,mit Zustimmung
des Fakultatsrats“ eingeftigt.

Absatz 10 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 werden das Wort ,koordiniert” durch das Wort ,verantwortet”
ersetzt und vor dem Wort ,Unternehmenspolitik” die Warter ,von ihr
oder ihm zu bestimmenden® eingeflgt.

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort ,deren“ die Woarter ,Vertreterinnen
und“ eingefugt.

cc) Die Satze 4 bis 6 werden aufgehoben.

Die Absatze 11 und 12 werden durch die folgenden Absatze 11 bis 15 er-
setzt:

,(11)Die Dekanin oder der Dekan ist verantwortlich fir die Entwicklung
von Forschung und Lehre und deren Integration in die Gesamtentwicklung
der Charité. Sie oder er berichtet dem Vorstand regelméafRiig tber das Leis-
tungsportfolio der Charité, ihrer Zentren und Leistungseinheiten in For-
schung und Lehre.

(12) Das fur Krankenversorgung zustéandige Vorstandsmitglied ist ver-
antwortlich fur die Entwicklung der Krankenversorgung sowie deren Integra-
tion in die Gesamtentwicklung der Charité und berichtet dem Vorstand re-
gelmafdig tber das Leistungsportfolio der Charité, ihrer Zentren und Leis-
tungseinheiten in der Krankenversorgung.

(13) Das fur Finanzen und Infrastruktur zustandige Vorstandsmitglied ist
verantwortlich fur die Gesamtwirtschaftsfihrung und Beauftragte oder Be-
auftragter fur den Haushalt, auch fur alle Teilwirtschaftsplane. Ihm obliegen
insbesondere die Erarbeitung des Entwurfs des Investitionsplans und die
Vorbereitung des Gesamtwirtschaftsplans auf Grund der Teilwirtschaftspla-
ne, die Konsolidierung der Jahresabschlisse sowie die Belange der Geréa-
te-, Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten. Die Befugnisse der oder des
Beauftragten fur den Haushalt werden in Bezug auf den Teilwirtschaftsplan
Forschung und Lehre im Benehmen mit der Dekanin oder dem Dekan aus-
geubt.

(14) Dem flur Personal und Pflege zustandigen Vorstandsmitglied oblie-
gen die Personalverantwortung einschlie3lich der Tarifverhandlungen und
die Befugnisse der Dienstbehdrde, obersten Dienstbehdrde, Personalstelle
und Personalwirtschaftsstelle fir alle Mitglieder der Charité mit Ausnahme
der Vorstandsmitglieder. Einzelne dieser Befugnisse kann das fiir Personal
und Pflege zustdndige Vorstandsmitglied im Einvernehmen mit der fur
grundsatzliche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten zustandigen
Senatsverwaltung auf das Landesverwaltungsamt Berlin Gbertragen.

(15) Das Nahere zu den Zustandigkeiten der Vorstandsmitglieder regelt
die Geschaftsordnung des Vorstands.”
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8 14 wird wie folgt gefasst:

.S 14
Fakultatsleitung

(1) Der Fakultatsleitung gehéren an:
1. die Dekanin oder der Dekan als Vorsitzende oder Vorsitzender,

2. die hauptamtliche Kaufmannische Direktorin oder der hauptamtliche Kauf-
mannische Direktor der Fakultat,

3. die Prodekanin oder der Prodekan fur Forschung,
4. die Prodekanin oder der Prodekan fur Studium und Lehre,

5. bis zu zwei weitere Prodekaninnen oder Prodekane, deren jeweilige Zu-
standigkeit vom Fakultatsrat auf Vorschlag der Fakultatsleitung festlegt wird.

Die Prodekaninnen und Prodekane muissen berufene Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer der Charité sein.

(2) Die Kaufmannische Direktorin oder der Kaufméannische Direktor der Fa-
kultat wird auf Vorschlag des Vorstands vom Aufsichtsrat im Einvernehmen mit
dem Fakultatsrat bestellt und kann vom Aufsichtsrat im Benehmen mit dem Fa-
kultatsrat jederzeit abberufen werden. Sowohl der Fakultatsrat als auch der Vor-
stand konnen die Abberufung vorschlagen. Verlangt der Fakultatsrat mit einer
Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder sowie einer Mehrheit von drei Vier-
teln der ihm angehérenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Ab-
berufung, ist dem zu entsprechen, wenn der Aufsichtsrat dies nicht mit einer
Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder zurtickweist.

(3) Das fur Finanzen und Infrastruktur zustandige Vorstandsmitglied hat in
der Fakultatsleitung Rede- und Antragsrecht. Halt das fir Finanzen und Infra-
struktur zustéandige Vorstandsmitglied eine Entscheidung der Fakultatsleitung fur
unvereinbar mit den Grundséatzen ordnungsgemaler Wirtschaftsfiihrung, kann
dieses den Vorstand anrufen. Kommt eine Einigung zwischen Vorstand und Fa-
kultatsleitung nicht zustande, entscheidet der Vorstand abschlieRend. § 13 Ab-
satz 6 bleibt unberuhrt.”

§ 15 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben.

b) Absatz 2 wird Absatz 1 und in Nummer 2 werden vor dem Komma die Woér-
ter ,im Einvernehmen mit dem fur Finanzen und Infrastruktur zustandigen
Vorstandsmitglied® eingefligt.

c) Absatz 3 wird Absatz 2.
d) Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:

,(3) Sieht die Dekanin oder der Dekan die Belange von Forschung und
Lehre durch eine Entscheidung im Universitatsklinikum beeintrachtigt, kann
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sie oder er eine abschlieRende Entscheidung des Vorstands herbeiftihren.
Bei Stimmengleichheit gibt unbeschadet des § 13 Absatz 6 die Stimme der
oder des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. Hilft der Vorstand nicht ab,
kann die Dekanin oder der Dekan den Aufsichtsrat anrufen.”

20. 816 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In der Uberschrift wird das Wort ,Die“ gestrichen.
Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

,1. das fur Krankenversorgung zustandige Vorstandsmitglied als Vor-
sitzende oder Vorsitzender,".

bb) In Nummer 2 werden das Wort ,Leiterin® durch das Wort ,Direktorin®
und das Wort ,Leiter” durch das Wort ,Direktor” ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt.
dd) Nummer 4 wird aufgehoben.
Absatz 2 wird durch die folgenden Absétze 2 und 3 ersetzt:

,(2) Die Kaufmannische Direktorin oder der Kaufmannische Direktor des
Klinikkums und die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor werden auf Vor-
schlag des Vorstands vom Aufsichtsrat bestellt und kbnnen vom Aufsichts-
rat jederzeit abberufen werden. Der Vorstand kann die Abberufung vor-
schlagen.

(3) Das fur Finanzen und Infrastruktur zustandige Vorstandsmitglied hat
in der Klinikumsleitung Rede- und Antragsrecht. Halt das fur Finanzen und
Infrastruktur zustandige Vorstandsmitglied eine Entscheidung der Kiini-
kumsleitung fur unvereinbar mit den Grundsatzen ordnungsgemalfer Wirt-
schaftsfihrung, kann dieses den Vorstand anrufen. Kommt eine Einigung
zwischen Vorstand und Klinikumsleitung nicht zustande, entscheidet der
Vorstand abschlieRend.”

21. 8§17 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 1 wird aufgehoben.
Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Die Absatzbezeichnung ,(2)“ wird gestrichen.

bb) In Nummer 1 werden nach dem Wort ,Krankenversorgung® die Worter
»im Einvernehmen mit dem fir Finanzen und Infrastruktur zustandigen
Vorstandsmitglied® eingeflugt.

22. Nach 8§ 17 wird folgender 8§ 17a eingefugt:

,817a
Klinikumskonferenz
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(1) Der Klinikumskonferenz gehoren an:

1. sechs Leiterinnen oder Leiter von Kliniken und Instituten mit Aufgaben in
der Krankenversorgung,

2. zwei arztliche wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Ein-
richtungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung,

3. zwei leitende Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Pflegedienstes,

4. zwei sonstige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Einrichtungen mit Auf-
gaben in der Krankenversorgung,

5. die Zentrale Frauenbeauftragte,
6. ein Mitglied des Personalrats des Universitatsklinikums,

7. die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung des Universitatskli-
nikums.

Die Mitglieder nach Satz 1 Nummer 1 werden von den hauptamtlichen Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern, die den Einrichtungen mit Aufgaben in
der Krankenversorgung angehdren, gewahlt. Die Mitglieder nach Satz 1 Num-
mer 2 bis 4 werden von den Klinik- und Institutsraten der Einrichtungen mit Auf-
gaben in der Krankenversorgung gewahlt.

(2) Die Klinikumskonferenz berat die Klinikumsleitung in Bezug auf
1. den Teilwirtschaftsplan Krankenversorgung,

2. Strukturveranderungen, die ganz oder in Teilen die Krankenversorgung be-
treffen,

3. die Beteiligung an und die Grindung von privatrechtlichen Unternehmen,
soweit die Krankenversorgung betroffen ist.

(3) Die Klinikumskonferenz kann im Rahmen ihrer Aufgaben Auskinfte des
fur Krankenversorgung zustandigen Vorstandsmitglieds und die Behandlung ih-
rer Antrage in der Klinikumsleitung verlangen. Das fir Krankenversorgung zu-
standige Vorstandsmitglied informiert den Vorstand tber Antrage der Klinikums-
konferenz und deren Behandlung in der Klinikumsleitung.*

§ 18 wird wie folgt geéandert:
a) In Absatz 1 werden die Satze 1 und 2 durch folgenden Satz ersetzt:

,Die Charité gliedert sich in Kliniken und Institute, die in Zentren zusam-
mengefuhrt werden kénnen.*

b) In Absatz 5 werden die Worter ,in den Zentren oder Leistungsverbinden
zwischen den Zentren Angelegenheiten von Forschung und Lehre® durch
die Worter ,der Zentrumsleitungen wissenschaftsrelevante Angelegenhei-
ten” ersetzt.
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In Absatz 6 Satz 5 werden die Worter ,"Medizinischen Fakultat Charité —
Universitatsmedizin Berlin"“ durch die Worter ,Medizinischen Fakultat® er-
setzt.

§ 19 wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

In der Uberschrift wird das Wort ,Die* gestrichen.
Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
,(2) Der Zentrumsleitung fur klinische Zentren gehéren an:
1. die Arztliche Leiterin oder der Arztliche Leiter,
2. die Kaufmannische Leiterin oder der Kaufméannische Leiter,
3. die Pflegeleiterin oder der Pflegeleiter.”
Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In den Nummern 1 und 2 werden jeweils das Wort ,Direktorin“ durch
das Wort ,Leiterin® und das Wort ,Direktor” durch das Wort ,Leiter” er-
setzt.

bb) In Nummer 3 werden die Worter ,des Zentrums*® gestrichen.
Absatz 5 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden das Wort ,Direktorin® durch das Wort ,Leiterin“ und
das Wort ,Direktor” durch das Wort ,Leiter” ersetzt.

bb) In Satz 2 werden das Wort ,Direktorin® durch das Wort ,Leiterin“ und
das Wort ,Direktors® durch das Wort ,Leiters” ersetzt.

Folgender Absatz 9 wird angefugt:

,(9) In der Satzung nach § 22 Absatz 1 kdénnen die Zusammensetzung
der Zentrumsleitung sowie die Bestellung und die Wahl ihrer Mitglieder ab-
weichend von den Absétzen 2 bis 5 geregelt werden. Mit Zustimmung des
Aufsichtsrats konnen einzelne Mitglieder der Zentrumsleitungen hauptamt-
lich beschaftigt werden, soweit dies auf Grund des Aufgabenumfangs, ins-
besondere unter Berlcksichtigung der in dem jeweiligen Zentrum zusam-
mengefuhrten Kliniken und Institute, geboten ist.”

§ 20 wird wie folgt geéandert:

a)

b)

In der Uberschrift wird das Wort ,Die“ gestrichen.
Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefugt:

,In der Satzung nach § 22 Absatz 1 kdnnen die Zusammensetzung der
Zentrumskonferenz und die Wahl ihrer Mitglieder abweichend von den Sat-
zen 1 und 2 geregelt werden.”

Absatz 4 wird aufgehoben.
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d) Absatz 5 wird Absatz 4.

In § 21 Absatz 1 werden die Woarter ,"Charité — Universitadtsmedizin Berlin (Cha-
rité)"“ durch das Wort ,Charité“ ersetzt.

§ 22 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort ,Zustimmung“ die Woérter ,des
Fakultatsrats und“ eingefligt und der Punkt am Ende durch die Worter
,, soweit durch Satzungsanderung nicht lediglich Anderungen oder Ergan-
zungen der Bezeichnungen von Kliniken und Instituten, die Zentren zuge-
ordnet sind, erfolgen.” ersetzt.

b) In Absatz 4 werden vor dem Wort ,Mitteilungsblatt* das Wort ,amtlichen®
eingefugt und die Worter ,"Charité — Universitdtsmedizin Berlin (Charité)"
durch das Wort ,Charité” ersetzt.

In § 23 Satz 1 werden die Worter ,"Universitatsklinikum Charité — Universitats-
medizin Berlin"™ durch das Wort ,Universitatsklinikum® ersetzt.

§ 24 wird wie folgt geéndert:
a) In Absatz 2 werden die Satze 1 bis 4 durch folgende Satze ersetzt:

,Grundlage fur die Wirtschaftsfihrung ist der Gesamtwirtschaftsplan, der
aus dem Erfolgsplan, dem Investitionsplan (Deckungsmittel und Ausgaben
mit Erl&uterungen), dem summarischen Stellennachweis und der Liquidi-
tatsplanung besteht. Der Erfolgsplan besteht aus den gesonderten Teilwirt-
schaftsplanen fur Forschung und Lehre sowie fur Krankenversorgung, wel-
che jeweils die fur ein Geschéftsjahr veranschlagten Ertrage und Aufwen-
dungen entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen. Die
Satzung nach § 22 Absatz 1 kann weitere Untergliederungen vorsehen. Der
Teilwirtschaftsplan Forschung und Lehre enthalt die Teilbudgets Haushalt
der Medizinischen Fakultat, Drittmittel und Forschung im Gemeinsamen
Forschungsraum des BIG.*

b) Absatz 3 wird wie folgt geédndert:

aa) In Satz 1 werden das Wort ,Wirtschaftsplan® durch das Wort ,Gesamt-
wirtschaftsplan® und das Wort ,Finanzplans® durch das Wort ,Investiti-
onsplans® ersetzt.

bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort ,Finanzplans® durch das Wort ,Investiti-
onsplans® ersetzt.

c) In Absatz5 Satz 2 wird das Wort ,Wirtschaftsplan“ durch das Wort ,Ge-
samtwirtschaftsplan® ersetzt.

§ 25 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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,(1) Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmafiig, mindestens
vierteljahrig, tber die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Lage der Charité
und ihrer Teilwirtschaftsplane.”

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,stellen“ die Worter ,,im Einvernehmen
mit dem fur Finanzen und Infrastruktur zustandigen Vorstandsmitglied®
eingeflgt.

bb) In Satz 2 werden die Worter .flr die von der Medizinischen Fakultat
wahrzunehmenden Aufgaben sowie im Bereich der Krankenversorgung
durch entsprechende Eigenertrage“ gestrichen.

In Absatz 3 Satz 3 werden die Woarter ,der Wirtschaftsprufer” durch die Wor-
ter ,der Wirtschaftspruferin oder des Wirtschaftsprufers® ersetzt.

In § 26 Absatz 1 werden die Warter ,Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter”
durch die Worter ,Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer” ersetzt.

§ 27 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

In der Uberschrift wird das Wort ,Die“ gestrichen.
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) In der Charité sind die Medizinische Fakultat und das Universitatskli-
nikum Dienststellen gemalR 8 5 Absatz 1 des Personalvertretungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GVBI. S. 337), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBI. S. 446) ge-
andert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 8 5 Absatz 2 Num-
mer 5 des Personalvertretungsgesetzes gilt entsprechend. Der Dienststelle
Medizinische Fakultat werden das hauptberuflich tatige wissenschaftliche
Personal einschlieBlich der gesamten Arzteschaft, das diesem zugeordnete
Personal fur Forschung und Lehre sowie das sonstige Personal der Medizi-
nischen Fakultat zugeordnet. Der Dienststelle Universitatsklinikum wird das
Personal zugeordnet, das nicht durch Satz 2 und 3 erfasst wird."

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,(3) Der Gesamtpersonalrat der Charité kann gemeinsame Versammlun-
gen der Dienstkrafte einberufen. Abschnitt Ill des Personalvertretungsge-
setzes findet entsprechende Anwendung.”

§ 28 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

§ 30 wird wie folgt gefasst:

»,8 30
Ubergangsvorschriften

(1) Der Aufsichtsrat soll spatestens sechs Monate nach Inkrafttreten des Ge-

setzes vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] neu gebildet
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werden. Bis zur Neubildung nimmt der amtierende Aufsichtsrat dessen Aufga-
ben wahr.

(2) Die Inhaberinnen und Inhaber der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes
vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] bestehenden, nach-
folgenden Positionen nehmen bis zur erstmaligen Besetzung der nachfolgenden
Vorstandspositionen deren Aufgaben wahr:

1. die bisherige Direktorin oder der bisherige Direktor des Klinikums diejenigen
des fur Finanzen und Infrastruktur zustandigen Vorstandsmitglieds,

2. die bisherige Arztliche Direktorin oder der bisherige Arztliche Direktor dieje-
nigen des fir Krankenversorgung zustandigen Vorstandsmitglieds sowie
diejenigen des fur Personal und Pflege zustandigen Vorstandsmitglieds als
Dienstbehorde, oberste Dienstbehdrde, Personalstelle und Personalwirt-
schaftsstelle fur die Beschaftigten des Universitatsklinikums,

3. die Dekanin oder der Dekan diejenigen des fur Personal und Pflege zustan-
digen Vorstandsmitglieds als Dienstbehotrde, oberste Dienstbehdrde, Per-
sonalstelle und Personalwirtschaftsstelle fir die Beschaftigten der Medizini-
schen Fakultat.

(3) Neu- und Erstwahlen der Personalrate sind unverziglich nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes]
durchzufiihren, soweit zwischen dem Inkrafttreten und der néchsten turnusge-
maflen Wahl mehr als zwei Jahre verbleiben. Bis zur Konstituierung der Perso-
nalrate bleiben die bisherigen personalvertretungsrechtlichen Zustéandigkeiten
bestehen. Die bisherigen Dienstvereinbarungen gelten bis zum Abschluss neuer
Dienstvereinbarungen fort.”

Artikel 2
Folgeanderungen

(1) Das Berliner Hochschulzulassungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 18. Juni 2005 (GVBI. S. 393), das zuletzt durch Artikel | des Gesetzes
vom 26. Juni 2013 (GVBI. S. 198) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Dem 8§ 1 wird folgender Satz angefugt:

,Soweit nach diesem Gesetz oder nach auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften der Akademische Senat einer Hochschule fur Entscheidungen zu-
standig ist, werden diese fiir die Charité — Universitadtsmedizin Berlin durch das
Organ getroffen, das dort fir die Einrichtung von Studiengéngen zustandig ist.”

§ 3 wird wie folgt geéndert:

" Diese Anderungen werden in der geplanten Neufassung des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes ebenfalls
bertcksichtigt — vgl. die entsprechende Vorlage zur Beschlussfassung. Artikel 2 Absatz 1 ist erforderlich fiur den
Fall, dass das hier vorgesehene Gesetz vor dieser Neufassung in Kraft tritt. Bei spaterem Inkrafttreten sind die
Anderungen gegenstandslos.
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a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,,, fir die Studiengange der Charité —
Universitatsmedizin Berlin vom Medizinsenat,“ gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wérter ,, fir die Studiengange der Charité —
Universitatsmedizin Berlin der Medizinsenat,” gestrichen.

3. In 85 Satz 1 werden die Worter ,oder dem Medizinsenat® gestrichen.
4. In 8 7a Absatz 5 Satz 3 werden die Wérter ,oder der Medizinsenat” gestrichen.

(2) In 86 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 der Hochschulzulassungsverord-
nung vom 4. April 2012 (GVBI. S. 111), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung
vom 18. Juni 2018 (GVBI. S. 455) geandert worden ist, werden jeweils die Worter
. fur die Studiengédnge der Charité — Universitatsmedizin Berlin der Medizinsenat,*
gestrichen.

Artikel 3
Bekanntmachungserlaubnis

Die fur Hochschulen zustandige Senatsverwaltung kann den Wortlaut des Berliner
Universitdtsmedizingesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden
Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt fir Berlin bekannt machen.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkindung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt fur Berlin in Kraft.
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Begriindung

a)

Allgemeines

Das Berliner Universitatsmedizingesetz ist seit 2005 die Rechtsgrundlage der
Charité als Korperschaft des offentlichen Rechts in der Tragerschaft des Lan-
des Berlin. Die Regelungen werden durch dieses Gesetz weiterentwickelt, da-
mit die Charité ihre Aufgaben noch besser erflllen kann. Dabei wird insbeson-
dere auch die Partizipation der am Wissenschaftsprozess Beteiligten gestarkt.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss vom 24. Juni 2014
(1 BvR 3217/07) zur Medizinischen Hochschule Hannover die in diesem Zu-
sammenhang zu beachtende verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zur Wis-
senschaftsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes fortgeschrieben.
Der Senat hat sich diese Starkung zum Ziel gemacht (vgl. Richtlinien der Regie-
rungspolitik, Abgeordnetenhaus-Drucksache 18/0073, S. 55 [57]). Auch ihrer
Umsetzung dient dieses Gesetz.

Die Zusammensetzung des Vorstands wird umgestaltet, um die Belange einer
zentralen Wirtschaftsfihrung eines Universitatsklinikums im Integrationsmodell
noch besser zu bericksichtigen, im Bereich der Krankenversorgung den medi-
zinischen Aspekt zu starken und fur die gesamte Charité der Herausforderung
des Fachkraftemangels, insbesondere im Pflegebereich, angemessen Rech-
nung zu tragen. Daher wird es kinftig ein fir Finanzen und Infrastruktur sowie
ein fir Personal und Pflege zustandiges Mitglied des Vorstands neben der oder
dem Vorstandsvorsitzenden, der Dekanin oder dem Dekan als das fir Wissen-
schaft zustandige Mitglied und dem fir Krankenversorgung zustandigen Mit-
glied geben. Zur Starkung der Partizipation der Wissenschaft wird die Beteili-
gung des Fakultatsrats der Charité als Vertretungsorgan der Tragerinnen und
Trager der verfassungsrechtlich verbirgten Wissenschaftsfreiheit bei der Be-
stellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sowie bei Entscheidun-
gen des Vorstands mit Auswirkung auf Forschung und Lehre ausgebaut.

Auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wird im Interesse der Partizipati-
on der Wissenschaft, einer effektiveren Kontrolle der Charité und der Verbin-
dung zur Freien Universitat Berlin und zur Humboldt-Universitat zu Berlin, deren
gemeinsame Gliedkdrperschaft die Charité ist, angepasst. Fortan soll insbe-
sondere dem Fakultatsrat das Recht eingerdumt werden, Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer als Mitglieder des Aufsichtsrats zu benennen.

AulRerdem wird als neues Organ eine beratende Klinikumskonferenz implemen-
tiert, um die Expertise im Universitatsklinikum fur die Klinikumsleitung noch
besser fruchtbar zu machen. In Bezug auf die innere Struktur der Charité, na-
mentlich ihrer Zentren, wird mehr Flexibilitat erméglicht. Hinzu treten weitere
Anderungen als Folge dieser Neuregelungen und Verbesserungen in den Vor-
schriften zur Wirtschaftsfihrung sowie allgemeine Anpassungen der gesetzli-
chen Systematik.

Die Landesbeauftragte fir Menschen mit Behinderung ist gemal den Vorgaben
des Landesgleichberechtigungsgesetzes beteiligt worden. Sie begrif3t die
durch diesen Gesetzentwurf ebenfalls geplante Starkung der Integration von
Menschen mit Behinderung, vgl. die nachstehende Einzelbegriindung.
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Mit Schreiben vom 28. Februar 2019 wurde das Anhérungsverfahren zu dem
Gesetzentwurf eingeleitet. Hierbei wurde der Gesetzentwurf folgenden Einrich-
tungen zur Stellungnahme zugeleitet:

1.

10.

11.

12.

13.

der Charité, dort

a) dem Vorstand,

b) dem Fakultatsrat,

c) dem Gesamtpersonalrat,

d) dem Personalrat der Medizinischen Fakultat,
e) dem Personalrat des Universitatsklinikums,
f)  der Zentralen Frauenbeauftragten und

g) den Fachschaften,

der Freien Universitat Berlin,

der Humboldt-Universitat zu Berlin,

dem Deutschen Herzzentrum Berlin,

dem DBB Beamtenbund und Tarifunion Berlin,

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Berlin —
GEW Berlin,

dem Marburger Bund — Landesverband Berlin-Brandenburg e. V.,

der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di — Landesbezirk Berlin-
Brandenburg,

dem Deutschen Hochschulverband e. V.,
der LandesAstenKonferenz Berlin,
der Landesvertretung des Akademischen Mittelbaus Berlin,

dem Medizinischen Fakultatentag der Bundesrepublik Deutschland e. V.
und

dem Verband der Universitatsklinika Deutschlands e. V.

Es nahmen Stellung:

seitens der Charité der Vorstand, der Fakultatsrat, der Gesamtpersonalrat
(GPR), der Personalrat der Medizinischen Fakultat (FPR), der Personalrat
des Universitatsklinikums (Klinikbereich, KPR), die Zentrale Frauenbeauf-
tragte und die Fachschaftsinitiative Medizin (FSI),

die Freie Universitat Berlin,
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- die Humboldt-Universitét zu Berlin,
- das Deutsche Herzzentrum Berlin,

—  der Marburger Bund — Landesverband Berlin-Brandenburg e. V. (Marbur-
ger Bund),

— die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di — Landesbezirk Berlin-
Brandenburg, Fachbereich Gesundheit und Soziales (ver.di),

—  der Deutsche Hochschulverband e. V. (DHV),
—  die Landesvertretung des Akademischen Mittelbaus Berlin,

— der MFT Medizinischer Fakultatentag der Bundesrepublik Deutschland
e. V. (MFT) und

- der Verband der Universitatsklinika Deutschlands e. V.

Das Deutsche Herzzentrum Berlin und der Verband der Universitatsklinika
Deutschlands e. V. haben sich der Stellungnahme des Vorstands der Charité
angeschlossen. Konkrete Anmerkungen der angehérten Einrichtungen werden
bei der jeweiligen Einzelbegrindung erértert.

Einzelbegriindung

Zu Artikel 1 Anderung des Berliner Universitatsmedizingesetzes

Zu Nummer 1 (Anderung der Uberschrift)

Die Uberschrift des Berliner Universitatsmedizingesetzes wird um eine amtliche
Abklrzung erganzt, um die Suche in Datenbanken und die Zitierung in der
Fachliteratur zu vereinheitlichen und dadurch zu vereinfachen.

Zu Nummer 2 (Ersetzung des Inhaltsverzeichnisses)

Das bisher enthaltene Inhaltsverzeichnis wird aus rechtsférmlichen Griinden
durch eine formelle amtliche Inhaltstibersicht ersetzt, welche auch Aufhebungen
und Anderungen in den Uberschriften zu einzelnen Paragrafen beriicksichtigt,
vgl. nachstehende Einzelbegrindungen.

Zu Nummer 3 (Aufhebung der Praambel)

Praambeln sind nach den heute geltenden Standards der Rechtsférmlichkeit in
Gesetzen, soweit diese nicht Staatsvertrage umsetzen, unublich und hier auch
grundsatzlich entbehrlich, weil das Berliner Universitdtsmedizingesetz an ver-
schiedenen Stellen die Kernaussagen der hiesigen Praambel aufgreift, vgl. bei-
spielsweise nur Absatz 1 Satz 2 der Prdambel und § 1 Absatz 4 und 6. Das Be-
kenntnis zum Integrationsmodell (Absatz 1 Satz 1) wird zur Klarstellung in 8§ 2
Absatz 1 aufgenommen. Der im Gesetz sonst nicht geregelte Patientenkodex
(Absatz 3) wird nach § 2 verlagert; echte Regelungen gehoren in den eigentli-
chen Gesetzestext.
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Zu Nummer 4 (Anderung von § 1)

Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen und eine Verbesserung der Sys-
tematik des Gesetzes, indem die Markennamen der Charité und ihrer Teile
einmal ausgeschrieben und danach durchgehend nur noch mit einer Kurzbe-
zeichnung verwendet werden. Der bisherige Satz 1 von 8 2 Absatz 1 wird nach
8 1 Absatz 1 verschoben, um bereits in der ersten Regelung des Gesetzes die
Bestandteile der Charité zu definieren. Aulerdem wird die Regelung in § 1 Ab-
satz 3 Satz 4 aus systematischen Grinden in § 2 Absatz 8 verlagert, vgl. nach-
stehende Einzelbegrindung.

Im Anhorungsverfahren schlugen KPR, Marburger Bund und ver.di vor, die Be-
stimmung, wonach bei der Ausgrindung von Kernaufgaben in Krankenversor-
gung sowie Forschung und Lehre die Zustimmung des Abgeordnetenhauses er-
forderlich ist (8 1 Absatz 3 Satz 3), auf alle Aufgaben auszudehnen. Dies wurde
nicht tbernommen, da es eine unverhaltnismalige Einschrankung der Flexibili-
tat der Charité bedeuteten wirde.

Zu Nummer 5 (Anderung von § 2)

Die Anderung in Absatz 1 ist zum einen eine redaktionelle Folgednderung auf
Grund der Anderung in § 1 Absatz 1 und zum anderen — auf sinngemaRe Emp-
fehlung des Fakultatsrats, des Marburger Bundes und der Personalvertretungen
der Charité im Rahmen der Anhérung — das Beibehalten des deklaratorischen
Bekenntnisses zum Integrationsmodell, das bisher in Absatz 1 der Praambel
geregelt wird.

Die Anderung in Absatz 8 dient dem Sichtbarmachen nicht nur wie bisher der
gleichberechtigten Entwicklungsmdglichkeiten von Frauen und Mannern, son-
dern ausdrtcklich auch der Teilhabechancen innerhalb der Organisation der
Charité. Der neue Satz 2 ist der bisherige § 1 Absatz 3 Satz 4 mit rechtsformli-
chen und redaktionellen Anpassungen, dessen Regelungsgehalt systematisch
besser zur gegenstandlichen Vorschrift passt.

Die Anderung in Absatz 10 bewirkt, dass die Charité ihre Tatigkeit kiinftig am
Berliner Corporate Governance Kodex auszurichten hat. Dieser ist fur die Cha-
rité als Korperschaft des offentlichen Rechts in der Tragerschaft des Landes
Berlin die passendere Compliance-Regelung.

Der neu angeflgte Absatz 11 nimmt die Regelung zum Patientenkodex, die
bisher in der Praambel verankert ist, wieder auf.

Zu Nummer 6 (neuer § 2a)

Es bestehen Planungen zur Grindung eines universitaren Herzzentrums als
gemeinnitzige Gesellschaft mit beschrankter Haftung (gGmbH) durch die Cha-
rité und das Deutsche Herzzentrum Berlin, Stiftung birgerlichen Rechts, mit
Mehrheitsbeteiligung der Charité. Mit dem neuen § 2a wird eine Rechtsgrundla-
ge geschaffen, um Aufgaben des Universitatsklinikums im Bereich der Herzme-
dizin auf eine mehrheitlich von der Charité gehaltene juristische Person des Pri-
vatrechts zu Ubertragen. Dies soll es ermdglichen, dass die Stiftung und die
Charité ihre Aufgaben auf rechtssichere Art biindeln. Die Regelung beschrankt
sich ausdriicklich auf den besonderen Fall der Herzmedizin.
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Zu Absatz 1:

Absatz 1 enthalt die Ermachtigungsgrundlage fir die Ubertragung von Kernauf-
gaben des Universitatsklinikums im Bereich der Herzmedizin an einen privat-
rechtlichen Trager. Die Anerkennung als Hochschulklinik berechtigt diesen als
zugelassenes Krankenhaus nach § 108 Nummer 1 des Funften Buches Sozial-
gesetzbuch zur Krankenhausbehandlung der gesetzlich Versicherten. Die Be-
leihung erlaubt es, die juristische Person des Privatrechts der Staatsaufsicht zu
unterstellen, vgl. hierzu die folgende Einzelbegriindung. Beleihung und Aner-
kennung kommen dabei nur in Betracht, wenn in einer Vereinbarung zwischen
der Charité und der juristischen Person des Privatrechts oder in den Grin-
dungsunterlagen der juristischen Person des Privatrechts wesentliche Elemente
der Zusammenarbeit geregelt werden. Hierzu gehort auch die Herstellung des
Einvernehmens mit dem Fakultatsrat bei wissenschaftsrelevanten Entscheidun-
gen — in der Anhérung vom Vorstand und vom Fakultatsrat der Charité vorge-
schlagen. Ferner ist die Sicherstellung der Grundsatze des Berliner Hochschul-
rechts bei Beschéaftigung und Mitwirkung Voraussetzung; dies setzt entspre-
chende Anmerkungen von Vorstand, GPR und FPR der Charité um. Das Hoch-
schulrecht selbst ist fir eine juristische Person des Privatrechts nicht einschla-
gig. Beleihung und Anerkennung bedurfen der Zustimmung des Abgeordneten-
hauses von Berlin.

Zu Absatz 2:

Damit die Beliehene die ihr Gbertragenen Aufgaben wahrnehmen kann, wird fur
die Ausgrindung eine Rechtsgrundlage geschaffen, mittels derer die Charité
der Beliehenen Teile ihres Vermégens im Bereich der Herzmedizin Gbertragen
kann, ohne jeden Gegenstand nach den allgemeinen birgerlich-rechtlichen
Vorgaben einzeln Ubertragen zu mussen. Die hierfir passenden Regelungen
des Umwandlungsgesetzes, das insoweit flr die Charité als Kdrperschaft des
offentlichen Rechts nicht unmittelbar anwendbar ist, werden fir entsprechend
anwendbar erklart. Andere als die im Umwandlungsgesetz vorgesehenen Arten
der Umwandlung sind nach 8§ 1 Absatz 2 des Umwandlungsgesetzes namlich
nur dann moglich, wenn sie durch Bundes- oder Landesgesetz ausdrucklich
vorgesehen sind.

Zu Absatz 3:

Hier wird bestimmt, dass die Beliehene wie die Charité der Staatsaufsicht unter-
liegt. Diese umfasst nach 8§ 11 Absatz 6 des Berliner Universitdtsmedizingeset-
zes in Verbindung mit § 89 Absatz 2 Satz 1 und § 2 Absatz 3 Satz 1 des Berli-
ner Hochschulgesetzes auch die Fachaufsicht, soweit es um Personalverwal-
tung, Wirtschaftsverwaltung, Finanzverwaltung und Krankenversorgung geht.
Damit wird sichergestellt, dass die Ubertragenen Kernaufgaben auch weiterhin
effektiver hoheitlicher Kontrolle unterliegen.

Zu Absatz 4:

Mit dem fachlichen Weisungsrecht der Dekanin oder des Dekans werden die
Belange von Forschung und Lehre sichergestellt.

Der Vorstand der Charité, GPR und FPR baten, Mdglichkeiten zu prifen, die si-
cherstellen, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz auch auf Personal, das
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bei der Beliehenen tatig ist, Anwendung findet. Hierzu kdénnen jedenfalls keine
weitergehenden landesgesetzlichen Regelungen vorgesehen werden, da das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz Bundesrecht ist.

Zu Absatz 5:

Absatz 5 erlaubt der Charité, einen Teil des Staatszuschusses an die Beliehene
fur die Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre als Kostenerstat-
tung weiterzuleiten, da dieser Kernaufgaben der Charité Ubertragen werden.
AulRerdem wird klargestellt, dass das Land keine generelle Gewahrtragerschaft
trifft. FUr gewodhnliche Verbindlichkeiten der Beliehenen haftet vielmehr die Cha-
rité nach den Vorschriften der Rechtsform der juristischen Person des Privat-
rechts — im Falle einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung in der Hohe des
Gesellschafteranteils.

Zu Nummer 7 (Anderung von § 3 Absatz 1)

Redaktionelle Anpassungen

Zu Nummer 8 (Anderung von § 4)

Bereits in seiner geltenden Fassung sieht § 4 Absatz 1 Satz 3 die Moglichkeit
vor, mittels Satzung Personen, welche nicht Mitglieder der Charité sind, gleich-
wohl Rechte und Pflichten innerhalb der Koérperschaft einzuraumen. Mit den
Anderungen in § 4 einschlieRlich der Uberschrift wird dieses Rechtsinstitut fort-
entwickelt und kinftig als Statusgruppe der Angehérigen der Charité verstandli-
cher ausgestaltet. Der neue Absatz 1 Satz 3 stellt klar, dass die Rechte und
Pflichten der Mitglieder der Charité durch Satzung geregelt werden. Der neue
Absatz 3 definiert die Statusgruppe der Angehdrigen und bestimmt, dass deren
Rechte und Pflichten durch Satzung geregelt werden.

Da die Charité nach geltendem Recht bereits die Mdglichkeit hat, durch Sat-
zung auch den Mitgliederkreis zu erweitern, bedarf es insoweit entgegen dem
vom KPR gemachten Vorschlag weder mit Blick auf Beschéftigte einer Hoch-
schulklinik nach dem neuen § 2a noch in Bezug auf andere als Mitglieder in Be-
tracht kommende Personenkreise einer gesetzlicher Anderung.

Zu Nummer 9 (Anderung von § 5)

Mit diesem Gesetz wird an der Charité das neue Organ der Klinikumskonferenz
eingeflgt, das fortan die Klinikumsleitung bei ihren Aufgaben beraten und un-
terstitzen wird, vgl. auch die nachstehende Einzelbegrindung zum neuen
§ 17a. Durch die Anderung in Absatz 3 Satz 1 wird klargestellt, dass die Dauer
der Bestellung oder Wahl von hauptamtlichen Mitgliedern der Organe der Cha-
rité nicht in jedem Fall das Maximum von funf Jahren betragen muss, solange
keine abweichenden Sondervorschriften bestehen. Fir die nebenamtlichen Or-
ganmitglieder ist dies nicht vorgesehen, da die Wahlperiode ohnehin nur zwei-
einhalb Jahre betragt.

Zu Nummer 10 (Anderung von § 6)

Die Anderung in der Uberschrift — so auch bei den 8§ 10, 12, 14, 16, 19, 20 und
27 — ist redaktioneller Art. Insbesondere bei Organen und Gremien sind Artikel
in den Uberschriften von Normen uniiblich, vgl. nur die Uberschrift von § 70 des
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Berliner Hochschulgesetzes. Zusatzlich wird eine Vertreterin oder ein Vertreter
des Personalrats der Medizinischen Fakultat beratendes Mitglied im Medizin-
senat, um auch die Expertise der Personalvertretung diesem zukommen zu las-
sen.

Ursprunglich war angedacht, die Prasidentinnen und Prasidenten von Freier
Universitat Berlin und Humboldt-Universitat zu Berlin mit Blick auf die Erweite-
rung des Aufsichtsrats vom Vorsitz zu entlasten, was diese indes im Rahmen
der Anhérung als nicht notwendig zuriickgewiesen haben.

Der Vorstand der Charité schlug vor, den Medizinsenat als institutionalisiertes
Gremium zu Uberdenken, da die Hochschulen und die Charité ihre Beziehun-
gen auch untergesetzlich regeln kdnnten. Der Medizinsenat stellt bisher die be-
sondere akademische Verbindung zur Freien Universitat Berlin und zur Hum-
boldt-Universitat zu Berlin dar: In ihm wird die Expertise dieser Universitaten
insbesondere im Rahmen der Berufungsverfahren der Charité fruchtbar ge-
macht. Freilich lieRe sich dies auch im Rahmen von Vereinbarungen regeln.
Gleichwohl wird ein gesetzlich verankerter, institutionalisierter Austausch der
Besonderheit der Charité als gemeinsame Gliedkorperschaft der vorgenannten
Universitaten besser gerecht.

Die Zentrale Frauenbeauftragte der Charité schlug vor, kiinftig in den 88 6, 8
und 10 sowie im neuen § 17a von Zentraler Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragter zu sprechen. Dem wurde im Rahmen dieses Gesetzentwurfs nicht ge-
folgt. Es handelt sich zweifelsohne um ein wichtiges gleichstellungspolitisches
Thema, das aber nicht nur fur die Charité, sondern vielmehr fur den gesamten
Hochschulbereich zu erdrtern und ganzheitlich zu regeln ist. Insoweit ist dar-
uber bei einer kiinftigen Anderung des Berliner Hochschulgesetzes zu beraten.
Dieses miisste im Ubrigen aber auch dann geandert werden, wollte man nur die
gesetzliche Bezeichnung flr die Charité andern, weil § 59 Absatz 1 Satz 4 des
Berliner Hochschulgesetzes wie folgt lautet: ,In der Charité — Universitatsmedi-
zin Berlin werden eine hauptberufliche Zentrale Frauenbeauftragte und eine
nebenberufliche Stellvertreterin bestellt.“ Das Berliner Universitdtsmedizinge-
setz greift den Begriff daher nur auf; gedndert werden missten in jedem Fall
beide Gesetze. AuRerdem waren auch im Landesgleichstellungsgesetz Folge-
anderungen vorzunehmen.

Zu Nummer 11 (Anderung von § 7)

Durch die Umformulierung wird bestimmt, dass der Medizinsenat eine beraten-
de akademische Verbindung mit den Universitidten, deren gemeinsame
Gliedkorperschaft die Charité ist, darstellt. Aus diesem Grund ist der Medizin-
senat auch Uberwiegend durch Mitglieder von Freier Universitat Berlin und
Humboldt-Universitat zu Berlin besetzt. Entscheidungen in der Sache lber die
Einrichtung und Aufhebung von Studiengédngen und die Festsetzung der Zulas-
sungszahlen, die insoweit Uber Stellungnahmen und Beratungen hinausgehen,
sind nach den tragenden Gedanken der verfassungsgerichtlichen Rechtspre-
chung zu Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes dem Charité-intern besetzten
Fakultatsrat als dem Vertretungsorgan der Wissenschaft vorzubehalten. Es
kommt bei Entscheidungen in der Sache namlich auf die Grundrechtstragerin-
nen und Grundrechtstrager an, welche Mitglieder der Charité sind. Als Folgean-
derung sind auch die entsprechenden Regelungen im Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetz und in der Hochschulzulassungsverordnung anzupassen, vgl.
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nachstehende Einzelbegriindungen. Die lbrigen Anderungen sind rechtsformli-
cher und redaktioneller Natur.

Die Zentrale Frauenbeauftragte der Charité schlug vor, anstatt von Frauenfor-
derplanen vielmehr von Gleichstellungskonzepten zu sprechen — 8 7 Num-
mer 3, 8 11 Absatz 4 Nummer 11. Auch hierzu ist zun&chst eine weitergehende
Debatte angezeigt, vgl. die Einzelbegriindung zur Anderung von § 6.

Zu Nummer 12 (Anderung von § 8)

Auf Vorschlag der Gesamtschwerbehindertenvertretung wird kinftig auch der
Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung der Medizinischen Fakultat
im Fakultatsrat Rede- und Antragsrecht eingeraumt. Im Ubrigen handelt es sich
um redaktionelle Korrekturen.

Zu Nummer 13 (Anderung von § 9)

Zu Buchstabe a (Absatz 1):

Nicht alle Aufgaben des Fachbereichsrats nach dem Berliner Hochschulgesetz
sind auch Aufgaben des Fakultatsrats der Charité, da bestimmte Aufgaben den
anderen Organen der Charité zugewiesen sind. Durch die Erganzung in Ab-
satz 1 Nummer 1 wird dies klargestellt. Die neue Nummer 2 folgt der Klarstel-
lung in 8 7 Absatz 1, wonach der Medizinsenat nur beratende Funktion hat. Die
Entscheidung in der Sache uber die Einrichtung und Aufhebung von Studien-
gangen und die Festsetzung der Zulassungszahlen ist Aufgabe des Fakultats-
rats. Die bisherigen Nummern 2 bis 6 werden als Folge der Einfligung der neu-
en Nummer 2 entsprechend neu nummeriert. Mit Blick auf die Wahl der Deka-
nin oder des Dekans sowie der Prodekaninnen und Prodekane erfolgt die Er-
ganzung auch des Abwahlrechts.

AulRRerdem wird die Zustandigkeit des Fakultatsrats fir die Stellungnahme zum
Entwurf des Teilwirtschaftsplans Forschung und Lehre in einen Zustimmungs-
vorbehalt geéndert — in der Anhorung von DHV und FSI vorgeschlagen —, um
die Partizipation der Wissenschaft zu starken. Der vom Vorstand zu beschlie-
Rende Gesamtwirtschaftsplan kann bereits bisher nach § 13 Absatz 6 lediglich
im Einvernehmen mit dem Fakultatsrat aufgestellt werden. Die Anderung stellt
unter anderem sicher, dass der Fakultatsrat bereits frihzeitig eingebunden wird.

Indem seine Zustimmung auch zum Entwurf des Teilwirtschaftsplans erforder-
lich wird, bildet der Fakultatsrat aul3erdem ein Gegenwicht zum neuen fur Fi-
nanzen und Infrastruktur zustandigen Vorstandsmitglied, dessen Einvernehmen
fortan ebenfalls erforderlich sein soll. Auf diese Weise wird beides gewahrleis-
tet: eine zentrale Wirtschaftlichkeitskontrolle und zugleich die Wahrung der
Freiheit der Wissenschaft, indem diese beiden wichtigen Aspekte durch die zu-
standigen Stellen in Einklang gebracht werden missen, da keine allein zu ent-
scheiden vermag, vgl. auch die Einzelbegriindung zur Anderung von § 15.

DHV und FSI haben aul3erdem vorgeschlagen, Zustimmungsvorbehalte fir den
Vertrag nach dem neuen § 2a Absatz 1 und die Struktur- und Entwicklungspla-
nung vorzusehen. Dem wurde nicht gefolgt, da diese Vorbehalte bereits unter
den geltenden wie auch den fortgeschriebenen § 13 Absatz 6 zu subsumieren
sind und insofern redundant waren.



—31-—
Zu Buchstabe b (Absatz 2):

Die Anderung wurde von der FSI vorgeschlagen. Es ist folgerichtig, nicht nur
wie bisher die Wahl, sondern fortan auch die Abwahl der Prodekanin oder des
Prodekans fur Studium und Lehre nicht gegen die Stimmen der Studierenden
zuzulassen.

Zu Buchstabe ¢ (Absatz 3):
Der neue Absatz 3 formalisiert das Berichtswesen gegentber dem Fakultatsrat.

Zu Nummer 14 (Anderung von § 10)

Zu Buchstabe a (Uberschrift):
Redaktionelle Korrektur
Zu Buchstabe b (Absatz 1):

Durch die Anderung in Absatz 1 wird die Zusammensetzung des Aufsichtsrats
weiterentwickelt. Werden Mitglieder des Aufsichtsrats benannt, sind die Vorga-
ben des Landesgleichstellungsgesetzes, welches fiur die Charité unmittelbare
Anwendung findet, zu beachten.

Die neue Nummer 3 in Satz 1 setzt die Empfehlungen des Verbands der Uni-
versitatsklinika Deutschlands e. V. zu den von Mitgliedern des Kontroll- und Be-
ratungsorgans abzudeckenden Schlisselkompetenzen um; die aufgelisteten
Qualifikationen sind von den Sachverstandigen in Summe abzubilden. Von Sei-
ten des Fakultatsrats und der FSI wurde vorgeschlagen, die wissenschaftlichen
Sachverstandigen im Einvernehmen mit dem Fakultatsrat zu benennen, was je-
doch entbehrlich ist, da der Fakultatsrat eigene Benennungsrechte erhalt. Der
Vorstand der Charité schlug vor, zu bestimmen, dass die Mehrzahl der Sach-
verstandigen wissenschaftlichen Hintergrund haben muss, was indes nicht
tubernommen wurde, da es die Entscheidungsfreiheit des Senats von Berlin zu
sehr einschranken wirde; im Ubrigen sind auch die anderen empfohlenen
Schliisselkompetenzen von hoher Bedeutung. Der DHV schlug vor, die Anzahl
der Sachverstandigen um zwei Personen zugunsten der neuen Gruppe der
dann vier statt zwei benannten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zu
reduzieren. Der Einfluss der Eignerseite und der externen Sachverstandigen
wirde damit jedoch gegeniber Mitgliedern der Charité im Aufsichtsrat zu sehr
abnehmen; das Land Berlin trifft die Gewahrtragerschaft (vgl. 8 1 Absatz 4).

Die neue Nummer 4 bestimmt als neue Gruppe von Mitgliedern des Aufsichts-
rats zwei vom Fakultatsrat benannte Hochschullehrerinnen oder Hochschulleh-
rer der Charité. Dadurch kann der Fakultatsrat als das Vertretungsorgan der
Wissenschaft in Zukunft Tragerinnen und Trager der verfassungsrechtlich ver-
birgten Wissenschaftsfreiheit in den Aufsichtsrat entsenden, sodass die Wis-
senschaft in diesem erkennbaren Einfluss nehmen kann.

Die neue Nummer 5 regelt, dass fortan ein Mitglied des Aufsichtsrats gemein-
sam von den Universitaten, deren gemeinsame Gliedkorperschaft die Charité
ist, benannt wird. Durch diese Vertretung wird der besonderen Verbindung von
Freier Universitat Berlin und Humboldt-Universitat zu Berlin mit der Charité
kinftig starker Rechnung getragen.
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Die neue Nummer 6 stellt die Fortentwicklung der bisherigen Nummer 4 dar:
Die Unterscheidung der Beschaftigtengruppen Arbeiterinnen und Arbeiter sowie
Angestellte ist nicht mehr zeitgemal. Wegen der verhaltnismaRig kleinen An-
zahl von Beamtinnen und Beamten entfallt auch diese Differenzierung.

Der neue Absatz 1 Satz 2 ergéanzt die auch bisher bereits vorgesehenen Wahl-
grundsétze aus Grunden der Rechtsférmlichkeit und des besseren Verstand-
nisses in einem eigenen Satz auf3erhalb der Nummerierung.

Ursprunglich war angedacht, die Anzahl der durch die Beschaftigen zu wahlen-
den Mitglieder zu reduzieren, da Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
kinftig selbst vertreten sein sollen. Auf Anraten von GPR, KPR, Marburger
Bund und sinngemal auch von ver.di wurde dies nicht aufrechterhalten, da die
neue Gruppe als Vertretung der Wissenschaft eine andere Rolle ausubt. Um je-
doch die Arbeitsfahigkeit des Aufsichtsrats nicht durch UbermaRige Erhéhung
der Gesamtzahl der Mitglieder zu gefahrden, wurde dem Vorschlag der Freien
Universitat Berlin, beiden Universitaten je einen Sitz einzurdumen, nicht ent-
sprochen. Dies gilt auch fur Vorschlage einzelner Personalvertretungen und von
ver.di, zusatzliche stimmberechtigte Mitglieder durch die Personalvertretungen
benennen zu lassen.

Zu Buchstabe c (Absatz 2):

Die Anderung in Absatz 2 Nummer 2 folgt aus dem Umstand, dass sich der bis-
herige erste Satzteil dieser Nummer mit der Bildung des Gesamtpersonalrats
erledigt hat. Die neue Nummer 3 gewahrt fortan der Vertrauensperson der Ge-
samtschwerbehindertenvertretung eine beratende Stimme im Aufsichtsrat. Die
Gesamtschwerbehindertenvertretung bildet zusammen mit der Personalvertre-
tung und der Frauenvertretung die Beschéftigtenvertretungen. Personalvertre-
tung und Frauenvertretung haben bereits beratende Stimmen im Aufsichtsrat,
sodass es sachgerecht ist, auch die Expertise der Gesamtschwerbehinderten-
vertretung diesem zukommen zu lassen.

Eine weitere Ausdehnung des Kreises der nicht stimm-, aber freilich rede- und
antragsberechtigten Mitglieder wirde die Arbeitsfahigkeit des Aufsichtsrats
ebenso in Frage stellen wie die Gbermafige Erweiterung um stimmberechtigte
Mitglieder. Daher wurden Vorschlage, auch die Studierenden — vorgeschlagen
von der FSI, vom Fakultatsrat und von der Humboldt-Universitat zu Berlin —
oder ein Mitglied des Konzernbetriebsrats — vorgeschlagen vom KPR — zu be-
ricksichtigen, nicht tbernommen.

Zu Buchstabe d (Absatz 3):

Die Schaffung der Stimmrechtstibertragung in Absatz 3 erméglicht es den Mit-
gliedern des Senats von Berlin, im Einzelfall das Stimmrecht des jeweils ande-
ren Mitglieds wahrzunehmen. Dies geht Uber bloRe Stimmbotschaften hinaus
und ermdglicht die Stimmrechtsaustibung auch bei geanderter Beschlusslage.
Die Formerfordernisse stellen die Nachweisbarkeit sicher.

Zu Buchstabe e (Absatz 4):

Durch die Erweiterung des Kreises der formell zu bestellenden Mitglieder wird
ein eindeutiger Zeitpunkt des Beginns der Mitgliedschaft all derjenigen Mitglie-
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der, welche nicht qua Amt Mitglied des Aufsichtsrats sind, gewahrleistet. Wei-
terhin wird durch die Neufassung des Absatzes 4 der Einfluss der Stellen, die
Aufsichtsratsmitglieder benennen, gesichert. Damit wird klargestellt, dass der
Senat externe Sachverstandige abberufen und fur den Rest ihrer Amtszeit
durch andere ersetzen kann. Aul3erdem wird sichergestellt, dass die Vertrete-
rinnen und Vertreter des Fakultatsrats und der Universitaten stets deren Ver-
trauen geniefRen. Ferner wird bestimmt, dass benannte oder gewahlte Mitglie-
der nur einmal erneut benannt oder gewahlt werden kénnen, um mit der Be-
grenzung der Zugehorigkeitsdauer auch neue Expertisen zu gewinnen. Mitglie-
der, die dem Aufsichtsrat qua Amt mit Stimmrecht angehdren, sind davon nicht
erfasst.

Zu Buchstabe f (Absatz 6):

Die Anderung in Absatz 6 bewirkt, dass die bisher zwingende erneute Einberu-
fung des Aufsichtsrats bei mangelnder Beschlussfahigkeit in das Ermessen der
oder des Vorsitzenden gestellt wird.

Zu Buchstabe g (Absatz 8):
Redaktionelle Korrektur im Sinne einer geschlechtergerechten Sprache

Zu Nummer 15 (Anderung von § 11)

Zu Buchstabe a (Absatz 2):

Der neu gefasste Absatz 2 enthalt die grundsatzliche Zustéandigkeitsregelung
fur die Bestellung und Abberufung von einzelnen Mitgliedern des Vorstands, der
Fakultatsleitung und der Klinikumsleitung durch den Aufsichtsrat, soweit nicht
andere Organe zustandig sind — die Klarstellung am Ende erfolgte auf sinnge-
mafe Anregung des Fakultatsrats, der FSI und der Humboldt-Universitat zu
Berlin. Die genaueren Bestimmungen werden aus systematischen Griinden bei
den Vorschriften zu den einzelnen Organen (88 12, 14 und 16) geregelt. Uber
die Anstellung entscheidet die jeweils personalrechtlich zustandige Stelle.

Ursprunglich war eine dem Aktienrecht entsprechende Regelung fir den Auf-
sichtsrat vorgesehen, selbst zusatzliche Geschéfte zu bestimmen, die seiner
Zustimmung bedirfen. Darauf wurde auf Anraten des Fakultatsrats und der FSI
verzichtet, da die Erweiterung des Kreises der zustimmungsbedurftigen Ge-
schéafte durch Satzung unberihrt bleibt und sich die Charité als Korperschaft
des offentlichen Rechts von einer klassischen Aktiengesellschaft unterscheidet.

Zu Buchstabe b (Absatz 4):
Redaktionelle Ergdnzungen

Zu Nummer 16 (Anderung von § 12)

Zu Buchstabe a (Uberschrift):

Redaktionelle Korrektur
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Zu Buchstabe b (Absatz 1):

Durch die Neuordnung der Vorstandszusammensetzung werden die Belange
einer effektiven Wirtschaftsfihrung fur die gesamte Charité, die Wahrnehmung
der gesamtmedizinischen Belange der Krankenversorgung und die Personal-
verantwortung verbessert. Die neue Position des fir Finanzen und Infrastruktur
zustandigen Vorstandsmitglieds ermdglicht eine sinnvolle Gesamtsteuerung
des Integrationsmodells, indem in dieser Position, vgl. auch die Einzelbegrin-
dung zur Anderung von § 13, die Finanz- und Investitionsverantwortung gebn-
delt wird. Hierdurch wird der kaufmannische Teil der bisherigen Position der Di-
rektorin oder des Direktors des Klinikums fortentwickelt. Die bisherige Position
der Arztlichen Direktorin oder des Arztlichen Direktors wird zum fiir Krankenver-
sorgung zustandigen Vorstandsmitglied weiterentwickelt und vereint fortan in
sich sowohl die arztliche Kompetenz als auch die Leitung des Klinikums, die
bisher in der Position der Direktorin oder des Direktors des Klinikums als Vorsit-
zende oder Vorsitzender der Klinikumsleitung angesiedelt war, vgl. § 13 Ab-
satz 11, § 16 Absatz 1 der geltenden Fassung sowie § 12 Absatz 4, § 13 Ab-
satz 12, § 16 Absatz 1 der neuen Fassung. Durch das neue fir Personal und
Pflege zustandige Vorstandsmitglied wird der Herausforderung des Fachkraf-
temangels, der sich momentan bereits im Pflegebereich massiv auswirkt, aber
in Zukunft auch weitere Bereiche betreffen wird, angemessen Rechnung getra-
gen, indem fortan ein Vorstandsmitglied dieses Themenfeld hauptamtlich bear-
beitet. Auf Grund dieser Entwicklung und vor dem Hintergrund, dass die Charité
eines der europaweit grof3ten Universitatsklinika ist, ist die Erweiterung des
Vorstands erforderlich, um eine noch effektivere Leitung sicherzustellen. Dies
bertcksichtigt auch, dass in der Charité — anders als bei den meisten anderen
Universitatsklinika in Deutschland — Klinikum und Fakultat in einer Rechtsper-
sonlichkeit vereint sind (Integrationsmodell).

Mit den neuen Vorstandsmitgliedern verantwortet fortan die Dekanin oder der
Dekan vollumfanglich die Belange der Medizinischen Fakultat im fiinfkopfigen
Vorstand. Es ist Aufgabe der oder des Vorstandsvorsitzenden, einen Ausgleich
zwischen klinischen und wissenschaftlichen Belangen herzustellen, vgl. bereits
die geltende Fassung von § 13 Absatz 10 Satz 3. AuRerdem wird durch dieses
Gesetz ein Vetorecht der Dekanin oder des Dekans im Vorstand gesetzlich
festgeschrieben, mittels dessen die Belange der Wissenschaft gewahrt werden,
vgl. die Einzelbegriindung zur Anderung von § 13 Absatz 6. Darliber hinaus
sieht bereits der geltende 8 12 Absatz 2, der insofern auch unverandert bleibt,
vor, dass an den Sitzungen des Vorstands in der Regel die Mitglieder der Klini-
kumsleitung und der Fakultatsleitung mit beratender Stimme teilnehmen (erwei-
terter Vorstand). Damit kann die Dekanin oder der Dekan von der wissenschaft-
lichen Expertise der anderen Mitglieder der Fakultatsleitung auch im Vorstand
profitieren.

Der im Anhorungsverfahren diskutierte Referentenentwurf sah ein allgemein ftr
Personal zustdndiges Vorstandsmitglied vor. Zur Vorstandszusammensetzung
gingen unterschiedliche Vorschlage ein, im Wesentlichen:

- dreikopfiger Vorstand (Vorsitz, Dekanat, Medizinisches Direktorat), mit Un-
terschieden im Detail vorgeschlagen von DHV, Fakultatsrat und Freier
Universitat zu Berlin
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—  dreikopfiger Vorstand mit Kernaufgaben (Vorsitz, Personal, Finanzen) und
Bindelung der jeweiligen Aufgaben von Fakultat und Klinikum in der je-
weiligen Leitung als eine Alternative von ver.di

—  Orientierung am Entwurf, aber Gleichberechtigung von Arzteschaft und
Pflege, vorgeschlagen von ver.di (als andere Alternative) und KPR

—  vierkopfiger Vorstand (Vorsitz, Dekanat, Medizinisches Direktorat, Finan-
zen), vorgeschlagen vom Vorstand der Charité

Nach Abwagung aller Argumente halt der Senat es fir Uberzeugend, die Zu-
sammensetzung des Vorstands aus den genannten Erwagungen anzupassen.
Da die Pflege grof3te Berufsgruppe ist, ist ihrer Bedeutung angemessen Rech-
nung zu tragen und insofern das Aufgabenfeld eines Vorstandsmitglieds im
Vergleich zum Referentenentwurf zu erganzen.

Mit Blick auf den erweiterten Vorstand schlug die FSI vor, in diesem auch die
Studierenden vorzusehen. Dem wurde nicht entsprochen, da dies nicht zur Sys-
tematik der Beratung der stimmberechtigten Vorstandsmitglieder durch die Ub-
rigen Mitglieder der Leitungsorgane von Fakultat und Universitatsklinikum, nicht
aber durch Vertreterinnen und Vertreter von Statusgruppen passt.

Zu Buchstabe c (Absatz 3):

Die Regelung des Absatzes 3 zur hauptamtlichen Téatigkeit der Vorstandsmit-
glieder wird aus systematischen Griinden an den Anfang von Absatz 1 verla-
gert.

Zu Buchstabe d (bisheriger Absatz 4 als neuer Absatz 3):

Durch die Anderung wird der oder dem Vorstandsvorsitzenden der ihrer oder
seiner Stellung angemessene Einfluss eingerdaumt. Im Ubrigen handelt es sich
um redaktionelle Folgeadnderungen.

In der Anhérung wurde das Vetorecht der oder des Vorstandsvorsitzenden vom
Fakultatsrat, von der FSI und vom KPR hinterfragt. Angesichts der Verantwor-
tung, die mit dieser Position einhergeht, ist es jedoch angemessen. Der DHV
schlug vor, abweichend vom bisherigen Recht die Dekanin oder den Dekan an
Beschlusse der Fakultatsleitung zu binden. Dem wurde nicht gefolgt, da es der
Gesamtverantwortung des Vorstands und seiner Mitglieder widersprache — die
Ubrigen Mitglieder der Fakultatsleitung sind keine Vorstandsmitglieder.

Zu Buchstabe e (neue Absatze 4 bis 7):
Neuer Absatz 4 (bisherige Absétze 5 und 6):

Die bisherigen Absatze 5 und 6 werden im neuen Absatz 4 zusammengefasst
und erweitert. Durch die weitgehende Anderung zu Soll-Vorschriften kann den
Umstanden des Einzelfalls in der Praxis besser entsprochen werden, soweit
bestimmte Voraussetzungen nicht zwingend zu fordern sind. Die weiteren Er-
ganzungen benennen die fiur die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben der
Vorstandspositionen regelmanig erforderlichen Kompetenzen.
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In der Anhdrung wurde seitens des Vorstands der Charité und des Fakultatsrats
Uberzeugend vorgetragen, dass das fiur Krankenversorgung zustandige Vor-
standsmitglied klinische Leitungserfahrung bendtigt, um den mit der Position
verbundenen Aufgaben gerecht zu werden. Fakultéatsrat und FSI hielten aul3er-
dem explizit medizinische wissenschaftliche Expertise statt lediglich einschlagi-
ger wissenschaftlicher Expertise der oder des Vorstandsvorsitzenden fir gebo-
ten. Es blieb jedoch beim urspringlichen Begriff, um ein breiteres Spektrum an
Personen fur die Charité gewinnen zu kénnen. Nicht Gbernommen wurden fer-
ner Vorschlage des Fakultatsrats, der FSI und der Humboldt-Universitat zu Ber-
lin, bei den Vorstandsmitgliedern fur Finanzen und Infrastruktur sowie fur Per-
sonal und Pflege statt Soll- vielmehr Muss-Vorschriften zu verwenden, da dies
der oben dargetanen Zielsetzung widersprache. Aul3erdem wurde entgegen
den Einwadnden des Marburger Bunds und des akademischen Mittelbaus im
Fakultatsrat an der Anforderung festgehalten, dass die Dekanin oder der Dekan
berufene Hochschullehrerin oder berufener Hochschullehrer sein muss, da dies
der Anforderung im sonstigen Hochschulbereich entspricht.

Neuer Absatz 5:

Der neue Absatz 5 enthélt Uber die bisherigen Bestimmungen hinausgehende
Regelungen zur Bestellung und Abberufung der oder des Vorstandsvorsitzen-
den. Wie im bisherigen Absatz 8 vorgesehen, ist der Aufsichtsrat zustandig.
Fortan bedarf es keiner wichtigen Grinde mehr fir die Abberufung, um sicher-
zustellen, dass die oder der Vorstandsvorsitzende stets das Vertrauen des Auf-
sichtsrats geniel3t. In Gemaliheit der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung,
wonach das Vertretungsorgan der Wissenschaft — der Fakultatsrat — angemes-
sen an der Bestellung von Mitgliedern des Leitungsorgans zu beteiligen ist, wird
gesetzlich eine Findungskommission vorgeschrieben, der auch vom Fakultats-
rat benannte Mitglieder mit gemeinsamen Vetorecht angehdren. Zur Wahrung
der Interessen des Landes Berlin als Eigner kann der Vorschlag der Findungs-
kommission aber auch nicht gegen die Stimme des fir Hochschulen zustandi-
gen Mitglieds des Senats von Berlin erfolgen. Zur Sicherstellung der verfas-
sungsrechtlich verankerten Mdglichkeit des Vertretungsorgans der Wissen-
schaft, sich von Mitgliedern des Leitungsorgans unter besonderer Berlicksichti-
gung der jeweiligen Funktion dieser Mitglieder zu trennen, erhalt der Fakultats-
rat das Recht, mit qualifizierter Mehrheit (mindestens 15 von 19 Mitgliedern, da-
von mindestens 8 von 10 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern) die Ab-
berufung der oder des Vorstandsvorsitzenden vom Aufsichtsrat zu verlangen.
Dem ist zu entsprechen, wenn der Aufsichtsrat dies nicht mit ebenso qualifizier-
ter Mehrheit zurtickweist (10 von 13 Mitgliedern). Die Regelung stellt sowohl ei-
nen handlungsfahigen Vorstandsvorsitz als auch die Beteiligungsrechte der
Wissenschaft sicher.

Der Referentenentwurf sah im Anhérungsverfahren fur die Findungskommission
nur ein Viertel benannter Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ohne Ve-
torecht vor. In der Anhérung gingen hierzu verschiedene Vorschlage ein:

—  Verzicht auf das Vetorecht des fir Hochschulen zustandigen Senatsmit-
glieds, vorgeschlagen von der FSI

- neben dem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder der Findungskommis-
sion, welches aus Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer besteht, zu-
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satzlich ein weiteres vom Fakultatsrat benanntes Viertel, das aus weiteren
Mitgliedern der Charité besteht, vorgeschlagen von der FSI

- Erh6éhung des Anteils der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in
der Findungskommission auf mehr als die Halfte, vorgeschlagen vom Fa-
kultatsrat

- Benennungsrecht der Klinikumskonferenz fir Mitglieder der Findungs-
kommission, vorgeschlagen vom KPR

Der Referentenentwurf sah ferner im Anhorungsverfahren lediglich die absolute
Mehrheit im Aufsichtsrat fur die Zurickweisung des Abberufungsverlangens
vor. In der Anhdrung gingen zur jederzeitigen Abberufung durch den Aufsichts-
rat und zur zwingenden Abberufung auf Verlangen des Fakultatsrats folgende
Vorschlage ein:

—  jederzeitige Abberufung nur im Einvernehmen mit dem Fakultatsrat, vor-
geschlagen von der FSI

- Herabsetzen der Mehrheit im Fakultatsrat auf die einfache Mehrheit und
Streichen der Gegenmehrheit im Aufsichtsrat, vorgeschlagen vom DHV

- Heraufsetzen der Gegenmehrheit im Aufsichtsrat auf ebenfalls drei Viertel
der Mitglieder, vorgeschlagen von der FSI

Nach Abwagung aller Argumente sieht der Gesetzentwurf des Senats nunmehr
das eingangs beschriebene Verfahren fur die Bestellung und Abberufung der
oder des Vorstandsvorsitzenden vor. Es stellt einen angemessenen Ausgleich
dar zwischen den Interessen des Landes Berlin als Eigner und der Partizipation
der Wissenschaft unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts. Dieses hat im sogenannten MHH-Beschluss vom 24. Juni 2014
(1 BVR 3217/07) insbesondere auf zweierlei erkannt: Das Vertretungsorgan der
Wissenschaft muss dann, wenn wissenschaftsrelevante Entscheidungen dem
Vorstand zugewiesen sind und es nur begrenzt weitere Kontrollmechanismen
gibt, an der Findung von Vorstandsmitgliedern im Gesamtgeflige ,gewichtig®
mitwirken. Das Vertretungsorgan der Wissenschaft muss ferner dann, wenn
und soweit ihm ,insbesondere keine anderen Einflussmoglichkeiten in Gestalt
von Vetorechten zustehen®, die Moglichkeit haben, sich selbstbestimmt von ei-
nem Leitungsorgan zu trennen, das von ihm nicht mehr getragen wird.

Der Fakultatsrat hatte schon immer die vom Bundesverfassungsgericht erorter-
ten entscheidenden Einflussmdglichkeiten, da bereits der bisherige § 13 Ab-
satz 6 vorsieht, dass bestimmte Entscheidungen des Vorstands nur im Einver-
nehmen mit dem Fakultatsrat getroffen werden konnen. Insofern hat dieser
nicht nur begrenzte Kontrollrechte, sondern wirkt vielmehr umfassend an Lei-
tungsentscheidungen mit.

Mit der nun vorgesehenen Regelung wird die Partizipation der Wissenschaft
weiter gestarkt. In der Findungskommission stellen die benannten Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer als Entsandte des Vertretungsorgans der Wis-
senschaft ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder, denen ein gemeinsames
Vetorecht zusteht. Der Gesetzgeber hat einen weiten Gestaltungsspielraum,
wie er eine ,gewichtige” Mitwirkung bei der Findung von Vorstandsmitgliedern
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sicherstellt, sodass es auch nicht erforderlich ist, dass die Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder stellen, so-
lange im Gesamtgeflige der gewichtige Einfluss gewahrt wird. Mit dem Veto-
recht in der Findungskommission wird dies sichergestellt. Die vorgeschlagene
Regelung erlaubt es dem Aufsichtsrat damit, auch weitere Expertise zu bertck-
sichtigen. Ein Benennungsrecht fir die Klinikumskonferenz wirde dies ein-
schranken und widersprache deren rein beratender Funktion.

Da dem Fakultatsrat bereits die vom Bundesverfassungsgericht exemplarisch
angefuhrten Vetorechte gegen Vorstandsentscheidungen zustehen, ist es an-
gemessen, eine so schwerwiegende Entscheidung wie die Abberufung der oder
des Vorstandsvorsitzenden an qualifizierte Mehrheiten und insbesondere auch
Gegenmehrheiten zu kniupfen, sie also gerade nicht einer einfachen Mehrheit
des Fakultatsrats anheim zu stellen. In diesem Sinne hat auch das Bundesver-
fassungsgericht (a. a. O.) ausgefihrt, dass es unbedenklich sei, wenn der Staat
— hier der Aufsichtsrat — eine derart schwerwiegende Entscheidung nochmals
bestdtigen musse, solange wissenschaftliche Selbstbestimmungsrechte hier-
durch nicht konterkariert wirden; Letzteres ist gerade durch die hohe Gegen-
mehrheit gewahrleistet. Darliber hinaus muss es dem Aufsichtsrat als Kontroll-
gremium unbenommen bleiben, auch ohne den Fakultatsrat die Vorstandsvor-
sitzende oder den Vorstandsvorsitzenden abzuberufen, insbesondere wenn er
von deren oder dessen Arbeit nicht mehr Gberzeugt ist.

Neuer Absatz 6 (bisheriger Absatz 7):

Entsprechend der fortentwickelten verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung
wird die Beteiligung des Aufsichtsrats am Vorschlag der Findungskommission
auf ein Veto mit qualifizierter Mehrheit (mindestens 10 von 13 Mitgliedern) re-
duziert, da das Vertretungsorgan der Wissenschaft das entscheidende Gremi-
um zur Einsetzung des fur Wissenschaft zustandigen Mitglieds des Leitungsor-
gans ist. Dies gilt auch fiur die Modalitaten der Abwahl. Der oder dem Vor-
standsvorsitzenden wird in der Findungskommission fortan eine beratende
Stimme eingeraumt. Dies bertcksichtigt ihre oder seine besondere Position un-
ter angemessener Wahrung der Autonomie des Fakultatsrats und seiner Fin-
dungskommission. Die Abwahl der Dekanin oder des Dekans wird an bestimm-
te, alternative Mehrheiten geknupft. Sie erfolgt einmal mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln aller Mitglieder des Fakultatsrats (13 von 19), soweit dabei auch
die Halfte der ihm angehdrenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer fir
die Abwahl stimmen (5 von 10). Damit wird eine nicht nur einfache oder absolu-
te, sondern deutliche Mehrheit des gesamten Fakultatsrats im Sinne der Star-
kung der Partizipation aller am Wissenschaftsprozess Beteiligten sichergestellt,
die der schwerwiegenden Entscheidung zur vorzeitigen Abwahl der Dekanin
oder des Dekans gerecht wird. Gleichzeitig wird durch die doppelte Mehrheit
auch die besondere Position der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer als
die Tragerinnen und Trager der verfassungsrechtlich verburgten Wissenschafts-
freiheit gewahrt. Um dieser Rechtsposition gerecht zu werden, ist die Abwabhl al-
ternativ auch gegen die Stimmen der anderen Mitglieder des Fakultatsrats mit
einer eigenen, aber daflr qualifizierten Mehrheit von drei Vierteln nur der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer (8 von 10) mdglich.
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Neuer Absatz 7 (bisheriger Absatz 8):

Der neue Absatz 7, der den bisherigen Absatz 8 ersetzt, regelt die Bestellung
und Abberufung der Ubrigen Vorstandsmitglieder mit den Zustandigkeiten fur
Finanzen und Infrastruktur, Krankenversorgung sowie Personal und Pflege. Die
Regelung orientiert sich am neuen Absatz 5 mit der Mal3gabe, dass auch die
oder der Vorstandsvorsitzende Mitglied der Findungskommission ist und ein
Vorschlag nicht gegen ihre oder seine Stimme, gegen die Stimme des fur
Hochschulen zustandigen Mitglieds des Senats von Berlin oder gegen die
Stimmen aller vom Fakultatsrat benannten Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer erfolgen kann. Dadurch werden neben den Interessen des Landes
Berlin als Eigner die besondere Position und vor allem die Verantwortung der
oder des Vorstandsvorsitzenden sowie der verfassungsrechtlich notwendige,
gewichtige Einfluss der Wissenschaft bertcksichtigt. Auf Grund des Einflusses
des fir Finanzen und Infrastruktur zustandigen Vorstandsmitglieds auf die Be-
lange von Forschung und Lehre infolge der Finanzverantwortung erhéalt der Fa-
kultatsrat ebenso wie bei der oder dem Vorstandsvorsitzenden das Recht, die
Abberufung zu erwirken, wodurch die verfassungsrechtliche Stellung des Ver-
tretungsorgans der Wissenschaft sichergestellt wird.

Der Referentenentwurf sah im Anhérungsverfahren vergleichbare Regelungen
zur Findungskommission wie bei der oder dem Vorstandsvorsitzenden und le-
diglich eine Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat fur die Zurickweisung des Ab-
berufungsverlangens vor. In der Anhérung gingen verschiedene Vorschlage ein:

—  Verzicht auf das Vetorecht des fir Hochschulen zustandigen Senatsmit-
glieds, vorgeschlagen von der FSI

- Herabsetzen der Mehrheit im Fakultatsrat auf die einfache Mehrheit und
Streichen der Gegenmehrheit im Aufsichtsrat, vorgeschlagen vom DHV

- Heraufsetzen der Gegenmehrheit im Aufsichtsrat auf ebenfalls drei Viertel
der Mitglieder, vorgeschlagen von der FSI

—  Wahl des fur Krankenversorgung zustandigen Vorstandsmitglieds durch
die Klinikumskonferenz, vorgeschlagen vom Fakultatsrat

- hinsichtlich der Mehrheitsverhéaltnisse und Benennungsrechte in der Fin-
dungskommission s.o.

—  Abberufungsverlangen auch fir Klinikumskonferenz, vorgeschlagen vom
KPR

Nach Abwagung aller Argumente sieht der Gesetzentwurf des Senats nunmehr
das eingangs beschriebene Verfahren fur die Bestellung und Abberufung der
Ubrigen Vorstandsmitglieder vor. Es stellt ebenso wie der nun vorgesehene Ab-
satz 5 einen angemessenen Ausgleich dar, vgl. im Einzelnen die vorangegan-
gene Einzelbegrindung. Statt der Bestellung des fir Krankenversorgung zu-
standigen Vorstandsmitglieds durch den Aufsichtsrat dessen Wahl vorzusehen,
uberzeugte nicht. Bisher ist die Arztliche Direktorin oder der Arztliche Direktor
kein gesetzliches Vorstandsmitglied, sodass es in Folge der nunmehr vorgese-
henen ordentlichen Mitgliedschaft gerechtfertigt ist, die Zustandigkeit fur die
Bestellung kinftig beim Aufsichtsrat anzusiedeln. Vor allem aber wird mit dem



— 40—

gewichtigen Einfluss der vom Fakultatsrat benannten Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer (Vetorecht) die Partizipation der Wissenschaft ausreichend
verwirklicht, sodass eine Wabhl nicht erforderlich ist. Das Abberufungsverlangen
des Fakultatsrats ist allein dessen verfassungsrechtlicher Stellung geschuldet.
Die Klinikumskonferenz ist demgegeniber ein rein beratendes Organ.

Zu Buchstabe f (neuer Absatz 8):

Bei der Anderung der Absatzbezeichnung handelt es sich um eine redaktionelle
Folgeanderung. AulRerdem werden dienstrechtliche Regelungen fur Mitglieder
des Vorstands erganzt, insbesondere fur die oder den Vorsitzenden. Dabei ist
es sachgerecht, in Abweichung von der Regelung des bisherigen 8 13 Ab-
satz 10 Satz 4 fortan fur die Gbrigen Vorstandsmitglieder nicht mehr die oder
den Vorsitzenden, sondern das fur Hochschulen zustéandige Mitglied des Se-
nats von Berlin nicht nur als Personalstelle, sondern auch als Personalwirt-
schaftsstelle sowie als Dienstbehorde und oberste Dienstbehdrde im beamten-
rechtlichen Sinne vorzusehen. Die Mdglichkeit der Ubertragung einzelner dieser
Aufgaben auf das Landesverwaltungsamt wird dabei beibehalten und an die
vergleichbare Regelung des § 67 Absatz 1 des Berliner Hochschulgesetzes an-
gepasst.

Zu Buchstabe g (neuer Absatz 9):
Redaktionelle Folgeanderung

Zu Nummer 17 (Anderung von § 13)

Zu Buchstabe a (Absatz 1):

Die Regelungen zu den Zentren werden modifiziert. Fortan soll die Charité
groRtmogliche Flexibilitéat erhalten und insbesondere selbst darlber entschei-
den konnen, ob Zentren eingerichtet werden. Die Vorgaben, einschlie3lich jener
zu Zielvereinbarungen, werden daher in den Sondervorschriften zu den Zen-
tren, 88 18 ff., geblindelt und weiterentwickelt.

Zu Buchstabe b (Absatz 2):

Die Anderung in Satz 1 ist im Ergebnis redaktioneller Art und wurde vom Vor-
stand der Charité vorgeschlagen. Durch die Erweiterung des Wortlauts wird die
Fursorgepflicht des Vorstands ausgebaut, um die interne Kommunikation zu
verbessern und Entscheidungen informativ und transparent zu gestalten. Das
neue fur Personal und Pflege zustéandige Vorstandsmitglied ist fur die Erarbei-
tung der entsprechenden Rahmenplanung zustandig, die vom Vorstand sodann
formell beschlossen wird. Die Regelungen zu den Zentren werden in den
8§ 18 ff. gebundelt.

Zu Buchstabe c (Absatz 3):

Absatz 3 wird redaktionell neu gefasst und dahingehend abgeandert, dass der
Vorstand zu samtlichen Berufungsvorschlagen Stellung nehmen kann.

Zu Buchstabe d (Absatz 5):

Redaktionelle Korrektur
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Zu Buchstabe e (Absatz 6):

Durch die Anderung in Absatz 6 werden die Entscheidungsmodalitaten im Vor-
stand weiterentwickelt. Das Bundeverfassungsgericht hat in seiner jingeren
Rechtsprechung insbesondere auf die Notwendigkeit eines Vetorechts des flur
Wissenschaft zustandigen Vorstandsmitglieds erkannt. Damit erhalten dieses
Vorstandsmitglied in besonderen Fallen und die oder der Vorstandsvorsitzende
auf Grund ihrer oder seiner besonderen Position generell ein Vetorecht — vgl.
8 12 Absatz 3. Eine Letztentscheidungskompetenz insbesondere des Aufsichts-
rats ist bewusst nicht vorgesehen, da dieser nicht fur das operative Geschaft
zustandig ist. Von Mitgliedern eines Vorstands kann erwartet werden, dass die-
se in Fallen, in welchen einzelne Mitglieder die Austibung eines Vetorechts an-
kindigen, zur Herbeifilhrung einer Einigung imstande sind. Das Nahere, insbe-
sondere ein Verfahren zur Konsensfindung, ist insoweit untergesetzlich, bspw.
in der Geschéftsordnung des Vorstands, zu regeln. Die Regelungen zur Staats-
aufsicht bleiben unberihrt.

Bereits die geltende Fassung des Berliner Universitatsmedizingesetzes sieht
Falle einvernehmlicher Entscheidungen von Vorstand und Fakultatsrat vor. Die-
se Regelungen werden sprachlich an die Terminologie des Bundesverfas-
sungsgerichts angepasst. Es ist aber zweckdienlich, dass es der Charité wie
bisher Uberlassen bleibt, selbst entsprechende Verfahren zur Beteiligung und
Abstimmung untergesetzlich zu regeln, um ihr nicht durch zu detaillierte Best-
immungen im Gesetz die notige Flexibilitat zu nehmen. So bietet sich bei-
spielsweise eine Regelung in der vom Vorstand zu erlassenden Satzung nach
§ 22 Absatz 1 an, die auf Grund der Anderung in § 22 Absatz 2 — vgl. nachste-
hende Einzelbegrindung — fortan ihrerseits der Zustimmung des Fakultatsrats
bedarf. Beide Organe — durch die Anderung insbesondere der Fakultatsrat —
kénnen so gerade auf Grund ihrer Fachkompetenz eine effektive Gestaltung
des Verfahrens ermdglichen. Einer umfassenden gesetzlichen Regelung bedarf
es daher nicht. Auf Anraten des Fakultatsrats und der FSI wurde aber eine Ver-
pflichtung zur satzungsférmigen Regelung aufgenommen.

Die im ursprunglichen Referentenentwurf vorgesehenen Formulierungen hin-
sichtlich der Einvernehmensregelung und des Vetorechts der Dekanin oder des
Dekans stiel3en in der Anhdrung auf verbreitete Kritik. Man sah darin insbeson-
dere eine Einschréankung gegentber der bisherigen Beteiligung des Fakultats-
rats. Diesen Einw&nden wird mit der nun vorgesehenen Regelung, die sich am
Wortlaut der Leitsatze des MHH-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts
orientiert, entgegengekommen.

Zu Buchstabe f (Absatz 7):

Die Wahlordnung ist eine weichenstellende Ordnung fur die Wahrnehmung der
Interessensvertretung. Durch den Vorbehalt der Zustimmung des Fakultatsrats
als Vertretungsorgan der Grundrechtstrdgerinnen und Grundrechtstrager der
Wissenschaftsfreiheit werden deren verfassungsrechtliche Belange starker ge-
wabhrt.

Zu Buchstabe g (Absatz 10):

Fortan ist das fur Personal und Pflege zustandige Vorstandsmitglied Personal-
stelle, Dienstbehtérde und oberste Dienstbehotrde, vgl. Absatz 14 (neu). Die
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oder der Vorstandsvorsitzende tragt die Gesamtverantwortung fur die kinftig
von ihr oder ihm zu bestimmende Unternehmenspolitik der Charité, weswegen
ihr oder ihm im geé&nderten § 12 Absatz 3 ein umfassendes Vetorecht einge-
rdumt wird. Der Einfluss der oder des Vorstandsvorsitzenden wird somit ihrer
oder seiner Verantwortung entsprechend gestarkt. Im Ubrigen handelt es sich
um redaktionelle Anpassungen.

Zu Buchstabe h (bisherige Abséatze 11 und 12, neue Absatze 13 bis 15):
Bisherige Absatze 11 und 12:

Die Absatze 11 und 12 werden getauscht, um der neuen Reihenfolge der Vor-
standsmitglieder in § 12 Absatz 1 zu entsprechen. Der Wortlaut des bisherigen
Absatzes 12 bleibt dabei unverandert. Der aus Absatz 11 hervorgegangene Ab-
satz 12 regelt die Zustandigkeit des fur Krankenversorgung zustandigen Vor-
standsmitgliedes, dessen Position die Weiterentwicklung der Positionen der
Arztlichen Direktorin oder des Arztlichen Direktors und der Direktorin oder des
Direktors des Klinikums ist.

Neuer Absatz 13:

Hier wird unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands der Ge-
schéaftsbereich des fur Finanzen und Infrastruktur zustandigen Vorstandsmit-
glieds beschrieben und dessen Position als alleinige Beauftragte oder alleiniger
Beauftragter fur den Haushalt geregelt. Damit obliegt ihm die Finanzverantwor-
tung sowohl fur den Gesamtwirtschaftsplan als auch alle Teilwirtschaftsplane.
Insoweit ist dieses Vorstandsmitglied dafir verantwortlich, die Finanzinteressen
sowohl der Krankenversorgung als auch von Forschung und Lehre zu wahren.
Mit der Bestimmung des fur Finanzen und Infrastruktur zusténdigen Vor-
standsmitglieds als Beauftragte oder Beauftragten fur den Haushalt wird diese
Aufgabe fortan zentral und nicht mehr einzeln von den fir die jeweiligen Teil-
wirtschaftsplane verantwortlichen Vorstandsmitgliedern wahrgenommen. Auch
in dem der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde liegen-
den niedersachsischen Landesrecht war und ist insbesondere nicht die Dekanin
oder der Dekan fur ihr oder sein Ressort mit dieser Position betraut, was das
Bundesverfassungsgericht nicht beanstandet hat.

Trotz dieses Umstands stiel3 die vorgenannte Zustandigkeit des fur Finanzen
und Infrastruktur zustandigen Vorstandsmitglieds auch und gerade fur den
Teilwirtschaftsplan Forschung und Lehre auf verbreitete Kritik der Angehorten.
Es wurde darauf abgehoben, dass 6konomische Entscheidungen in der Hoheit
der Fakultat liegen missten. Dies bleibt aber auch hier unverandert. Das Berli-
ner Universitatsmedizingesetz regelt, dass uUber die Durchfiihrung des Teilwirt-
schaftsplans Forschung und Lehre, die Verwaltung der konsumtiven Mittel fur
Forschung und Lehre sowie die Mittelzuweisung allein die Fakultatsleitung be-
schlief3t, vgl. 8 15. Dies bleibt unverandert; das fur Finanzen und Infrastruktur
zustandige Vorstandsmitglied wird hieran nicht beteiligt. Die Fakultat entschei-
det demnach weiterhin autonom uber die Mittelverwendung. Die Befugnisse
sind insofern auf Kontrolle sowie Unterstiitzung gerichtet und werden durch das
Erfordernis des Benehmens mit der Dekanin oder dem Dekan hinreichend ab-
gefedert, sodass der Senat an seinem Entwurf insoweit festhalt. Eine weiterge-
hende Benehmensregelung mit Blick auf den Teilwirtschaftsplan Krankenver-
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sorgung ist entgegen dem Vorschlag des KPR entbehrlich, da hierzu keine ver-
fassungsrechtliche Veranlassung besteht.

Anders ist indes die Kompetenz des fur Finanzen und Infrastruktur zustandigen
Vorstandsmitglieds bei der Aufstellung des Entwurfs des Teilwirtschaftsplans
Forschung und Lehre durch die Fakultatsleitung ausgestaltet: Es ist Einver-
nehmen herzustellen. Dies ist gerechtfertigt, um eine effektive Wirtschaftsfiih-
rung bei der Einplanung von Mitteln sicherzustellen. Die Regelung ermdglicht
es, bereits frihzeitig das hierfur zentral zustandige Vorstandsmitglied entschei-
dend einzubeziehen. Eine Alternative ware sonst nur ein Vetorecht gegen den
Gesamtwirtschaftsplan. Ein fur Finanzen zustandiges Vorstandsmitglied vermag
namlich seiner Aufgabe kaum gerecht zu werden, wenn eine 6konomisch zwei-
felhafte Planung nicht effektiv beanstandet werden kann. Um aber gleichwohl
der Fakultat den notwendigen Einfluss zu ermdglichen, bedarf die Erstellung
des Entwurfs — wie bei der Anderung von § 9 erlautert — fortan zusatzlich der
Zustimmung des Fakultatsrats. Damit wird einem sachgerechten Ausgleich der
Belange der Wissenschaftsfreiheit und einer an den zur Verfigung stehenden
Mitteln orientierten ordnungsgemalen Wirtschaftsfiilhrung Rechnung getragen.

Neuer Absatz 14:

Der neue Absatz 14 beschreibt den Geschéftsbereich des fir Personal und
Pflege zustandigen Vorstandsmitglieds. Zu dessen gesamter Personalverant-
wortung gehort neben der Organisation der Aus-, Fort- und Weiterbildung in
den nicht-arztlichen Gesundheitsberufen unter anderem auch die Sicherstellung
eines ausreichenden Personalbestandes, insbesondere im Pflegebereich. Die
Moglichkeit der Ubertragung von Befugnissen auf das Landesverwaltungsamt
wird fortgeschrieben.

In der Anhérung wurde von Seiten des DHV, des MFT, des Fakultatsrats, der
FSI und des FPR darauf abgehoben, die Personalverantwortung fur das wis-
senschaftliche Personal misse (weiterhin) beim Dekanat liegen. Dem wurde
nicht gefolgt. Zum einen ist dies bereits bisher nicht der Fall, weil die Personal-
zustandigkeit nach geltendem Recht originar bei der oder dem Vorstandsvorsit-
zenden liegt und lediglich delegiert werden kann. Zum anderen handelt es sich
bei den hier ausdriicklich vorgesehenen Befugnissen eher um Verwaltungs-
kompetenzen, sodass es dariber hinaus, vgl. auch Absatz 15 (neu), moglich
bleibt, das Weitergehende — insbesondere zu den Berufungsverfahren — unter-
gesetzlich zu regeln. Es ist insgesamt zweckdienlich, aus den oben genannten
Erwagungen eine zentrale Position einzurichten, die Personalfragen in Anse-
hung des grassierenden Fachkréaftemangels bearbeitet.

Neuer Absatz 15:

Hier wird bestimmt, dass der Vorstand das Néahere zu den Zustandigkeiten sei-
ner Mitglieder, bspw. die Zustandigkeit fir die Digitalisierung, in seiner Ge-
schaftsordnung, die nach § 11 Absatz 4 Nummer 13 der Zustimmung des Auf-
sichtsrats bedarf, regelt. Es handelt sich insofern um eine Sondervorschrift ge-
genuber § 22 Absatz 1, wonach Rechte und Pflichten von Organmitgliedern
sonst durch Satzung geregelt werden. Dies ist zweckmé&l3ig, da die Satzung
fortan der Zustimmung des Fakultatsrats bedarf (vgl. die Einzelbegriindung zur
Anderung von § 22), die Zustandigkeiten des Vorstands indes Kern operativer
Verteilung sind.
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Zu Nummer 18 (Neufassung von 8§ 14)

Die Uberschrift wird redaktionell korrigiert.
Absatz 1 (bisheriger Wortlaut):

Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 mit folgenden Anderungen: Der Hinweis
zum Hauptamt hat sich bei der Dekanin oder dem Dekan auf Grund der gene-
rellen Festlegung der Hauptamtlichkeit der Vorstandsmitglieder in § 12 Absatz 1
erledigt. Die bisherige Kaufmannische Leitung der Fakultat erhalt eine andere
Bezeichnung, um begrifflich besser zwischen den einzelnen Mitgliedern von
Fakultats- und Klinikumsleitung sowie Zentrumsleitungen unterscheiden zu
konnen. Neben dieser und der Dekanin oder dem Dekan sind weiterhin die far
Forschung sowie fur Studium und Lehre zustandigen beiden Prodekaninnen
und Prodekane zwingend Mitglieder der Fakultatsleitung. Die Praxis hat aber
gezeigt, dass Aufgabenumfang und -vielfalt von lediglich zwei nebenamtlich ta-
tigen Prodekaninnen oder Prodekanen nicht zu bewaltigen sind. Daher kann
kinftig der Fakultatsrat bis zu zwei weitere Prodekaninnen oder Prodekane
wahlen und deren Zustandigkeiten auf Vorschlag der Fakultatsleitung festset-
zen. AulBerdem wird Kklargestellt, dass Prodekaninnen und Prodekane abwei-
chend von § 72 Absatz 1 des Berliner Hochschulgesetzes nicht ausschlief3lich
aus der Mitte des Fakultatsrats, sondern vielmehr aus dem Kreise aller berufe-
nen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Charité gewahlt werden
konnen, da diese anders als die Hochschulen nur eine Fakultat besitzt.

Im urspringlichen Referentenentwurf war vorgesehen, dass die Zustandigkei-
ten der weiteren Prodekaninnen und Prodekane allein von der Fakultatsleitung
festgelegt werden. Dies wurde auf Anraten der FSI geandert. Nicht Gbernom-
men wurde der Vorschlag, lediglich fur die Halfte aller Prodekaninnen und Pro-
dekane den Status berufene Hochschullehrerin oder berufener Hochschullehrer
zu fordern, da insofern eine Abweichung vom Berliner Hochschulgesetz nicht
fur erforderlich angesehen wird.

Neuer Absatz 2:

Der neue Absatz 2 enthalt die genaueren Bestimmungen zur Zustandigkeit des
Aufsichtsrats fur die Bestellung und Abberufung des Kaufmannischen Mitglieds
der Fakultatsleitung, wie sie 8§ 11 Absatz 2 vorsieht. Mit Blick auf die fortentwi-
ckelte verfassungsrechtliche Rechtsprechung zu Leitungsorganen wird der Fa-
kultatsrat fortan an der Bestellung und Abberufung auch des Kaufménnischen
Mitglieds der Fakultatsleitung wie bei allen anderen Mitgliedern beteiligt.

Im Anhorungsverfahren wurde hierzu seitens des DHV die zuvor nicht vorgese-
hene Benehmensregelung bei der Abberufung vorgeschlagen. Eine dartber
hinausgehende Einvernehmensregelung, wie von Fakultatsrat und FSI vorge-
schlagen, wurde indes nicht tbernommen, da der Aufsichtsrat die Mdglichkeit
haben muss, sich von einem fur kaufmannische Belange zustandigen Mitglied
der Fakultatsleitung eigenstandig zu trennen. Aus demselben Grund wurde
auch nicht die geltende Regelung belassen, wonach die Abberufung nur auf
Vorschlag des Vorstands erfolgen kann. Ergénzt wurde aufRerdem die seitens
der FSI vorgeschlagene zwingende Abberufung auf Verlangen des Fakultats-
rats — allerdings auch hier nur mit qualifizierter Mehrheit, da damit eine einheitli-
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che Systematik (jeweils doppelte Drei-Viertel-Mehrheit und Drei-Viertel-
Gegenmehrheit) sichergestellt wird.

Neuer Absatz 3:

Damit das fur Finanzen und Infrastruktur zustéandige Vorstandsmitglied seiner
Finanzverantwortung gerecht werden kann, sieht der neue Absatz 3 fur dieses
Rede- und Antragsrecht in der Fakultatsleitung sowie notfalls die Méglichkeit
der Letztentscheidung durch den Vorstand vor. In der Anhdrung wurde die am
Ende aufgenommene klarstellende Bestimmung des ohnehin geltenden Veto-
rechts der Dekanin oder des Dekans vom Marburger Bund und vom DHV vor-
geschlagen. Dieses Vetorecht macht aber entgegen der Auffassung der FSI die
ersatzlose Streichung der Anrufung des Vorstands nicht erforderlich, da Ent-
scheidungen der Fakultatsleitung durchaus gegen die Stimme der Dekanin oder
des Dekans getroffen werden kdénnen. Diese kann das fur Finanzen und Infra-
struktur zusténdige Vorstandsmitglied dann in den Vorstand heben. Der Fakul-
tatsrat schlug vor, auf das Rede- und Antragsrecht zu verzichten, was aber als
Vorstufe der Anrufung des Vorstands notwendig ist.

Zu Nummer 19 (Anderung von § 15)

Das fur Finanzen und Infrastruktur zustandige Vorstandsmitglied tragt fortan die
Finanzverantwortung und ist in Folge dessen Beauftragte oder Beauftragter fur
den Haushalt fur alle Teilwirtschaftsplane — wobei indes die Entscheidungsbe-
fugnis Uber die Durchfiihrung des Teilwirtschaftsplans Forschung und Lehre
einschlief3lich der Mittelzuweisung weiterhin bei der Fakultatsleitung verbleibt.

Die Entscheidungsbefugnis der Fakultatsleitung zur Erstellung des Entwurfs
des Teilwirtschaftsplans Forschung und Lehre wird jedoch dahingehend gean-
dert, dass diese kunftig im Sinne der Gesamtsteuerung des Integrationsmodells
im Einvernehmen mit dem fir Finanzen und Infrastruktur zustandigen Vor-
standsmitglied, welches die Finanzverantwortung innehat, ausgetbt wird. Dies
ist nach dem zuvor bereits Gesagten zweckdienlich; zur Wahrung der Wissen-
schaftsfreiheit ist die Zustimmung des Fakultatsrats erforderlich. Weitergehende
abschwachende Vorschlage von einer bloRen Benehmensregelung bis zur er-
satzlosen Streichung, wie sie in der Anhdrung vorgetragen wurden, fanden da-
her keine Beriicksichtigung: Es geht darum, dass die Verantwortlichen fir Wirt-
schaftsfihrung (Vorstandsmitglied fur Finanzen und Infrastruktur) und fir Wis-
senschaft (Fakultatsleitung und Fakultatsrat) einen verninftigen Ausgleich der
wechselseitigen Belange herbeiflihren. Es ist namlich nicht alles von vorn her-
ein wirtschaftlich verantwortbar, was wissenschaftlich forderlich ware, so wie es
umgekehrt im Sinne der Wissenschaftsfreiheit nicht hinnehmbar ist, als anderes
Extrem ausschlieRlich 6konomische Belange zu beriicksichtigen. Notwendig ist
ein Kompromiss im Einzelfall, was entsprechenden wechselseitigen Einfluss er-
forderlich macht.

Die im bisherigen Absatz 4 vorgesehene Anrufung des Aufsichtsrats durch die
Dekanin oder den Dekan ist hinsichtlich Abstimmungen im Vorstand auf Grund
des Vetorechts im neuen § 13 Absatz 6 nicht mehr erforderlich. Der Interessen-
sausgleich ist Aufgabe der oder des Vorstandsvorsitzenden. Das operative Ge-
schaft fallt in die Zustandigkeit des Vorstands und nicht des Aufsichtsrats.
Gleichwohl wird auf Anraten des Fakultatsrats und des Marburger Bundes die
Moglichkeit der Dekanin oder des Dekans, den Aufsichtsrat anzurufen, beibe-
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halten: Damit besteht das besondere Recht zur formellen Kenntnisgabe fort. Bei
der Letztentscheidung des Vorstands bleiben die besonderen Regelungen ins-
besondere zum Vetorecht der Dekanin oder des Dekans unberthrt, was auf
Vorschlag des DHV und der FSI klargestellt wird. Im Ubrigen handelt es sich
um redaktionelle Folgeadnderungen.

Zu Nummer 20 (Anderung von § 16)

Die Uberschrift von § 16 wird redaktionell geandert. Die Zusammensetzung der
Klinikumsleitung wird an die gednderte Vorstandszusammensetzung ange-
passt. Im Ubrigen handelt es sich um eine sprachliche Korrektur, vgl. die Ein-
zelbegrindung zum neu gefassten § 14 Absatz 1. Der neue Absatz 2 regelt das
Nahere zur Bestellung und Abberufung des Kaufmannischen Mitglieds der Kili-
nikumsleitung und der Pflegedirektion. Damit das fur Finanzen und Infrastruktur
zustandige Vorstandsmitglied seiner Gesamtfinanzverantwortung gerecht wer-
den kann, sieht der neue Absatz 3 fir dieses Rede- und Antragsrecht in der Kili-
nikumsleitung sowie notfalls die Mdglichkeit der Letztentscheidung durch den
Vorstand vor.

Im AnhoOrungsverfahren schlug der KPR vor, nicht festzulegen, wer den Vorsitz
innehaben soll. Dem wurde nicht entsprochen, da wesentliche patientenbezo-
gene Entscheidungen in einem Klinikum trotz der immensen Bedeutung der Be-
rufsgruppe der Pflegekréafte gleichwohl von der Berufsgruppe der Arztinnen und
Arzte verantwortet werden. Da der Aufsichtsrat, wie auch beim Kaufméannischen
Direktorat der Fakultat, die Méglichkeit haben soll, sich eigenstandig vom fir
kaufmannische Belange zustandigen Mitglied der Klinikumsleitung zu trennen,
wird die geltende Regelung, demnach dies nur auf Vorschlag des Vorstands er-
folgen kann, nicht so belassen — trotz des entsprechenden Einwands des Vor-
stands der Charité im Anhérungsverfahren.

Zu Nummer 21 (Anderung von § 17)

Das fur Finanzen und Infrastruktur zustandige Vorstandsmitglied tragt fortan die
Finanzverantwortung und ist in Folge dessen Beauftragte oder Beauftragter fur
den Haushalt fir alle Teilwirtschaftsplane. Im Ubrigen handelt es sich um eine
redaktionelle Folgednderung. Die Entscheidungsbefugnis der Klinikumsleitung
zur Erstellung des Entwurfs des Teilwirtschaftsplans Krankenversorgung wird
dahingehend geandert, dass diese kunftig im Sinne der Gesamtsteuerung des
Integrationsmodells im Einvernehmen mit dem fir Finanzen und Infrastruktur
zustandigen Vorstandsmitglied, welches die Finanzverantwortung innehat, aus-
geiibt wird. Im Ubrigen handelt es sich um redaktionelle Folgeanderungen.

Zu Nummer 22 (neuer § 17a)

Der neue § 17a regelt Zusammensetzung und Aufgaben des neuen Organs der
Klinikkumskonferenz. Diese setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des
Universitatsklinikums und der Beschéftigtenvertretungen zusammen.

Die Klinikumskonferenz berat fortan die Klinikumsleitung in Bezug auf deren
Aufgaben und ermdoglicht so, die im Universitatsklinikum vorhandene Expertise
umfassend zu nutzen. Sie ist insoweit das noch ausstehende Pendant zu den
Zentrumskonferenzen, welche die Zentrumsleitungen beraten, auf Hauptlei-
tungsebene des Universitatsklinikums. Zur Sicherstellung der Beratungsfunktion
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kann die Klinikumskonferenz im Rahmen ihrer Aufgaben Auskinfte vom fur
Krankenversorgung zustandigen Vorstandmitglied verlangen. lhre Antrdge und
deren Behandlung sind dem Vorstand zur Kenntnis zu geben, damit dieser das
Beratungs- und Entscheidungsfindungsverfahren nachvollziehen kann.

Der Vorstand der Charité schlug anstatt eines neuen Organs einen gemeinsa-
men Ausschuss der Zentrumskonferenzen vor. Dem wurde nicht gefolgt, da die
Anhorung eine breite Unterstutzung fir das im Referentenentwurf bereits vor-
gesehene Gremium aufzeigte.

Auf Vorschlag des KPR und von ver.di wurden gegenuiiber dem urspringlichen
Referentenentwurf eine paritatische Berlcksichtigung der Berufsgruppen um-
gesetzt und zusatzlich die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung
aufgenommen. Einer Regelung, dass die jeweiligen Mitglieder zumindest hélftig
klinischen Zentren angehoren sollen, ist entbehrlich, da jeweils auf Einrichtun-
gen mit Aufgaben in der Krankenversorgung abgestellt wird. Damit kommen nur
klinische Zentren oder sonstige klinische Einrichtungen, soweit keine Zuord-
nung mehr zu Zentren erfolgt, in Frage. Eine Berlcksichtigung von Einrichtun-
gen ohne Aufgaben in der Krankenversorgung ist nicht angezeigt, da Aufgabe
der Klinikumskonferenz die Beratung der Klinikumsleitung ist.

Zu Nummer 23 (Anderung von § 18)

Bisher sieht das Gesetz die Zentren zwingend vor. Fortan kann die Charité
selbst dariiber bestimmen, ob Zentren gebildet werden sollen. Damit wird der
Charité mehr Flexibilitat eingeraumt. Im Ubrigen handelt es sich um Klarstellun-
gen und redaktionelle Korrekturen.

Nach Kritik seitens des Marburger Bundes, des Fakultatsrats und der FSI an
der ursprunglich angedachten sprachlichen Anpassung in Absatz 5 — Entschei-
dungen in den Zentren, die Forschung und Lehre bertihren — wurde auf die
Terminologie zuruckgegriffen, welche das Bundesverfassungsgericht im MHH-
Beschluss verwendet hat. Dartiber hinaus schlug die FSI vor, bei diesen Ent-
scheidungen nicht nur wie bisher Einvernehmen mit der Fakultatsleitung, son-
dern auch mit dem Fakultatsrat vorzusehen. Dies ist aber nicht erforderlich, da
bereits die Fakultatsleitung diesem gegenuber verantwortlich ist.

Zu Nummer 24 (Anderung von § 19)

Die Anpassungen der Bezeichnungen der einzelnen Positionen der Zentrums-
leitungen dienen wie die Anderungen in den 88§ 14 und 16 der besseren Unter-
scheidbarkeit der Klinikums- und der Fakultatsleitung (jeweils mit einer Kauf-
mannischen Direktorin oder einem Kaufmannischen Direktor) von den Zent-
rumsleitungen (jeweils mit Kaufmannischen Leiterinnen oder Leitern). Entspre-
chend werden auch die anderen Zentrumsleitungspositionen umbenannt.

Durch den neuen Absatz 9 wird der Charité mehr Flexibilitat in Bezug auf die
Zentren ermoglicht: Durch Satzung kann fortan insbesondere die Zusammen-
setzung der Zentrumsleitung abweichend geregelt werden, wenn dies bei-
spielsweise auf Grund des Zusammenschnitts der Zentren zweckdienlich ist.
Auch kénnen einzelne Mitglieder der Zentrumsleitungen mit Zustimmung des
Aufsichtsrats kinftig hauptamtlich beschaftigt werden. Die bisherigen Erfahrun-
gen haben ein Bedurfnis aufgezeigt, im Einzelfall flexibel reagieren zu kdénnen.
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Die zuné&chst in der Begrindung des Referentenentwurfs enthaltenen ermes-
senslenkenden Gesichtspunkte fur diese Entscheidung wurden auf Vorschlag
des Vorstands der Charité in gesetzliche Voraussetzungen umformuliert: Das
Hauptamt setzt voraus, dass dieses im Einzelfall geboten ist, weil ein Nebenamt
auf Grund der Arbeitsbelastung, die eine effektive Leitung des jeweiligen Zent-
rums beispielsweise auf Grund der Anzahl der in ihm zusammengefuhrten Kli-
niken und Institute bedeutet, nicht mehr ausreicht. Die effektive Leitung der
Strukturen der Charité ist Grundvoraussetzung fur deren wirtschaftliche Arbeit.

Im Ubrigen handelt es sich um redaktionelle Korrekturen.

Zu Nummer 25 (Anderung von § 20)

Durch den neuen Satz 3 in Absatz 2 wird der Charité mehr Flexibilitat in Bezug
auf die Zentren ermdglicht. Das Vorschlagsrecht ist bereits in § 19 Absatz 4
Satz 2 vorgesehen, sodass Absatz 4 aufgehoben werden kann.

Zu Nummer 26 (Anderung von § 21 Absatz 1)

Redaktionelle Folgednderung

Zu Nummer 27 (Anderung von § 22)

Zu Buchstabe a (Absatz 2):

Zur Starkung der Beteiligung der Wissenschaft wird die Satzung nach Absatz 1
vom Vorstand fortan mit Zustimmung des Fakultatsrats erlassen. Der Vorstand
der Charité stellte auf Grund des hohen Abstimmungsbedarfs die Beteiligung
des Fakultatsrats in Frage. Sie ist aber von Verfassungs wegen angezeigt. Der
KPR schlug aufl3erdem vor, die Satzung auch unter den Vorbehalt der Zustim-
mung der Klinikumskonferenz zu stellen, was aber nicht umgesetzt wurde, da
das Organ ausschlief3lich beratende Funktion hat.

Die bisherigen Regelungen zum Benehmen mit Klinikumsleitung und Fakultats-
leitung sowie zur Zustimmung des Aufsichtsrats bleiben grundsatzlich unbe-
rahrt. Die Zuordnung von Kliniken und Instituten zu Zentren erfolgt jedoch eben-
falls durch die Satzung nach Absatz 1, vgl. § 18 Absatz 1. Da damit auch die
bloRBen Bezeichnungen dieser Kliniken und Institute satzungsformig geregelt
werden, schlug der Vorstand vor, dass Satzungsanderungen, die ausschlie3lich
diese Bezeichnungen, nicht aber die Zusammensetzung der Zentren betreffen,
fortan durch diesen allein ohne die Zustimmung des Aufsichtsrats — oder des
Fakultatsrats — erlassen werden. Dem wurde entsprochen, da es sich bei den
Bezeichnungen um rein operatives Geschaft handelt.

Zu Buchstabe b (Absatz 4):
Redaktionelle Korrektur

Zu Nummer 28 (Anderung von 8§ 23 Satz 1)

Redaktionelle Korrektur
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Zu Nummer 29 (Anderung von § 24)

Die Umformulierung in den Absatzen 2 und 3 dient der Vereinfachung im Auf-
bau der einzelnen Teilwirtschaftsplane. Eine inhaltliche Anderung bei der Tren-
nung des Erfolgsplans in gesonderte Teilwirtschaftsplane fur Forschung und
Lehre sowie fur Krankenversorgung (Trennungsrechnung) folgt aus der Umfor-
mulierung des Absatzes 2 Satz 2 gegenlber dem Zustand nach geltendem
Recht aber nicht — es handelt sich hier lediglich um eine sprachliche Weiterent-
wicklung. Im Sinne einer gré3eren Flexibilitdt kann aber die Satzung nach § 22
Absatz 1 fortan weitere Untergliederungen — wie den bisher zwingend vorge-
schriebenen Teilwirtschaftsplan staatliche Investitionen — vorsehen, ohne dass
diese bereits im Gesetz festgeschrieben werden. Der bisherige Finanzplan wird
fortan als Investitionsplan bezeichnet. Die tbrigen Anderungen in den Absét-
zen 3 und 5 sind lediglich redaktioneller Art.

Nicht Gbernommen wurde der Vorschlag des Marburger Bundes, des GPR und
des KPR sowie von ver.di, komplette Stellenplane anstatt des summarischen
Stellennachweises vorzusehen. Der summarische Stellennachweis agiert mit
einer klassischen Personalobergrenze, die als Ziel angestrebt, aber nicht tber-
schritten werden darf. Da der Uberwiegende Anteil der Beschéftigten in der
Krankenversorgung tatig ist, wird statt der Stelle die Vollkraft als tbliche Pla-
nungsgroRe der Krankenhausterminologie zu Grunde gelegt. Mit dem Begriff
Vollkraft wird die Kapazitat von Beschaftigten beschrieben, die mit voller tarifli-
cher Arbeitszeit wahrend des ganzen Jahres beschéftigt sind. Aus der Perso-
nalbedarfsplanung auf Basis der Vollkrafte kbnnen Aussagen uber die ange-
strebte Arbeitsproduktivitat abgeleitet werden. Es ist eine reine Mengenbetrach-
tung. Angesichts der GroRRe der Charité liegt die Starke dieses Planungsformats
in der hinreichenden Transparenz. Die Abkehr von einer aggregierten Darstel-
lung zu Einzelaufgliederungen nach Entgeltgruppen wirde die Komplexitat des
Gesamtwirtschaftsplans unzumutbar erhéhen.

Zu Nummer 30 (Anderung von § 25)

Mit den Anderungen wird das Berichtswesen der Charité im Sinne einer effekti-
ven Wirtschaftsfihrung angelehnt an das Aktienrecht vereinfacht. Auf3erdem
muss die Aufstellung der (Teil-)Jahresabschlisse fur die Medizinische Fakultat
und das Universitatsklinikum fortan im Einvernehmen mit dem fir Finanzen und
Infrastruktur zustandigen Vorstandsmitglied erfolgen. Dies korrespondiert mit
der in den 88 15 und 17 aufgenommenen Regelung zum Einvernehmen bei der
Aufstellung der Teilwirtschaftsplane und ist Ausdruck der Finanzverantwortung
des genannten Vorstandsmitglieds. Aul3erdem wird der Verwendungsnachweis
erleichtert. Im Ubrigen handelt es sich um eine redaktionelle Korrektur im Sinne
einer geschlechtergerechten Sprache.

Nicht ibernommen wurde der Vorschlag des Vorstands der Charité, auf Teilab-
schlusse fur Fakultat und Klinikum fortan zu verzichten. An der Charité besteht
seit Uber zehn Jahren ein erfolgreiches Konzept zur Trennungsrechnung, das
die Unabhangigkeit der Medizinischen Fakultét in der Verwendung ihrer Mittel
sicherstellt und auch im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts einen hohen Grad an Modernitat im Vergleich mit anderen als Integrati-
onsmodell organisierten Universitatsklinken aufweist. Kernelement sind die zwei
Teilwirtschaftspléane Krankenversorgung sowie Forschung und Lehre mit jeweils
eigener Wirtschaftsplanung und Jahresabschlissen. Deren Aufstellung und
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Durchfiihrung liegen in unabhangiger Verantwortung von Klinikumsleitung und
Fakultatsleitung. Dartber hinaus wirken der Fakultatsrat und die von ihm ge-
wahlte Haushaltskommission an der Wirtschaftsplanung mit. Ferner werden
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Wirtschaftsplanung des Kilini-
kums einbezogen und geben dazu inhaltliche Impulse. Das Trennungsrech-
nungskonzept stellt eine verursachungsgerechte Zuordnung aller Ertrage und
Aufwendungen auf die Bereiche Klinikum und Fakultat und damit insbesondere
die vollstandige zweckentsprechende Verwendung des Landeszuschusses fur
Forschung und Lehre sicher. Die budgetéare Trennung im Integrationsmodell ist
ebenso winschenswert wie unerlasslich, da sichergestellt werden muss, dass
die Leistungen im Klinikum und in der Fakultdt im Rahmen der vorgegebenen
Budgets gleichermal3en erbracht werden.

Zu Nummer 31 (Anderung von § 26 Absatz 1)

Die Begriffe Arbeiterin und Arbeiter sind tberholt.

Zu Nummer 32 (Anderung von § 27)

Zu Buchstabe a (Uberschrift):
Redaktionelle Korrektur
Zu Buchstabe b (Absatz 1):

Durch die entsprechende Geltung von 8 5 Absatz 2 Nummer 5 des Personal-
vertretungsgesetzes wird bewirkt, dass bei der Charité wie auch bei den Uni-
versitaten die Gesamtheit der studentischen Hilfskrafte als eigene Dienststelle
gilt. Im Unterschied zu friher sind nunmehr studentische Hilfskréfte tGberwie-
gend direkt bei der Charité Beschaftigte und nicht mehr bei Ausgliederungen,
sodass es entgegen der im Anhdrungsverfahren vorgetragenen Auffassung des
Vorstands der Charité keinen Grund mehr gibt, diese personalvertretungsrecht-
lich anders zu behandeln als an den Universitaten. AuRerdem wird die Arzte-
schaft fortan personalvertretungsrechtlich komplett der Medizinischen Fakultat
zugeordnet, da nach der Rechtsprechung zur geltenden Rechtslage bisher
mangels Sonderbestimmung eine Differenzierung nach dem Inhalt des jeweili-
gen Arbeitsvertrags (wissenschaftliche oder klinische Anstellung) erfolgt mit
dem Resultat, dass Kolleginnen und Kollegen der Arzteschaft an einem Ar-
beitsort zuweilen von unterschiedlichen Personalraten vertreten werden. Im Ub-
rigen handelt es sich um redaktionelle und rechtsférmliche Korrekturen, insbe-
sondere haben sich die alten Ubergangsregelungen erledigt.

Zu Buchstabe c (Absatz 3):

Das Berliner Universitdtsmedizingesetz kennt bereits gemeinsame Versamm-
lungen der Dienstkrafte, um den unterschiedlichen Dienststellen Rechnung zu
tragen. Es ist zweckdienlich, insoweit auch dem Gesamtpersonalrat die Zustan-
digkeit zur Einberufung einzur&umen und die Vorgaben des Personalvertre-
tungsgesetzes zur Personalversammlung entsprechend anzuwenden. Dazu
gehdrt auch die Regelung, dass die Teilnahme als Arbeitszeit gilt, was zwar —
wie der Vorstand der Charité anmerkte — eine wirtschaftliche Belastung darstel-
len kann, aber auf Grund der Besonderheiten, die damit einhergehen, dass die



—-51—

Korperschaft Charité als Integrationsmodell aus den zwei Saulen Fakultat und
Klinikum besteht, gerechtfertigt ist.

Zu Nummer 33 (Anderung von § 28 Absatz 2 Satz 2)

Die Aufhebung von Satz 2 ist eine redaktionelle Folgednderung auf Grund der
geanderten Zustandigkeiten in den 88 7 und 9.

Im urspriinglichen Referentenentwurf war auRerdem eine Anderung der Vorga-
ben zu den Ausbildungskapazitaten hin zu Mindestangaben vorgesehen, was
der Fakultatsrat kritisiert hat. Der geltende Wortlaut bleibt daher bestehen. Die
Rechtsprechung begreift die bestehenden Regelungen als Zielzahlen — vgl. nur
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 18. Marz 2014
(OVG 5 NC 68.13).

Zu Nummer 34 (Neufassung von § 30)

Die alten Ubergansvorschriften haben sich erledigt und kénnen daher durch die
in Folge dieses Gesetzes notwendigen Ubergangsregelungen ersetzt werden.
Die neue Ubergangsvorschrift in Absatz 1 ist Folge der geanderten Zusammen-
setzung des Aufsichtsrats. Die neue Ubergangsvorschrift in Absatz 2 bewirkt,
dass die fortentwickelten Positionen der Direktorin oder des Direktors des Kilini-
kums zum fir Finanzen und Infrastruktur zustandigen Vorstandsmitglied und
der Arztlichen Direktorin oder des Arztlichen Direktors zum fiir Krankenversor-
gung zustandigen Vorstandsmitglied einstweilen von den bisherigen Inhaberin-
nen und Inhabern dieser Positionen wahrgenommen werden, um die Zustan-
digkeiten in der Ubergangszeit nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu regeln
und die Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen. Aul3erdem wird die Verant-
wortlichkeit fur die Aufgaben der Dienstbehorde, obersten Dienstbehérde, Per-
sonalstelle und Personalwirtschaftsstelle fiir die Ubergangszeit bis zur Beset-
zung der neuen Position des fir Personal und Pflege zustandigen Vorstands-
mitglieds festgeschrieben. Die neue Ubergangsvorschrift in Absatz 3 regelt die
personalvertretungsrechtliche Stellung der Beschaftigten auf Grund der Ande-
rungen in 8 27. Neu- und Erstwahlen der Personalvertretungen werden zur
Vermeidung eines unverhaltnismaRigen Aufwands lediglich dann auf3erhalb der
Ublichen Wabhlperiode erforderlich, wenn zwischen Inkrafttreten dieses Geset-
zes und der nachsten turnusgemafRen Wahl mehr als zwei Jahre liegen — dies
entspricht dem Vorschlag des Vorstands der Charité und ihrer Personalrate im
Rahmen der Anhérung.

Zu Artikel 2 Folgednderungen

Auf Grund der Anderungen in den 88 7 und 9, die bestimmte Zustandigkeiten
des Medizinsenats auf den Fakultatsrat Ubertragen, sind Folgeadnderungen in
bestimmten Vorschriften des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes und der
Hochschulzulassungsverordnung erforderlich.

Zu Artikel 3 Bekanntmachungserlaubnis

Mit der Regelung wird die fir Hochschulen zustandige Senatsverwaltung, deren
Zustandigkeiten in der laufenden Legislaturperiode zum Geschaftsbereich des
Regierenden Birgermeisters gehoéren, erméchtigt, den Wortlaut des Berliner
Universitatsmedizingesetzes neu bekannt zu machen.
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Zu Artikel 4 Inkrafttreten

Hier wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens bestimmit.

B. Rechtsgrundlage
Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen
Keine

D. Gesamtkosten
Auf Grund der Erweiterung des Vorstands ergibt sich ein entsprechend gestei-
gerter Finanzbedarf der Charité. Soweit die Charité von der Mdglichkeit Ge-
brauch macht, einzelne Mitglieder der Zentrumsleitungen hauptamtlich zu be-
schaftigen, kann auch dies den Finanzbedarf erh6hen. Die genaue Hohe kann
vorab nicht beziffert werden. Die Steigerungen sind jeweils aus dem Gesamt-
wirtschaftsplan zu finanzieren.

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg
Keine

F.  Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

a)  Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben
Fur den Haushaltsplan entstehen unmittelbar keine Auswirkungen. Der gestei-
gerte Finanzbedarf der Charité ist aus deren Gesamtwirtschaftsplan zu finanzie-
ren. Der haushaltsrelevante Staatszuschuss des Landes Berlin ist durch den
Charité-Vertrag fur die Jahre 2018 bis 2022, dem das Abgeordnetenhaus zuge-
stimmt hat, fur diesen Zeitraum ausgehandelt.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen

Im Rahmen der haushaltsrelevanten Stellenplanung des Landes ergeben sich
keine Auswirkungen, da die Charité selbst Dienstherr und Arbeitgeber ist.

Berlin, den 2. Juli 2019

Der Senat von Berlin

Michael Muller
Regierender Birgermeister
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Berliner Universitatsmedizingesetz

Geltende Fassung
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§1
Geltungsbereich, Rechtsstellung,
Gewahrtragerschaft

(1) Dieses Gesetz gilt fur die Korper-
schaft des offentlichen Rechts ;Gharité—
Universitatsmedizin Berlin (Charité)* als
Gliedkorperschaft der Freien Universitat
Berlin, der Humboldt-Universitat zu Berlin
und des Berliner Instituts fir Gesund-
heitsforschung (BIG) mit Sitz in Berlin.
Erganzend finden die Vorschriften des
Berliner Hochschulgesetzes in der Fas-
sung vom 26. Juli 2011 (GVBI. S. 378) in
der jeweils geltenden Fassung und des
Gesetzes uber das Berliner Institut fur
Gesundheitsforschung vom 9. April 2015
(GVBI. S.70) in der jeweils geltenden
Fassung Anwendung, soweit dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmit.

(2) Die Gliedkorperschaft ;Charité—
Universititsmedizin—Berin {(Charité)" ist
Gesamtrechtsnachfolgerin  der Freien
Universitat Berlin und der Humboldt-
Universitat zu Berlin fur die Human- und
Zahnmedizin.

(3) Eine rechtliche Verselbstandigung
des Mniversitatsikhntkums Charte—Uni-
versitéismedizin—Berin® fur die Wabhr-
nehmung von Aufgaben in der Kran-
kenversorgung insgesamt kann nur auf
der Grundlage einer landesgesetzlichen
Regelung erfolgen. Organisationsent-
scheidungen und StrukturmalRnahmen
durch Organe der Charité— Universi-
tatsmedizin-Berlin {(Charité)* durfen die-
sem Regelungsvorbehalt nicht entgegen-
stehen. Davon unabhangige Ausgliede-

§1
Geltungsbereich, Rechtsstellung,
Gewahrtragerschatft

(1) Dieses Gesetz gilt fur die Korper-
schaft des offentlichen Rechts ,,Charité —
Universitatsmedizin Berlin“ (Charité)
als Gliedkorperschaft der Freien Universi-
tat Berlin, der Humboldt-Universitat zu
Berlin und des Berliner Instituts fir Ge-
sundheitsforschung (BIG) mit Sitz in Ber-
lin. Erganzend finden die Vorschriften
des Berliner Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 26.Juli 2011 (GVBI.
S. 378) in der jeweils geltenden Fassung
und des Gesetzes uber das Berliner Insti-
tut fir Gesundheitsforschung vom 9. April
2015 (GVBI. S. 70) in der jeweils gelten-
den Fassung Anwendung, soweit dieses
Gesetz nichts anderes bestimmt. Die
Charité besteht aus der ,,Medizini-
schen Fakultat Charité — Universitats-
medizin Berlin“ (Medizinische Fakul-
tat) und dem ,Universitatsklinikum
Charité — Universitatsmedizin Berlin“
(Universitatsklinikum).

(2) Die Gliedkorperschaft Charité ist
Gesamtrechtsnachfolgerin  der Freien
Universitat Berlin und der Humboldt-
Universitat zu Berlin fir die Human- und
Zahnmedizin.

(3) Eine rechtliche Verselbstandigung
des Universitatsklinikums fur die
Wahrnehmung von Aufgaben in der
Krankenversorgung insgesamt kann nur
auf der Grundlage einer landesgesetzli-
chen Regelung erfolgen. Organisations-
entscheidungen und StrukturmalRnahmen
durch Organe der Charité durfen diesem
Regelungsvorbehalt nicht entgegenste-
hen. Davon unabhangige Ausgliederun-
gen von Teilen der Kernaufgaben der
Krankenversorgung, der Forschung und
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rungen von Teilen der Kernaufgaben der
Krankenversorgung, der Forschung und
der Lehre bedurfen der Zustimmung des
Abgeordnetenhauses von Berlin. Eérdie
Blesellalthtlen FS”'EI I‘IFE.*.B'l'al""e“ ZUF S|
hend_d = 1o I Land
gleichstellungsgesetzes festzulegen.

(4) FuOr die Verbindlichkeiten der
Charité e fii ?
{Charité) haftet neben dieser das Land
Berlin unbeschrankt, wenn und soweit die
Befriedigung aus dem Vermdgen der
Charité nicht erlangt werden kann.

§2
Aufgaben, Zielsetzung

(1) Die_Charité ! I orM
il Kultat_Charitd . .
. lizin_Berlin® | d Uni .
zinBerlin“: Die Medizinische Fakultat um-
fasst alle mit den akademischen Aufga-
ben der Human- und Zahnmedizin in
Forschung und Lehre befassten Einrich-
tungen der Charité. Das Universitatsklini-
kum umfasst alle mit der Krankenversor-
gung unmittelbar oder mittelbar befassten
oder dafur benotigten Einrichtungen der
Gliedkorperschaft. Es dient der Medizini-
schen Fakultat bei der Erfillung ihrer
Aufgaben in Forschung und Lehre und
nimmt Aufgaben in der Krankenversor-
gung wahr. Es stellt sicher, dass die
durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grund-
gesetzes verbiurgten Grundrechte wahr-
genommen werden kdnnen.

(2) Die Charité ist der zentrale Ort der
medizinischen und zahnmedizinischen
Ausbildung in Berlin. Durch eine praxis-
und patientenbezogene Ausbildung auf
wissenschaftlicher Grundlage vermittelt
sie grundlegende Kenntnisse, Fahigkei-
ten und Fertigkeiten, die fur eine umfas-
sende Gesundheitsversorgung erforder-

der Lehre bedurfen der Zustimmung des
Abgeordnetenhauses von Berlin.

[verschoben nach § 2]

(4) Fur die Verbindlichkeiten der
Charité haftet neben dieser das Land
Berlin unbeschrankt, wenn und soweit die
Befriedigung aus dem Vermbgen der
Charité nicht erlangt werden kann.

§2
Aufgaben, Zielsetzung

(1) Die Charité nimmt ihre hoch-
schulmedizinischen Aufgaben in der
Einheit von Forschung, Lehre und
Krankenversorgung wahr. Die Medizi-
nische Fakultat umfasst alle mit den aka-
demischen Aufgaben der Human- und
Zahnmedizin in Forschung und Lehre
befassten Einrichtungen der Charité. Das
Universitatsklinikum umfasst alle mit der
Krankenversorgung unmittelbar oder mit-
telbar befassten oder dafiir bendtigten
Einrichtungen der Gliedkorperschaft. Es
dient der Medizinischen Fakultat bei der
Erfullung ihrer Aufgaben in Forschung
und Lehre und nimmt Aufgaben in der
Krankenversorgung wahr. Es stellt sicher,
dass die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1
des Grundgesetzes verburgten Grund-
rechte wahrgenommen werden kénnen.

[unveradandert]
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lich sind.

(3) In der Krankenversorgung erbringt
die Charité Krankenhausleistungen im
stationaren, teilstationaren und ambulan-
ten Bereich sowie sonstige Versorgungs-
leistungen. Sie kann sich dartber hinaus
durch die Erbringung von Dienst- und
Sachleistungen an der Entwicklung des
Gesundheitswesens beteiligen.

(4) Die Charité fordert den wissen-
schaftlichen Nachwuchs. Sie beteiligt
sich im Rahmen ihres Anteils an der re-
gionalen Krankenversorgung an der Fort-
und Weiterbildung von Arztinnen und
Arzten und von Zahnarztinnen und Zahn-
arzten sowie an der Aus- und Weiterbil-
dung in Fachberufen im Gesundheitswe-
sen.

(5) Die Charité nimmt im Auftrag des
Landes Berlin die Rechte und Pflichten
des Tragers der am Universitatsklinikum
bestehenden Schulen und Ausbildungs-
statten wahr.

(6) Die Charité dient dem wissen-
schaftlichen und medizinischen Fort-
schritt in der Forschung insbesondere im
klinischen Bereich sowie in der medizini-
schen Grundlagenforschung. Durch in-
terdisziplinare Vernetzungen sollen die
Grundlagenforschung und die anwen-
dungsbezogene kliniknahe Forschung
weiterentwickelt werden. Dies gilt insbe-
sondere fur die Zusammenarbeit mit dem
Max-Delbrick-Centrum fur Molekulare
Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft
im Gemeinsamen Forschungsraum des
BIG. Die Mitglieder der Charité setzen
sich im Bewusstsein ihrer Verantwortung
gegeniber der Gesellschaft und der
Umwelt mit den mdglichen Folgen einer
Nutzung ihrer Forschungsergebnisse
auseinander.

(7) Alle MaRnahmen der Charité sol-
len die wissenschaftliche und medizini-

[unveradndert]

[unveradndert]

[unverdndert]

[unverdndert]

[unveradandert]
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sche Exzellenz sowie die wirtschaftliche
Krankenversorgung und den effektiven
Einsatz der Mittel fir Forschung und Leh-
re gewahrleisten und fordern.

(8) Die Charité gewahrleistet, dass
Frauen und Manner in der Medizinischen
Fakultat und im Universitatsklinikum die
ihrer Qualifikation entsprechenden glei-
chen Entwicklungsméglichkeiten haben
und die fur Frauen bestehenden Nachtei-
le beseitigt werden.

(9) Zur Erfullung ihrer Aufgaben ar-
beitet die Charité mit Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Einrichtungen
der Krankenversorgung zusammen.

(10) Die Charité richtet ihre Tatigkeit
am Deutschen Corporate Governance
Kodex aus.

(8) Die Charité gewahrleistet, dass
Frauen und Manner in der Medizinischen
Fakultat und im Universitatsklinikum die
ihrer Qualifikation entsprechenden glei-
chen Entwicklungs- und Teilhabemdg-
lichkeiten haben und die fur Frauen be-
stehenden Nachteile beseitigt werden.
Fur die Beschaftigten sind MalRnah-
men zur Sicherung der Frauenfdrde-
rung entsprechend den Regelungen
des Landesgleichstellungsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. September 2002 (GVBI. S. 280),
das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 30. Mai 2016 (GVBI. S. 282)
geandert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung festzulegen.

[unverdndert]

(10) Die Charité richtet ihre Tatigkeit
am Berliner Corporate Governance Ko-
dex aus.

(11) Im Rahmen der Krankenversor-
gung gewahrleistet die Charité die
Wahrung der Patientenrechte. Die
Charité erstellt einen Patientenkodex,
in dem die Rechte der Patientinnen
und Patienten nach MalRRgabe der gel-
tenden Gesetze und Verordnungen
zusammengefasst werden und Hin-
weise Uber Informations-, Beratungs-
und Betreuungsangebote wahrend der
medizinischen Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten gegeben werden.
Der Patientenkodex wird im amtlichen
Mitteilungsblatt der Charité veroffent-
licht.
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§ 2a
Anerkennung als Hochschulklinik

(1) Die fur Hochschulen zustandige
Senatsverwaltung kann mit Zustim-
mung des Abgeordnetenhauses von
Berlin einer mehrheitlich von der Cha-
rité gehaltenen juristischen Person
des Privatrechts Kernaufgaben des
Universitatsklinikums im Bereich der
Herzmedizin durch Verwaltungsakt
ubertragen (Beleihung) und diese als
Hochschulklinik anerkennen. Die Be-
liehene dient der Medizinischen Fakul-
tat bei der Erfallung ihrer Aufgaben in
Forschung und Lehre. Voraussetzung
der Beleihung und der Anerkennung
ist eine Vereinbarung zwischen der
Charité und der juristischen Person
des Privatrechts Uber deren Zusam-
menarbeit, insbesondere mit Regelun-
gen

1. Uber die Unterstutzung der Medi-
zinischen Fakultat bei der Erful-
lung ihrer Aufgaben in Forschung
und Lehre,

2. Uber die sachgerechte Wahrneh-
mung der zu Ubertragenden Auf-
gaben und zur Kostenerstattung
far die Wahrnehmung dieser Auf-
gaben,

3. zu den Einflussmadglichkeiten der
Medizinischen Fakultat auf haupt-
beruflich tatiges wissenschaftli-
ches Personal der Beliehenen bei
der Wahrnehmung von Aufgaben
in Forschung und Lehre,

4. zur Gewahrleistung der sinnge-
mafRken Anwendung der Grundsat-
ze des Berliner Hochschulgeset-
zes und der auf Grund des Berli-
ner Hochschulgesetzes erlasse-
nen Vorschriften bei Beschafti-
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gung und Mitwirkung,

5. Uber die Herstellung von Einver-
nehmen mit dem Fakultatsrat der
Medizinischen Fakultat bei wis-
senschaftsrelevanten Entschei-
dungen,

6. zum Ausschluss eines lber den
Verlust der Stammeinlage oder
den Wert des Geschaftsanteils der
Charité hinausgehenden finanziel-
len Risikos der Charité und

7. zum auf die juristische Person des
Privatrechts Ubertragenen Vermo-
gen und Personal fur den Fall der
Beendigung der Beleihung.

Diese Regelungen kdnnen auch in der
Satzung oder dem Gesellschaftsver-
trag der juristischen Person des Pri-
vatrechts vorgesehen werden.

(2) Zum Vollzug der Aufgabentber-
tragung kann die Charité aus ihrem
Vermogen die entsprechenden Ein-
richtungen auf die Beliehene als lber-
nehmende Rechtstragerin Ubertragen.
Auf die Ubertragung findet das Dritte
Buch des Umwandlungsgesetzes vom
28. Oktober 1994 (BGBI.I| S. 3210;
19951 S. 428), das zuletzt durch Ge-
setz vom 19. Dezember 2018 (BGBI. |
S. 2694) geandert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung entspre-
chende Anwendung. Der zugrunde
liegende Spaltungsbericht bedarf der
Zustimmung der fur Hochschulen zu-
standigen Senatsverwaltung.

(3) Die Regelungen zur Staatsauf-
sicht nach diesem Gesetz und dem
Berliner Hochschulgesetz gelten far
die Beliehene entsprechend. Die
Staatsaufsicht wacht insbesondere
dartber, dass die Beliehene jederzeit
sicherstellt, dass die Mitglieder der
Charité, soweit sie bei der Beliehenen
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§3
Vereinbarungen des Landes Berlin mit
der Charité

(1) Das Land schlie3t regelmalRig
Vertrdge mit der Charité tUber die Grund-

zige der weiteren Entwicklung der Uni-
versitatsmedizin.

(2) Das Land Berlin und die Charité
vereinbaren die Hohe des Staatszu-
schusses fur die Aufgaben von For-
schung, Lehre und Studium in mehrjahri-
gen Vertragen, die der Zustimmung des
Abgeordnetenhauses von Berlin bedir-
fen.

§4
Mitglieder

(1) Mitglieder der Charité sind die in
der Charité hauptberuflich Beschaftigten
und die dort immatrikulierten Studieren-
den, die damit sowohl an der Freien Uni-

beschaftigt oder dieser gestellt sind,
die durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des
Grundgesetzes verbirgten Grundrech-
te wahrnehmen kénnen.

(4) Soweit von der Beliehenen be-
schaftigtes oder dieser gestelltes Per-
sonal Aufgaben in Forschung und
Lehre erfullt, unterliegt es dem fachli-
chen Weisungsrecht der Dekanin oder
des Dekans der Medizinischen Fakul-
tat.

(5) Die Charité kann mit Zustim-
mung ihres Aufsichtsrats einen Teil
des Staatszuschusses nach §3 Ab-
satz 2 an die Beliehene fur die Wahr-
nehmung von Aufgaben in Forschung
und Lehre als Kostenerstattung wei-
terleiten. Das Land Berlin trifft in Be-
zug auf die Beliehene keine Gewahr-
tragerschatft.

§3
Vereinbarungen des Landes Berlin mit
der Charité

(1) Das Land Berlin schliel3t mit der
Charité regelmallig Vertrage uber die
Grundzuge der weiteren Entwicklung der
Universitatsmedizin.

[unverdndert]

§4
Mitglieder, Angehdrige

(1) Mitglieder der Charité sind die in
der Charité hauptberuflich Beschéaftigten
und die dort immatrikulierten Studieren-
den, die damit sowohl an der Freien Uni-
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versitat Berlin als auch an der Humboldt-
Universitat zu Berlin immatrikuliert sind.
Durch Satzung kann bestimmt werden,
dass weitere Personen Mitglieder der
Charité sind. Bie-Satzungtregeltauch-die
Rechte und | ’”'el.'te,“ et I""t.ql'e.de' und
ele_| ,l _enselnen I ehe_ - elmel I‘I'Itql'IEGe' zul
Pflichten-wahrnehmen-sollen-

(2) Die Mitglieder der Gliedkorper-
schaft Charité Gben ihre Rechte und
Pflichten gemal3 den 88 44 und 75 des
Berliner Hochschulgesetzes innerhalb
der Charité aus. Daruber hinaus Uben sie
ihre Rechte und Pflichten als Mitglieder
der Universitaten gemal § 44 des Berli-
ner Hochschulgesetzes nach Mal3gabe
ihrer Zuordnung zur Freien Universitat
Berlin oder zur Humboldt-Universitat zu
Berlin aus.

3} Die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Vorschaltgesetzes zum Gesetz
Uber die Umstrukturierung der Hoch-
schulmedizin im Land Berlin vom 27. Mai
2003 (GVBI. S. 185) vorhandenen Mit-
glieder Uben diese Rechte an der Hoch-
schule aus, an der sie diese bis zum In-
krafttreten des vorbezeichneten Geset-
zes ausgelibt haben. Danach eingetrete-
ne Mitglieder der Charité haben zum
Zeitpunkt ihres Eintritts zu erkléaren, an
welcher der Universitaten sie diese Rech-
te ausuben.

§5
Organe

(1) Organe der Charité sind

versitat Berlin als auch an der Humboldt-
Universitat zu Berlin immatrikuliert sind.
Durch Satzung kann bestimmt werden,
dass weitere Personen Mitglieder der
Charité sind. Rechte und Pflichten der
Mitglieder werden durch Satzung ge-
regelt.

[unveradndert]

(3) Weitere Personen kdnnen An-
gehorige der Charité sein, ohne dass
sie Mitglieder sind. Status, Rechte und
Pflichten der Angehotrigen werden
durch Satzung geregelt.

(4) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Vorschaltgesetzes zum Gesetz
uber die Umstrukturierung der Hoch-
schulmedizin im Land Berlin vom 27. Mai
2003 (GVBI. S. 185) vorhandenen Mit-
glieder Uben diese Rechte an der Hoch-
schule aus, an der sie diese bis zum In-
krafttreten des vorbezeichneten Geset-
zes ausgelbt haben. Danach eingetrete-
ne Mitglieder der Charité haben zum
Zeitpunkt ihres Eintritts zu erkléaren, an
welcher der Universitaten sie diese Rech-
te ausuben.

§5
Organe

(1) Organe der Charité sind
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1. der Medizinsenat,
2. der Fakultatsrat,

3. der Aufsichtsrat,

4. der Vorstand,

5. die Fakultatsleitung,

6. die Klinikumsleitung:

(2) Die Mitglieder der Organe haben
Uber alle zu ihrer Kenntnis gelangenden
vertraulichen Angaben sowie Geschéfts-
und Betriebsgeheimnisse Verschwiegen-
heit zu wahren. Diese Pflicht besteht
auch nach ihrem Ausscheiden fort.

(3) Die hauptamtlichen Mitglieder der
Organe werden fur die Dauer von funf
Jahren bestellt oder gewéhlt. Die neben-
amtlichen Mitglieder werden fir die Dau-
er von zweieinhalb Jahren gewahlt. Die
Wiederbestellung oder Wiederwahl ist
moglich.

(4) In den Organen der Charité sollen
Frauen und Manner angemessen vertre-
ten sein.

(5) Die Organe geben sich Ge-
schaftsordnungen.

86
Der Medizinsenat

(1) Die Prasidentinnen oder Prasi-
denten der Humboldt-Universitat zu Ber-
lin und der Freien Universitat Berlin leiten
den Medizinsenat im Wechsel als Vorsit-
zende mit beratender Stimme.

(2) Dem Medizinsenat gehoren als
stimmberechtigte Mitglieder an:

1. der Medizinsenat,

2. der Fakultatsrat,

3. der Aufsichtsrat,

4. der Vorstand,

5. die Fakultatsleitung,

6. die Klinikumsleitung,

7. die Klinikumskonferenz.

[unveradndert]

(3) Die hauptamtlichen Mitglieder der
Organe werden fur die Dauer von bis zu
funf Jahren bestellt oder gewéahlt, soweit
dieses Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt. Die nebenamtlichen Mitglieder
werden fur die Dauer von zweieinhalb
Jahren gewaéhlt. Die Wiederbestellung
oder Wiederwahl ist mdglich.

[unverdndert]

[unverdndert]

86
Medizinsenat

[unverdndert]

[unverdndert]
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1. sieben Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrer,

2. zwei Studierende,

3. zwei akademische Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter,

4. zwei sonstige Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter.

Die Mitglieder gemalR Satz 1 Nr. 2 bis 4
sowie sechs Mitglieder gemall Satz 1
Nr. 1 werden je zur Halfte vom Akademi-
schen Senat der Humboldt-Universitat zu
Berlin und vom Akademischen Senat der
Freien Universitat Berlin gewahlt; diese
Mitglieder mussen Mitglieder der jeweili-
gen Universitat sein, durfen aber nicht
der Charité angehoren. Ein Mitglied ge-
mafl Satz 1 Nr.1 wird vom Fakultatsrat
der Charité gewahlt; dieses Mitglied
muss Mitglied der Charité sein.

(3) Dem Medizinsenat gehoren als
Mitglieder mit beratender Stimme an:

1. die Vorsitzenden geméanR Absatz 1,

2. die Dekanin oder der Dekan der Me-
dizinischen Fakultat,

3. die Zentrale Frauenbeauftragte der
Charité-

§7
Aufgaben des Medizinsenats

Der Medizinsenat ist zustandig fur:

(3) Dem Medizinsenat gehoéren als
Mitglieder mit beratender Stimme an:

1. die Vorsitzenden gemal Absatz 1,

2. die Dekanin oder der Dekan der Me-
dizinischen Fakultat,

3. die Zentrale Frauenbeauftragte der
Charite,

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter
des Personalrats der Medizini-
schen Fakultat.

§7
Aufgaben des Medizinsenats

Der Medizinsenat ist zustandig fur:

1. die Stellungnahme zur Einrich-
tung und Aufhebung von Studien-
gangen sowie zu den Zulassungs-
zahlen an der Medizinischen Fa-
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2. die Stellungnahmen zu den Beru-
fungsvorschlagen der  Medizini-
I Fakultit Charitd Ui .

|..| I- H B I':“’

3. die Stellungnahme zu den Frauen-
forderrichtlinien und den Frauenfor-
derplénen,

4. Vorschlage zur Forderung der inter-
disziplindren Zusammenarbeit der
Charité mit den Fachbereichen der
Freien Universitdt Berlin und den
Fakultaten der Humboldt-Universitat
zu Berlin in Forschung, Lehre und
Studium,

5. die Stellungnahme zur Konzept- und
Rahmenplanung gemaf3 § 13 Abs. 2,

6. die Beratung in sonstigen akademi-
schen Angelegenheiten, welche die
Medizinisel Eakultit  Charitd
Universitatsmedizin-Berlin“ betreffen,
soweit dieses Gesetz nichts anderes
bestimmt.

88
Fakultatsrat der Medizinischen Fakultat
~haritd . . i '

(1) Die Dekanin oder der Dekan leitet
den Fakultatsrat als Vorsitzende oder
Vorsitzender mit beratender Stimme.

(2) Dem Fakultatsrat gehdren 19 Mit-
glieder an, und zwar:

1. zehn Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrer,

2. drei akademische Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter,

3. drei Studierende,

4. drei sonstige Mitarbeiterinnen oder

kultat,

die Stellungnahmen zu den Beru-
fungsvorschlagen der Medizini-
schen Fakultat,

die Stellungnahme zu den Frauen-
forderrichtlinien und den Frauenfor-
derplénen,

Vorschlage zur Forderung der inter-
disziplinaren Zusammenarbeit der
Charité mit den Fachbereichen der
Freien Universitdt Berlin und den
Fakultaten der Humboldt-Universitéat
zu Berlin in Forschung, Lehre und
Studium,

die Stellungnahme zur Konzept- und
Rahmenplanung gemalf § 13 Abs. 2,

die Beratung in sonstigen akademi-
schen Angelegenheiten, welche die
Medizinische Fakultat betreffen,
soweit dieses Gesetz nichts anderes
bestimmt.

§8

Fakultatsrat der Medizinischen Fakultat

[unverdndert]

[unverdndert]
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Mitarbeiter.

(3) Mit Rede- und Antragsrecht sind
berechtigt, an den Sitzungen des Fakul-
tatsrats teilzunehmen:

1. die Mitglieder des Vorstands,
2. die Mitglieder der Fakultatsleitung,
3. die Mitglieder der Klinikumsleitung,

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter

derPersonalvertretung der Medizini-
schen Fakultat,

5. die Zentrale Frauenbeauftragte:

§9
Aufgaben des Fakultatsrats

(1) Der Fakultatsrat ist zustandig fur:

1. die Aufgaben nach 8§ 71 des Berliner
Hochschulgesetzes,

|

die Stellungnahme zum Entwurf des
Teilwirtschaftsplans Forschung und
Lehre,

|9

die Wahl der hauptamtlichen Deka-
nin oder des hauptamtlichen De-
kans,

|

die Wahl der Prodekaninnen und
Prodekane,

|97

die Stellungnahme zum Qualitatssi-

(3) Mit Rede- und Antragsrecht sind
berechtigt, an den Sitzungen des Fakul-
tatsrats teilzunehmen:

1. die Mitglieder des Vorstands,
2. die Mitglieder der Fakultatsleitung,
3. die Mitglieder der Klinikumsleitung,

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter
des Personalrats der Medizinischen
Fakultat,

5. die Zentrale Frauenbeauftragte,

6. die Vertrauensperson der
Schwerbehindertenvertretung der
Medizinischen Fakultat.

§9
Aufgaben des Fakultatsrats

(1) Der Fakultatsrat ist zustandig fur:

1. die Aufgaben nach § 71 des Berliner
Hochschulgesetzes, soweit dieses
Gesetz nicht etwas anderes be-
stimmt,

2. die Einrichtung und Aufhebung
von Studiengangen an der Medi-
zinischen Fakultat und die Fest-
setzung der Zulassungszahlen,

3. die Zustimmung zum Entwurf des
Teilwirtschaftsplans Forschung und
Lehre,

4. die Wahl und Abwahl der hauptamt-
lichen Dekanin oder des hauptamtli-
chen Dekans,

5. die Wahl und Abwahl der Prodeka-
ninnen und Prodekane,

6. die Stellungnahme zum Qualitatssi-
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cherungsbericht gemal § 21 Abs. 2,
soweit Forschung und Lehre betrof-
fen sind,

6 die Zustimmung zu den Vertragen
nach § 3 Abs. 2.

(2) Die Wahl der Prodekanin oder
des Prodekans fur Studium und Lehre
kann nicht gegen alle Stimmen der stu-
dentischen Mitglieder des Fakultatsrats
erfolgen.

8§10
Der Aufsichtsrat

(1) Dem Aufsichtsrat gehoren als
stimmberechtigte Mitglieder an:

1. das fur Hochschulen zustandige Mit-
glied des Senats von Berlin als Vor-
sitzende oder Vorsitzender,

2. das fir Finanzen zustéandige Mitglied
des Senats von Berlin,

cherungsbericht gemal3 § 21 Abs. 2,
soweit Forschung und Lehre betrof-
fen sind,

7. die Zustimmung zu den Vertragen
nach § 3 Abs. 2.

(2) Die Wahl und Abwahl der Prode-
kanin oder des Prodekans fur Studium
und Lehre kann nicht gegen alle Stimmen
der studentischen Mitglieder des Fakul-
tatsrats erfolgen.

(3) Im Rahmen seiner Aufgaben
kann der Fakultatsrat von Mitgliedern
des Vorstands Auskinfte verlangen.

810
Aufsichtsrat

(1) Dem Aufsichtsrat gehdéren 13

stimmberechtigte Mitglieder an:

1. das fur Hochschulen zustandige Mit-
glied des Senats von Berlin als Vor-
sitzende oder Vorsitzender,

2. das fUr Finanzen zustéandige Mitglied
des Senats von Berlin,

3. funf vom Senat von Berlin be-
nannte externe Sachverstandige
mit Expertise in den Bereichen Fi-
nanz- und Rechnungswesen,
Krankenhauswesen und -manage-
ment, Krankenversorgung, inter-
nationale medizinische Forschung
und Wissenschaftssystem sowie
im Umgang mit wissenschafts-
spezifischen Steuerungsansatzen,

4. zwei vom Fakultatsrat benannte
Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrer der Charité,

5. ein von den Hochschulleitungen
der Freien Universitat Berlin und
der Humboldt-Universitat zu Ber-
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4. drei Mitglieder, die in unmittelbarer,
freier, gleicher und geheimer Wahl
von den hauptberuflichen Beschéaf-
tigten {(Beamtinnenund Beamte, An-

lite_Arbeiteri | Arbeiter
gewahlt werden. Bie—aktive-und-pas-
. il hi  d ]

(2) Mit beratender Stimme gehoren
dem Aufsichtsrat an:

1. die Zentrale Frauenbeauftragte der
Charité,

(3) Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter von Aufsichtsratsmitgliedern wer-
den nicht bestellt. Abwesende Aufsichts-
ratsmitglieder koénnen dadurch abstim-
men, dass sie ihre Stimmbotschaften
schriftlich oder elektronisch Ubermitteln
oder ein anderes Mitglied des Aufsichts-
rats ihre schriftichen Stimmbotschaften
abgibt.

lin gemeinsam benanntes Mitglied
einer dieser Hochschulleitungen,

6. drei Mitglieder, die in unmittelbarer,
freier, gleicher und geheimer Wahl
von den hauptberuflichen Beschéaf-
tigten gewahlt werden.

Die aktive und passive Wahlberechti-
gung, das Wabhlverfahren und das
Ausscheiden der zu wahlenden Mit-
glieder nach Satz 1 Nummer 6 werden
in der Wahlordnung der Charité gere-
gelt mit der Mal3gabe, dass die passi-
ve Wahlberechtigung fir Mitglieder
des Fakultatsrats sowie fur Mitglieder
der Personalvertretungen fur die Dau-
er ihrer Mitgliedschaft ruht.

(2) Mit beratender Stimme gehoren
dem Aufsichtsrat an:

1. die Zentrale Frauenbeauftragte der
Charite,

2. ein Mitglied des Gesamtpersonal-
rats,

3. die Vertrauensperson der Ge-

samtschwerbehindertenvertre-

tung.

(3) Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter von Aufsichtsratsmitgliedern wer-
den nicht bestellt. Abwesende Aufsichts-
ratsmitglieder konnen dadurch abstim-
men, dass sie ihre Stimmbotschaften
schriftlich oder elektronisch Ubermitteln
oder ein anderes Mitglied des Aufsichts-
rats ihre schriftichen Stimmbotschaften
abgibt. Die Mitglieder nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 2 kénnen einan-
der im Einzelfall ihr Stimmrecht
schriftlich, elektronisch oder innerhalb
der jeweiligen Sitzung des Aufsichts-

Seite 17 von 59




Berliner Universitatsmedizingesetz

Geltende Fassung

Neue Fassung

(4) Der Aufsichtsrat wird fur die Dauer
von funf Jahren gebildet und bleibt bis zu
einer Neubildung im Amt. Scheidetein
blelulenes l"l.'tq“eel VOFZEIHG-auS wird IH.'
glied-berufen. Die nach Absatz 1 berufe-
nen Mitglieder werden von dem flr
Hochschulen zustandigen Mitglied des
Senats von Berlin bestellt.

(5) Der Aufsichtsrat wahlt aus seiner
Mitte eine stellvertretende Vorsitzende
oder einen stellvertretenden Vorsitzen-
den. Scheidet dieses Mitglied aus seinem
Amt aus, hat der Aufsichtsrat unverzug-
lich eine Nachfolgerin oder einen Nach-
folger zu wahlen.

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfa-
hig, wenn mehr als die Halfte seiner
stimmberechtigten Mitglieder anwesend
ist. Er fasst seine Beschliisse mit einfa-
cher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltun-
gen werden nicht gezahlt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der
oder des Vorsitzenden. Kann—derAuf-
14 Tagen-ereut-einzuberufen. In diesem
Fall ist er ungeachtet der Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfahig und
beschliel3t mit der Mehrheit seiner anwe-
senden Mitglieder.

(7) Der Aufsichtsrat kann aus seiner
Mitte Ausschisse bilden und ihnen Ent-
scheidungsbefugnisse Ubertragen. Ab-

rats zu Protokoll der Geschéftsstelle
Ubertragen.

(4) Der Aufsichtsrat wird fiir die Dauer
von funf Jahren gebildet und bleibt bis zu
einer Neubildung im Amt. Die nach Ab-
satz 1 Satz1 Nummer 3 bis 6 benann-
ten oder gewdahlten Mitglieder werden
von dem fur Hochschulen zustandigen
Mitglied des Senats von Berlin bestellt.
Die Mitglieder nach Absatz1l Satz 1
Nummer 3 bis 5 kénnen von den fur
die Benennung jeweils zustandigen
Stellen jederzeit abberufen werden.
Scheidet ein benanntes Mitglied vor-
zeitig aus, wird far den Rest seiner
Amtszeit ein neues Mitglied bestellt.
Benannte oder gewahlte Mitglieder
konnen einmal erneut benannt oder
gewahlt werden.

[unveradndert]

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfa-
hig, wenn mehr als die Halfte seiner
stimmberechtigten Mitglieder anwesend
ist. Er fasst seine Beschlisse mit einfa-
cher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltun-
gen werden nicht gezahlt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der
oder des Vorsitzenden. Ist der Auf-
sichtsrat nicht beschlussfahig, kann
die oder der Vorsitzende ihn innerhalb
von 14 Tagen erneut einberufen. In
diesem Fall ist er ungeachtet der Zahl der
anwesenden Mitglieder beschlussféahig
und beschlie3t mit der Mehrheit seiner
anwesenden Mitglieder.

[unverdndert]
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satz 4 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

(8) An der Charité wird eine Ge-
schéaftsstelle des Aufsichtsrats eingerich-
tet, die dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rats unterstellt ist. Die Geschaftsstelle ist
von der Charité angemessen auszustat-
ten.

8§11
Aufgaben des Aufsichtsrats,
Staatsaufsicht

(1) Der Aufsichtsrat berat den Vor-
stand und Uberwacht insbesondere die
Recht- und ZweckmaRigkeit sowie die
Wirtschaftlichkeit seiner Geschaftsfuh-
rung; 83 Abs.1 bleibt unberthrt. Der
Aufsichtsrat kontrolliert die Umsetzung
der Betriebsziele des Universitatsklini-
kums und des Auftrags zur Gewahrleis-
tung von Forschung und Lehre der Medi-
zinischen Fakultat. Er kann vom Vorstand
insbesondere Berichte verlangen, die
Bicher und Schriften einsehen und pri-
fen sowie ortliche Besichtigungen vor-
nehmen. Er kann mit der Priafung auch
einzelne Mitglieder oder fur bestimmte
Aufgaben besondere Sachverstandige
beauftragen.

(3) Der Aufsichtsrat beschliel3t Uber
die Feststellung des Jahresabschlusses
einschlie3lich der Teilabschlisse gemal
8§ 25 Abs. 4, Uber die Genehmigung der

(8) An der Charité wird eine Ge-
schéaftsstelle des Aufsichtsrats eingerich-
tet, die der oder dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrats unterstellt ist. Die Ge-
schaftsstelle ist von der Charité ange-
messen auszustatten.

§11
Aufgaben des Aufsichtsrats,
Staatsaufsicht

[unverdndert]

(2) Der Aufsichtsrat beschlief3t
uber die Bestellung und Abberufung
von Mitgliedern des Vorstands, der
Fakultatsleitung und der Klinikums-
leitung nach Maligabe der fiur diese
Organe geltenden Bestimmungen,
soweit nicht ein anderes Organ zu-
standig ist.

[unverdndert]
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Lageberichte und Uber die Verwendung
von Rucklagen und Jahresuberschissen.
Er beschlie3t Uber die Entlastung des
Vorstands, der Fakultatsleitung und der
Klinikumsleitung.

(4) Der Zustimmung des Aufsichtsrats
bedirfen weiterhin:

1.

10.

11.

12.

der  Gesamtwirtschaftsplan ein-
schlielich der Teilwirtschaftsplane,

der Struktur- und Entwicklungsplan,

der Abschluss, die Anderung und die
Aufhebung besonders bedeutsamer
Vertrage,

die Aufnahme von Betriebsmittelkre-
diten sowie die Gewahrung von Dar-
lehen ab einer in der Satzung zu be-
stimmenden Wertgrenze,

die Ubernahme von Burgschaften,
Garantien und sonstigen Verpflich-
tungen zum Einstehen fur fremde
Verbindlichkeiten,

die Beteiligung an und die Grindung
von privatrechtlichen Unternehmen
sowie Anderungen der gesellschafts-
rechtlichen Verhaltnisse,

die Satzung nach 8§ 22 Abs. 1,

die Entscheidung zur Veraul3erung
von Grundstticken,

die Ubernahme neuer Aufgaben,

die Rahmenkonzeption fir den Ab-
schluss von aufertariflichen Arbeits-
vertragen,

die vom Vorstand beschlossenen
Frauenforderrichtlinien und Frauen-
forderplane,

die allgemeinen Kriterien fir die Be-
messung der Vergitung von Vertra-

(4) Der Zustimmung des Aufsichtsrats
bedirfen weiterhin:

1.

10.

11.

12.

der  Gesamtwirtschaftsplan  ein-
schlie3lich der Teilwirtschaftsplane,

der Struktur- und Entwicklungsplan,

der Abschluss, die Anderung und die
Aufhebung besonders bedeutsamer
Vertrage,

die Aufnahme von Betriebsmittelkre-
diten sowie die Gewéahrung von Dar-
lehen ab einer in der Satzung zu be-
stimmenden Wertgrenze,

die Ubernahme von Burgschaften,
Garantien und sonstigen Verpflich-
tungen zum Einstehen fur fremde
Verbindlichkeiten,

die Beteiligung an und die Grindung
von privatrechtlichen Unternehmen
sowie Anderungen der gesellschafts-
rechtlichen Verhaltnisse,

die Satzung nach 8§ 22 Abs. 1,

die Entscheidung zur Veraul3erung
von Grundsticken,

die Ubernahme neuer Aufgaben,

die Rahmenkonzeption fur den Ab-
schluss von aufertariflichen Arbeits-
vertragen,

die vom Vorstand beschlossenen
Frauenforderrichtlinien und Frauen-
forderpléane,

die allgemeinen Kriterien fur die Be-
messung der Vergutung von Vertra-
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gen nach § 26 Abs. 2 Satz 1,

13. die Geschéftsordnung des Vor-
stands:

(5) In der Satzung kann bestimmt
werden, dass weitere Geschéafte von der
Zustimmung des Aufsichtsrats abhangig
sind. Der Aufsichtsrat kann fur bestimmte
Arten von Geschaften seine Zustimmung
allgemein erteilen.

(6) Im Ubrigen gelten im Bereich der
Charité die Vorschriften des Berliner
Hochschulgesetzes Uber die Staatsauf-
sicht.

§12
Ber Vorstand

(1) Dem Vorstand gehéren an:

1. die oder der Vorstandsvorsitzende,

13.

14.

15.

16.

gen nach § 26 Abs. 2 Satz 1,

die Geschaftsordnung des Vor-
stands,

die Weiterleitung eines Teils des
Staatszuschusses an eine aner-
kannte Hochschulklinik nach 8 2a
Absatz 5 Satz 1,

die hauptamtliche Beschaftigung
einzelner Mitglieder der Zentrums-
leitungen,

die Ubernahme von Verbindlich-
keiten fur Ausgaben des Investiti-
onsplans und die Leistung von
Ausgaben zu Lasten des Investiti-
onsplans nach 824 Absatz3
Satz 2.

[unverdndert]

[unverdndert]

8§12
Vorstand

(1) Dem Vorstand gehdren haupt-

amtlich an:

1. die oder der Vorstandsvorsitzende,

2. die Dekanin oder der Dekan als
das fur Wissenschaft zustandige
Mitglied,

3. das fur Krankenversorgung zu-
standige Mitglied,

4. das fur Finanzen und Infrastruktur
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(2) Mit beratender Stimme nehmen
an den Sitzungen des Vorstands in der
Regel die Mitglieder der Klinikumsleitung
und der Fakultatsleitung teil.

..l(g) 'Il :II!e stlunlnleeleelllllthtenl Mitgieder

4} Der Vorstand entscheidet mit
Mehrheit. Die Dekanin oder der Dekan
und die—DBirektorin-oder—der Direktor des
Klinikums sind bei Entscheidungen des
Vorstands nicht an Festlegungen der Fa-
kultatsleitung und der Klinikumsleitung
gebunden.

{(5) Die oder der Vorsitzende—muss
Erfahrung in der Fihrung grofRerer Un-
ternehmen und in der Personalfiihrung
besitzen.

(6) B. e Direktorin—oder—de D_ueletel
ele_s Iléluﬁnll_eulms muslsf_ Ellal_nlulnq Hh det

zustandige Mitglied,

5. das fur Personal und Pflege zu-
standige Mitglied.

[unveradndert]

[aufgehoben]

(3) Der Vorstand entscheidet mit
Mehrheit, jedoch nicht gegen die
Stimme der oder des Vorstandsvorsit-
zenden. Die Dekanin oder der Dekan
und das fur Krankenversorgung zu-
standige Vorstandsmitglied sind bei
Entscheidungen des Vorstands nicht an
Festlegungen der Fakultatsleitung und
der Klinikumsleitung gebunden.

(4) Die oder der Vorstandsvorsit-
zende soll Erfahrung in der Fuhrung
grolRerer Unternehmen sowie in der Per-
sonalfihrung besitzen und muss Uber
einschlagige wissenschaftliche Exper-
tise verfugen. Die Dekanin oder der
Dekan muss berufene Hochschulleh-
rerin oder berufener Hochschullehrer
auf dem Gebiet der Medizin sein und

Leitungserfahrung in der Universi-
tatsmedizin haben. Das flur Kran-
kenversorgung zustandige Vor-

standsmitglied muss approbierte Arz-
tin oder approbierter Arzt mit abge-
schlossener fachéarztlicher Weiterbil-
dung sein und uUber wissenschaftliche
Expertise sowie klinische Leitungser-
fahrung verfigen. Das fiur Finanzen
und Infrastruktur zustdndige Vor-
standsmitglied soll Erfahrung in der
wirtschaftlichen und finanziellen Lei-
tung eines Krankenhauses, vorzugs-
weise eines Universitatsklinikums be-
sitzen. Das fur Personal und Pflege
zustédndige Vorstandsmitglied soll
uber Leitungserfahrung im Personal-
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A Die hauptamtliche Dekanin oder
der hauptamtliche Dekan wird vom Fakul-
tatsrat auf Vorschlag einer von ihm ein-
gesetzten Findungskommission fiur die
Dauer von funf Jahren gewahlit. Ber\o+-

management und

verflugen.

im Pflegebereich

(5) Die oder der Vorstandsvorsit-
zende wird vom Aufsichtsrat bestellt.
Die Entscheidung des Aufsichtsrats
wird durch die Empfehlung einer von
ihm eingesetzten Findungskommissi-
on vorbereitet, der mit Stimmrecht an-
gehoren:

1. das fur Hochschulen zustandige
Mitglied des Senats von Berlin,

2. durch den Fakultatsrat zu benen-
nende Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, die ein Drittel
der Gesamtzahl der stimmberech-
tigten Mitglieder der Findungs-
kommission stellen,

3. weitere durch den Aufsichtsrat zu
benennende Mitglieder.

Der Aufsichtsrat kann auch Mitglieder
mit beratender Stimme benennen. Die
Empfehlung kann nicht gegen die
Stimme des fir Hochschulen zustan-
digen Mitglieds des Senats von Berlin
oder gegen die Stimmen aller Mitglie-
der nach Satz2 Nummer 2 erfolgen.
Der Aufsichtsrat kann die Vorstands-
vorsitzende oder den Vorstandsvorsit-
zenden jederzeit abberufen. Verlangt
der Fakultatsrat mit einer Mehrheit von
drei Vierteln seiner Mitglieder sowie
einer Mehrheit von drei Vierteln der
ihm angehdrenden Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer die Abbe-
rufung, ist dem zu entsprechen, wenn
der Aufsichtsrat dies nicht mit einer
Mehrheit von drei Vierteln seiner Mit-
glieder zuruckweist.

(6) Die Dekanin oder der Dekan wird
vom Fakultatsrat auf Vorschlag einer von
ihm eingesetzten Findungskommission,
der die oder der Vorstandsvorsitzende
mit beratender Stimme angehort, fur
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il i g i — bodart
der—Zustimmung—des—Aufsichtsrats: Der
Fakultatsrat kann auf\orschlag-des-Auf-
sichtsrats die Dekanin oder den Dekan
vorzeitig abwahlen.

die Dauer von funf Jahren gewahlit. Der
Vorschlag der Findungskommission
kann vom Aufsichtsrat mit einer
Mehrheit von drei Vierteln seiner Mit-
glieder abgelehnt werden. Der Fakul-
tatsrat kann die Dekanin oder den Dekan
im Benehmen mit dem Aufsichtsrat
und der oder dem Vorstandsvorsit-
zenden mit einer Mehrheit von zwel
Dritteln seiner Mitglieder, davon die
Halfte der ihm angehdrenden Hoch-
schullehrerinnen und Hochschulleh-
rer, oder einer Mehrheit von drei Vier-
teln der ihm angehdrenden Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer
vorzeitig abwahlen. Sowohl der Auf-
sichtsrat als auch die oder der Vor-
standsvorsitzende koénnen dem Fakul-
tatsrat die Abwahl vorschlagen.

(7) Die ubrigen Vorstandsmitglie-
der werden vom Aufsichtsrat bestellt.
Absatz5 Satz2 und 3 gilt mit der
MalRgabe, dass zuséatzlich auch die
oder der Vorstandsvorsitzende
stimmberechtigtes Mitglied der Fin-
dungskommission ist. Die Empfehlung
der Findungskommission kann nicht
gegen die Stimme des fur Hochschu-
len zustandigen Mitglieds des Senats
von Berlin, gegen die Stimme der oder
des Vorstandsvorsitzenden oder ge-
gen die Stimmen aller Mitglieder nach
Absatz5 Satz2 Nummer 2 erfolgen.
Der Aufsichtsrat kann die uUbrigen
Vorstandsmitglieder jederzeit abberu-
fen. Verlangt der Fakultatsrat im Be-
nehmen mit der oder dem Vorstands-
vorsitzenden mit einer Mehrheit von
drei Vierteln seiner Mitglieder sowie
einer Mehrheit von drei Vierteln der
ihm angehorenden Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer die Abbe-
rufung des fur Finanzen und Infra-
struktur zustandigen Vorstandsmit-
glieds, ist dem zu entsprechen, wenn
der Aufsichtsrat dies nicht mit einer
Mehrheit von drei Vierteln seiner Mit-
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{9} Personalstelle fur die Vorstands-
mitglieder ist das fur Hochschulen zu-
standige Mitglied des Senats.

{10} Die Mitglieder des Vorstands ar-
beiten gemeinsam an der Verwirklichung
der Unternehmensziele und sind zu ei-
nem kollegialen Fuhrungsstil verpflichtet.

§13
Aufgaben des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet die Charité
und ist verantwortlich fur die Realisierung
der Aufgaben der Charité sowie die Ver-
wirklichung der Unternehmensziele in
den Bereichen Forschung und Lehre und
Krankenversorgung. Er ist verantwortlich
fur die Umsetzung der Vereinbarungen
mit dem Land Berlin sewie—die—Umset-
dem-Vorstand-und-den-Zentren.

(2) Der Vorstand erarbeitet einKon-
zept mit dem Ziel, mit der Charité in Ber-
lin einen Innovationsstandort fur Lebens-
wissenschaften sowie eine wirtschaftlich
wettbewerbsfahige  Universitatsmedizin
zu etablieren, die die wissenschaftliche
Exzellenz gewéahrleistet und zum o&ffentli-
chen Versorgungsauftrag beitragt. Er er-
arbeitet eine strategische Rahmenpla-
nung fir Investitionen, Bauvorhaben,
Budgetaufteilung,  Personalentwicklung
und andere fur die Aufgabenerfillung
wichtige Strukturangelegenheiten und
barungenmit-denZentren—ab. Er fordert

glieder zurtuckweist.

(8) Personalstelle, Personalwirt-
schaftsstelle, Dienstbehdérde und
oberste Dienstbehtrde fiur die Vor-
standsmitglieder ist das fur Hochschulen
zustandige Mitglied des Senats von Ber-
lin. Dieses kann einzelne dieser Be-
fugnisse im Einvernehmen mit der fur
grundsatzliche allgemeine beamten-
rechtliche Angelegenheiten zustandi-
gen Senatsverwaltung auf das Lan-
desverwaltungsamt Berlin Ubertragen.

(9) Die Mitglieder des Vorstands ar-
beiten gemeinsam an der Verwirklichung
der Unternehmensziele und sind zu ei-
nem kollegialen Fuhrungsstil verpflichtet.

§13
Aufgaben des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet die Charité
und ist verantwortlich fur die Realisierung
der Aufgaben der Charité sowie die Ver-
wirklichung der Unternehmensziele in
den Bereichen Forschung und Lehre und
Krankenversorgung. Er ist verantwortlich
fur die Umsetzung der Vereinbarungen
mit dem Land Berlin.

(2) Der Vorstand erarbeitet einen
Struktur- und Entwicklungsplan mit
dem Ziel, mit der Charité in Berlin einen
Innovationsstandort fur Lebenswissen-
schaften sowie eine wirtschaftlich wett-
bewerbsfahige Universitatsmedizin  zu
etablieren, die die wissenschaftliche Ex-
zellenz gewahrleistet und zum offentli-
chen Versorgungsauftrag beitragt. Er be-
schliel3t eine strategische Rahmenpla-
nung fur Investitionen, Bauvorhaben,
Budgetaufteilung,  Personalentwicklung
und andere fur die Aufgabenerflllung
wichtige Strukturangelegenheiten. Er for-
dert in den Planungsprozessen Transpa-
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in den Planungsprozessen Transparenz
und Eigenverantwortung. Der Vorstand
sorgt daftr, dass die Zentren-sewie Insti-
tute und Kliniken der Charité ihre Aufga-
ben im Rahmen des Budgets erflllen. Er
sergt fur das Zusammenwirken der Ein-
richtungen der Charité. Die Mitglieder der
Fakultats- und der Klinikumsleitung sind
dem Vorstand unmittelbar berichtspflich-

tig.

(3) Zu Berufungsvorschlagen kann
lor \/ | Stell I al

(4) Der Vorstand stellt den Gesamt-
wirtschaftsplan auf und sorgt fur den Inte-
ressenausgleich zwischen der Klinikums-
leitung und der Fakultatsleitung.

(5) Der Vorstand kann gegenuber
den npachgeordneten Einrichtungen Ein-
zelweisungen erteilen. Ihm obliegen dar-
Uber hinaus die Aufsichtsaufgaben ge-
maf 8 56 Abs. 2 bis 4 des Berliner Hoch-
schulgesetzes fur den Bereich der Cha-
rité.

(6) Der Vorstand trifft Entscheidun-
gen, die sich strukturell auf Forschung
und-Lehre—auswirken; im Einvernehmen
mit dem Fakultatsrat.

(7) Der Vorstand erlasst die Wahl-

renz und Eigenverantwortung. Der Vor-
stand sorgt dafur, dass die Institute und
Kliniken der Charité ihre Aufgaben im
Rahmen des Budgets erflllen. Ferner
sorgt der Vorstand fur das Zusammen-
wirken der Einrichtungen, Organe und
Mitglieder sowie der Angehdrigen der
Charité. Die Mitglieder der Fakultats- und
der Klinikumsleitung sind dem Vorstand
unmittelbar berichtspflichtig.

(3) Der Vorstand leitet die Beru-
fungsvorschlage des Fakultatsrats mit
einer Stellungnahme an den Medizin-
senat weiter. Weiterhin kann der Vor-
stand Stellungnahmen gegentiber dem
fir Hochschulen zustandigen Mitglied
des Senats von Berlin abgeben.

[unverdndert]

(5) Der Vorstand kann gegenuber
den Einrichtungen der Charité Einzel-
weisungen erteilen. Ihm obliegen darlber
hinaus die Aufsichtsaufgaben gemanR
8§56 Abs.2 bis 4 des Berliner Hoch-
schulgesetzes fur den Bereich der Cha-
rité.

(6) Der Vorstand trift wissen-
schaftsrelevante Entscheidungen im
Einvernehmen mit dem Fakultatsrat. Die
Satzung nach 8§22 Absatz1 regelt
hierzu ein Verfahren zur Einsichtnah-
me von Entscheidungsvorlagen durch
vom Fakultatsrat mit Zustimmung des
Vorstands benannte Mitglieder der
Charité. Sind Belange von Forschung
und Lehre berthrt, kann eine Ent-
scheidung des Vorstands nicht gegen
die Stimme der Dekanin oder des De-
kans getroffen werden.

(7) Der Vorstand erlasst mit Zu-
stimmung des Fakultatsrats die Wahl-
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ordnung der Charité.

(8) Der Vorstand informiert den Vor-
stand des BIG zeitnah und umfassend
Uber bevorstehende wesentliche Ent-
scheidungen, die Beziige zum BIG ha-
ben; zu den wesentlichen Entscheidun-
gen zahlen insbesondere Entscheidun-
gen Uber Struktur- und Entwicklungspla-
ne sowie Forschungsprogramme und
Wirtschaftsplane. Der oder die Vor-
standsvorsitzende des BIG muss vor al-
len wesentlichen Entscheidungen im Sin-
ne des Satzes 1 vom Vorstand oder Auf-
sichtsrat der Charité in den dazu stattfin-
denden Vorstands- oder Aufsichtsratssit-
zungen gehort werden. Hierzu steht ihm
oder ihr ein Rede- und Antragsrecht in
der entsprechenden Vorstands- oder
Aufsichtsratssitzung zu.

(9) Der Vorstand berichtet dem BIG
jahrlich Gber die Verwendung von Mitteln,
die die Charité vom BIG zur Durchfuh-
rung von Projekten im Gemeinsamen
Forschungsraum erhalten hat.

(10) Die oder der Vorstandsvorsitzen-
de vertritt die Charité in allen Angelegen-
heiten nach innen und auf3en. Die oder
der Vorstandsvorsitzende keerdiniert die
strukturelle und 6konomische Unterneh-
mensentwicklung, deren rechtzeitige Pla-
nung und Umsetzung im Rahmen der
Unternehmenspolitik. Sie oder er achtet
dabei auf die Integration der unterschied-
lichen Unternehmensziele und den Inte-
ressenausgleich zwischen klinischen und
wissenschaftlichen Erfordernissen und
deren Vertretern. Die—oder—der—\Vor-

ordnung der Charité.

[unverdndert]

[unveradndert]

(10) Die oder der Vorstandsvorsitzen-
de vertritt die Charité in allen Angelegen-
heiten nach innen und auf3en. Die oder
der Vorstandsvorsitzende verantwortet
die strukturelle und 6konomische Unter-
nehmensentwicklung, deren rechtzeitige
Planung und Umsetzung im Rahmen der
von ihr oder ihm zu bestimmenden
Unternehmenspolitik. Sie oder er achtet
dabei auf die Integration der unterschied-
lichen Unternehmensziele und den Inte-
ressenausgleich zwischen klinischen und
wissenschaftlichen Erfordernissen und
deren Vertreterinnen und Vertretern.
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BEI|II|I nge.'“aael“. E'le. eellm |E|e' “mf
fiir_don Haushalt fir_d ™

A1) bi roktori I I el
desKlintkums ist verantwortlich fur die
Entwicklung der Krankenversorgung und
deren Integration in die Gesamtentwick-
lung der Charité—Sie—oder—er berichtet
dem Vorstand regelmaf3ig tber das Leis-
tungsportfolio der Charité, ihrer Zentren
und Leistungseinheiten in der Kran-
kenversorgung.

(11) Die Dekanin oder der Dekan ist
verantwortlich fir die Entwicklung von
Forschung und Lehre und deren In-
tegration in die Gesamtentwicklung
der Charité. Sie oder er berichtet dem
Vorstand regelméaRig uUber das Leis-
tungsportfolio der Charité, ihrer Zen-
tren und Leistungseinheiten in For-
schung und Lehre.

(12) Das fur Krankenversorgung zu-
standige Vorstandsmitglied ist verant-
wortlich fur die Entwicklung der Kran-
kenversorgung sowie deren Integration
in die Gesamtentwicklung der Charité
und berichtet dem Vorstand regelmalig
Uber das Leistungsportfolio der Charité,
ihrer Zentren und Leistungseinheiten in
der Krankenversorgung.

[Absatz 12 wird
Absatz 11]

(13) Das fur Finanzen und Infra-
struktur zustandige Vorstandsmitglied
ist verantwortlich fur die Gesamtwirt-
schaftsfuhrung und Beauftragte oder
Beauftragter fur den Haushalt, auch
far alle Teilwirtschaftsplane. lhm ob-
liegen insbesondere die Erarbeitung
des Entwurfs des Investitionsplans
und die Vorbereitung des Gesamtwirt-
schaftsplans auf Grund der Teilwirt-
schaftsplane, die Konsolidierung der
Jahresabschliisse sowie die Belange
der Gerate-, Bau- und Liegenschafts-
angelegenheiten. Die Befugnisse der
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8§14
Die Fakultatsleitung

Der Fakultatsleitung gehoren an:

1. die hauptamtliche Dekanin oder der
hauptamtliche Dekan als Vorsitzen-
de oder Vorsitzender,

2. die hauptamtliche Kaufmannische
Leiterin oder der hauptamtliche
Kaufmannische Leiter der Fakultat,

3. die Prodekanin oder der Prodekan
fur Forschung,

4. die Prodekanin oder der Prodekan
fur Studium und Lehre:

oder des Beauftragten fir den Haus-
halt werden in Bezug auf den Teilwirt-
schaftsplan Forschung und Lehre im
Benehmen mit der Dekanin oder dem
Dekan ausgelbt.

(14) Dem fur Personal und Pflege
zustandigen Vorstandsmitglied oblie-
gen die Personalverantwortung ein-
schliellich der Tarifverhandlungen
und die Befugnisse der Dienstbehdr-
de, obersten Dienstbehdrde, Perso-
nalstelle und Personalwirtschaftsstelle
far alle Mitglieder der Charité mit Aus-
nahme der Vorstandsmitglieder. Ein-
zelne dieser Befugnisse kann das fur
Personal und Pflege zustandige Vor-
standsmitglied im Einvernehmen mit
der fur grundsatzliche allgemeine be-
amtenrechtliche Angelegenheiten zu-
standigen Senatsverwaltung auf das
Landesverwaltungsamt Berlin {ber-
tragen.

(15) Das Nahere zu den Zustandig-
keiten der Vorstandsmitglieder regelt
die Geschéaftsordnung des Vorstands.

§14
Fakultatsleitung

(1) Der Fakultatsleitung gehoren an:

1. die Dekanin oder der Dekan als Vor-
sitzende oder Vorsitzender,

2. die hauptamtliche Kaufmannische
Direktorin oder der hauptamtliche
Kaufmannische Direktor der Fakul-
tat,

3. die Prodekanin oder der Prodekan
fur Forschung,

4. die Prodekanin oder der Prodekan
fur Studium und Lehre,
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5. bis zu zwei weitere Prodekaninnen
oder Prodekane, deren jeweilige
Zustandigkeit vom Fakultatsrat
auf Vorschlag der Fakultatsleitung
festlegt wird.

Die Prodekaninnen und Prodekane
mussen berufene Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer der Charité
sein.

(2) Die Kaufmannische Direktorin
oder der Kaufmannische Direktor der
Fakultat wird auf Vorschlag des Vor-
stands vom Aufsichtsrat im Einver-
nehmen mit dem Fakultatsrat bestellt
und kann vom Aufsichtsrat im Be-
nehmen mit dem Fakultétsrat jederzeit
abberufen werden. Sowohl der Fakul-
tatsrat als auch der Vorstand kénnen
die Abberufung vorschlagen. Verlangt
der Fakultatsrat mit einer Mehrheit von
drei Vierteln seiner Mitglieder sowie
einer Mehrheit von drei Vierteln der
ihm angehdrenden Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer die Abbe-
rufung, ist dem zu entsprechen, wenn
der Aufsichtsrat dies nicht mit einer
Mehrheit von drei Vierteln seiner Mit-
glieder zuruckweist.

(3) Das fur Finanzen und Infra-
struktur zustandige Vorstandsmitglied
hat in der Fakultatsleitung Rede- und
Antragsrecht. Halt das fiur Finanzen
und Infrastruktur zustandige Vor-
standsmitglied eine Entscheidung der
Fakultatsleitung far unvereinbar mit
den Grundsatzen ordnungsgemalier
Wirtschaftsfihrung, kann dieses den
Vorstand anrufen. Kommt eine Eini-
gung zwischen Vorstand und Fakul-
tatsleitung nicht zustande, entscheidet
der Vorstand abschlieBend. § 13 Ab-
satz 6 bleibt unberthrt.
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8§15
Aufgaben der Fakultatsleitung

Lol lor—_Medizinise! Eakult
~harité — Uni lizin Berlin®

2} Die Fakultatsleitung ist verant-

wortlich fir:

1. die Leitung der Medizinischen Fakul-
tat,

2. die Erstellung des Entwurfs des
Teilwirtschaftsplans Forschung und
Lehre,

3. die Durchfihrung des Teilwirt-
schaftsplans Forschung und Lehre,

4. die Verwaltung der konsumtiven Mit-
tel fir Forschung und Lehre,

5. die Mittelzuweisung fur Forschung
und Lehre,

6. die Beauftragung von Evaluationen
der Forschungs- und Lehrleistungen.

{3} Fur die Evaluation der Lehre ist
die Prodekanin oder der Prodekan fur
Studium und Lehre verantwortlich.

4) Sieht die Dekanin oder der Dekan
die Belange von Forschung und Lehre
durch eine Entscheidung im Universitats-
klinikkum—in—der—Klinikumsleitung—oder
dureh-eine-Abstimmung-Hn-Verstand be-
eintrachtigt, kann sie oder er den—Auf-
sichtsrat-anrufen.

§15
Aufgaben der Fakultatsleitung

[aufgehoben]

(1) Die Fakultatsleitung ist verant-

wortlich fir:

1. die Leitung der Medizinischen Fakul-
tat,

2. die Erstellung des Entwurfs des
Teilwirtschaftsplans Forschung und
Lehre im Einvernehmen mit dem
far Finanzen und Infrastruktur zu-
standigen Vorstandsmitglied,

3. die Durchfihrung des Teilwirt-
schaftsplans Forschung und Lehre,

4. die Verwaltung der konsumtiven Mit-
tel fir Forschung und Lehre,

5. die Mittelzuweisung fir Forschung
und Lehre,

6. die Beauftragung von Evaluationen
der Forschungs- und Lehrleistungen.

(2) Fur die Evaluation der Lehre ist
die Prodekanin oder der Prodekan fir
Studium und Lehre verantwortlich.

(3) Sieht die Dekanin oder der Dekan
die Belange von Forschung und Lehre
durch eine Entscheidung im Universitats-
klinikkum beeintrachtigt, kann sie oder er
eine abschlieBende Entscheidung des
Vorstands herbeifihren. Bei Stim-
mengleichheit gibt unbeschadet des
8 13 Absatz 6 die Stimme der oder des
Vorstandsvorsitzenden den  Aus-
schlag. Hilft der Vorstand nicht ab,
kann die Dekanin oder der Dekan den
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8§16
Bie Klinikumsleitung

(1) Der Klinikumsleitung gehoren an:

1 di : , :
die-hauptambiche Dirckiorin-oder det
l'ellHBEa“.'mE“el EIIEI|EEBI des “l”"lléHl'“s

2. die hauptamtliche Kaufmannische
Leiterin oder der hauptamtliche
Kaufmannische Leiter des Klinikums,

3. die hauptamtliche Pflegedirektorin
oder der hauptamtliche Pflegedirek-
tor;

Aufsichtsrat anrufen.

§16
Klinikumsleitung

(1) Der Klinikumsleitung gehoren an:

1. das fur Krankenversorgung zu-
standige Vorstandsmitglied als
Vorsitzende oder Vorsitzender,

2. die hauptamtliche Kaufmannische
Direktorin oder der hauptamtliche
Kaufmannische Direktor des Kilini-
kums,

3. die hauptamtliche Pflegedirektorin
oder der hauptamtliche Pflegedirek-
tor.

(2) Die Kaufmannische Direktorin
oder der Kaufmannische Direktor des
Klinikums und die Pflegedirektorin
oder der Pflegedirektor werden auf
Vorschlag des Vorstands vom Auf-
sichtsrat bestellt und kénnen vom
Aufsichtsrat jederzeit abberufen wer-
den. Der Vorstand kann die Abberu-
fung vorschlagen.

(3) Das fur Finanzen und Infra-
struktur zustandige Vorstandsmitglied
hat in der Klinikumsleitung Rede- und
Antragsrecht. Halt das fur Finanzen
und Infrastruktur zustdndige Vor-
standsmitglied eine Entscheidung der
Klinikumsleitung fur unvereinbar mit
den Grundsatzen ordnungsgemaller
Wirtschaftsfihrung, kann dieses den
Vorstand anrufen. Kommt eine Eini-
gung zwischen Vorstand und Kilini-
kumsleitung nicht zustande, entschei-
det der Vorstand abschliel3end.
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8§17
Aufgaben der Klinikumsleitung

2y Die Klinikumsleitung ist verant-
wortlich fur:

1. die Erstellung des Entwurfs des
Teilwirtschaftsplans Krankenversor-

gung,

2. die Wirtschaftsfuhrung in Angele-
genheiten der Krankenversorgung,

3. die Organisation und Nutzung des
Universitatsklinikums sowie die Re-
gelung der Betriebsablaufe,

4. die Beauftragung von Evaluationen
der Krankenversorgung,

5. die Uberwachung und Steuerung der
zentralen medizinischen Dienste,

6. die Sicherung der Qualitat und Wirt-
schaftlichkeit der Krankenversorgung
und des dafir notwendigen Control-
lings.

Die Klinikumsleitung ist dartber hinaus
fur alle weiteren Angelegenheiten der
Krankenversorgung zustandig, soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmit.

§17
Aufgaben der Klinikumsleitung

[aufgehoben]

Die Klinikumsleitung ist verantwortlich
far:

1. die Erstellung des Entwurfs des
Teilwirtschaftsplans Krankenversor-
gung im Einvernehmen mit dem
far Finanzen und Infrastruktur zu-
standigen Vorstandsmitglied,

2. die Wirtschaftsfiuhrung in Angele-
genheiten der Krankenversorgung,

3. die Organisation und Nutzung des
Universitatsklinikums sowie die Re-
gelung der Betriebsablaufe,

4. die Beauftragung von Evaluationen
der Krankenversorgung,

5. die Uberwachung und Steuerung der
zentralen medizinischen Dienste,

6. die Sicherung der Qualitat und Wirt-
schaftlichkeit der Krankenversorgung
und des dafir notwendigen Control-
lings.

Die Klinikumsleitung ist dariber hinaus
fur alle weiteren Angelegenheiten der
Krankenversorgung zustandig, soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

8§ 17a
Klinikumskonferenz

(1) Der Klinikumskonferenz geho-
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ren an:

1. sechs Leiterinnen oder Leiter von
Kliniken und Instituten mit Aufga-
ben in der Krankenversorgung,

2. zwei arztliche wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
der Einrichtungen mit Aufgaben in
der Krankenversorgung,

3. zwei leitende Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter des Pflegediens-
tes,

4. zwei sonstige Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter der Einrichtungen
mit Aufgaben in der Krankenver-
sorgung,

5. die Zentrale Frauenbeauftragte,

6. ein Mitglied des Personalrats des
Universitatsklinikums,

7. die Vertrauensperson der
Schwerbehindertenvertretung des
Universitatsklinikums.

Die Mitglieder nach Satz1 Nummer 1
werden von den hauptamtlichen
Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern, die den Einrichtungen mit
Aufgaben in der Krankenversorgung
angehoren, gewahlt. Die Mitglieder
nach Satz1l Nummer 2 bis 4 werden
von den Klinik- und Institutsraten der
Einrichtungen mit Aufgaben in der
Krankenversorgung gewabhlt.

(2) Die Klinikumskonferenz berat
die Klinikumsleitung in Bezug auf

1. den Teilwirtschaftsplan Kran-
kenversorgung,

2. Strukturveranderungen, die ganz
oder in Teilen die Krankenversor-
gung betreffen,
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§18
Zentren

(1) DieCharteghedert sich—n-Zen-
und-nstityte: Innerhalb der Zentren kon-
nen auch weitere Leistungsbereiche ge-
bildet werden. Die Einrichtung, Zuord-
nung, Anderung und Auflésung von Zen-
tren und der davon betroffenen bisheri-
gen oder kinftigen Organisationseinhei-
ten zu Zentren erfolgt durch die Satzung
nach 8 22 Abs. 1. In der Satzung kdnnen
Besonderheiten fur die einzelnen Zentren
geregelt werden.

(2) Kliniken und Institute, die den
Zentren zugeordnet sind, missen so ein-
gerichtet werden, dass mindestens je-
weils vier Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrer in einer Klinik oder ei-
nem Institut vorhanden sind.

(3) Im klinischen Bereich sollen
grundsatzlich Zentren fur die Wahrneh-
mung von Aufgaben in der Krankenver-
sorgung errichtet werden.

(4) Zentren sollen auch fiur Klinisch-
theoretische und theoretische Institute

3. die Beteiligung an und die Grin-
dung von privatrechtlichen Unter-
nehmen, soweit die Krankenver-
sorgung betroffen ist.

(3) Die Klinikumskonferenz kann
iIm Rahmen ihrer Aufgaben Auskunfte
des fur Krankenversorgung zustandi-
gen Vorstandsmitglieds und die Be-
handlung ihrer Antrage in der Klini-
kumsleitung verlangen. Das fur Kran-
kenversorgung zustandige Vor-
standsmitglied informiert den Vor-
stand Uber Antrage der Klinikums-
konferenz und deren Behandlung in
der Klinikumsleitung.

8§18
Zentren

(1) Die Charité gliedert sich in Kli-
niken und Institute, die in Zentren zu-
sammengefihrt werden kodnnen. In-
nerhalb der Zentren kénnen auch weitere
Leistungsbereiche gebildet werden. Die
Einrichtung, Zuordnung, Anderung und
Auflésung von Zentren und der davon
betroffenen bisherigen oder kinftigen
Organisationseinheiten zu Zentren erfolgt
durch die Satzung nach 8§ 22 Abs. 1. In
der Satzung konnen Besonderheiten far
die einzelnen Zentren geregelt werden.

[unverdndert]

[unverdndert]

[unverdndert]
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gebildet werden.

(5) Soweit durch Entscheidungen ia
I 2 I Lei biind
zwisehen—den—Zentren Angelegenheiten
von—Forschung—und-—Lehre berthrt sind,
ist die Zustimmung der Fakultatsleitung
im Benehmen mit dem Fakultatsrat her-
beizufuhren.

(6) Die klinische und wirtschaftliche
Ausrichtung der Zentren wird im Rahmen
von jahrlichen Zielvereinbarungen zwi-
schen Vorstand und Zentrumsleitung
festgelegt. Die Fakultats- und die Klini-
kumsleitung konnen im Rahmen ihrer
Aufgaben Vorschlage fur die Zielverein-
barungen machen. Im Rahmen der vor-
gegebenen Budgets, der Rahmenpla-
nung und der Weisungen des Vorstands
haben die Zentren Gestaltungsfreiheit
und Eigenverantwortung. Ziel ist eine
enge Verbindung von fachspezifischem
klinischem Sachverstand, wissenschaftli-
cher Exzellenz und ékonomischer Eigen-
verantwortung. Die wissenschaftliche
Ausrichtung der Zentren in Forschung
und Lehre richtet sich nach den Mal3ga-
ben der ;MedizinischenFakultdt Charité

819
Bie Zentrumsleitung

(1) Fur jedes Zentrum wird eine Zent-
rumsleitung gebildet.

(2) Der Zentrumsleitung fir klinische
Zentren gehoren an:

1. die Arztliche Direktorin oder der Arzt-
liche Direktor-desZentrums,

2. die Kaufmannische Leiterin oder der
Kaufmannische Leiter-desZentrums,

3. die Pflegedirektorin oder der Pflege-

(5) Soweit durch Entscheidungen der
Zentrumsleitungen wissenschaftsrele-
vante Angelegenheiten berihrt sind, ist
die Zustimmung der Fakultatsleitung im
Benehmen mit dem Fakultatsrat herbei-
zufuhren.

(6) Die klinische und wirtschaftliche
Ausrichtung der Zentren wird im Rahmen
von jahrlichen Zielvereinbarungen zwi-
schen Vorstand und Zentrumsleitung
festgelegt. Die Fakultats- und die Kilini-
kumsleitung kénnen im Rahmen ihrer
Aufgaben Vorschlage fur die Zielverein-
barungen machen. Im Rahmen der vor-
gegebenen Budgets, der Rahmenpla-
nung und der Weisungen des Vorstands
haben die Zentren Gestaltungsfreiheit
und Eigenverantwortung. Ziel ist eine
enge Verbindung von fachspezifischem
klinischem Sachverstand, wissenschaftli-
cher Exzellenz und 6konomischer Eigen-
verantwortung. Die wissenschaftliche
Ausrichtung der Zentren in Forschung
und Lehre richtet sich nach den Mal3ga-
ben der Medizinischen Fakultat.

8§19
Zentrumsleitung

[unverdndert]

(2) Der Zentrumsleitung fur klinische
Zentren gehdren an:

1. die Arztliche Leiterin oder der Arztli-
che Leiter,

2. die Kaufmannische Leiterin oder der
Kaufmannische Leiter,

3. die Pflegeleiterin oder der Pflege-
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direktor.

(3) Bei anderen Zentren gehdren der
Zentrumsleitung an:

1. die Wissenschaftliche Direktorin oder
der Wissenschaftliche Birektor,

2. die Stellvertretende Wissenschaftli-
che Direktorin oder der Stellvertre-
tende Wissenschaftliche Birektor,

3. die Kaufmannische Leiterin oder der
Kaufmannische Leiter desZentrums.

(4) Die Mitglieder der Zentrumslei-
tungen gemafR den Abséatzen2 und 3
Nr. 3 werden vom Vorstand der Charité
nach Anhorung der Fakultats- und der
Klinikumsleitung bestellt. Die Zentrums-
konferenzen haben das Recht, Vorschla-
ge einzubringen.

(5) Die Wissenschaftliche Direkterin
oder der Wissenschaftliche Birektor ge-
mafd Absatz 3 Nr. 1 und deren oder des-
sen Stellvertreterin oder Stellvertreter
gemal Absatz 3 Nr.2 werden von den
Klinik- und Institutsraten gewahlt, die
dem Zentrum zugeordnet sind. Die Wabhl
der Wissenschaftlichen Birektorin oder
des Wissenschaftlichen Direkters gemald
Absatz 3 Nr. 1 erfolgt auf Vorschlag des
Vorstands.

(6) Die Zentrumsleitung bildet ein kol-
legiales Fuhrungsgremium mit gemein-
samer Budgetverantwortung. Die Zent-
rumsleitung ist nach den MalRgaben des
Vorstands und der Satzung fur alle Ent-
scheidungen innerhalb des Zentrums
zustandig, insbesondere auch im Perso-
nal- und Sachmittelbereich.

(7) Die Leiterinnen oder Leiter von
Kliniken oder Instituten sind gegenuber
den dort beschaftigten Personen wei-
sungsberechtigt. Hauptberuflichen Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern

leiter.

(3) Bei anderen Zentren gehdren der
Zentrumsleitung an:

1. die Wissenschaftliche Leiterin oder
der Wissenschaftliche Leiter,

2. die Stellvertretende Wissenschaftli-
che Leiterin oder der Stellvertreten-
de Wissenschatftliche Leiter,

3. die Kaufménnische Leiterin oder der
Kaufmannische Leiter.

[unverdndert]

(5) Die Wissenschaftliche Leiterin
oder der Wissenschaftliche Leiter gemaf
Absatz 3 Nr.1 und deren oder dessen
Stellvertreterin oder Stellvertreter gemaf
Absatz 3 Nr. 2 werden von den Kilinik-
und Institutsraten gewahlt, die dem Zent-
rum zugeordnet sind. Die Wahl der Wis-
senschaftlichen Leiterin oder des Wis-
senschaftlichen Leiters gemald Absatz 3
Nr. 1 erfolgt auf Vorschlag des Vor-
stands.

[unverdndert]

[unveradandert]
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gegenuber kann die Leiterin oder der Lei-
ter nur die zur Organisation, Koordinie-
rung und Sicherstellung der Krankenver-
sorgung erforderlichen Weisungen ertei-
len.

(8) Eine Schwester oder ein Pfleger
als Leiterin oder Leiter des pflegerischen
Dienstes unterliegt insoweit nicht dem
Weisungsrecht der Leiterin oder des Lei-
ters oder einer Arztin oder eines Arztes
als Leiterin oder Leiter eines selbstandi-
gen Funktionsbereichs. Die Schwester
oder der Pfleger ist fur die Leistungsfa-
higkeit und Wirtschaftlichkeit des pflege-
rischen Dienstes im Rahmen der Ent-
scheidungen der Klinikums- oder der
Zentrumsleitung verantwortlich. Sie oder
er ist in Wahrnehmung ihrer oder seiner
Verantwortung gegeniber den Kranken-
pflegekraften weisungsbefugt. Die &rztli-
che Verantwortung bleibt unberthrt. Ent-
scheidungen, die den Aufgabenbereich
der Leiterin oder des Leiters einer Klinik
oder der Leiterin oder des Leiters eines
selbstandigen Funktionsbereichs betref-
fen, werden gegenseitig abgestimmt.

820
Die Zentrumskonferenz

(1) Die Zentrumsleitung richtet eine

[unveradndert]

(9) In der Satzung nach 8§22 Ab-
satz 1 kdnnen die Zusammensetzung
der Zentrumsleitung sowie die Bestel-
lung und die Wahl ihrer Mitglieder ab-
weichend von den Absétzen 2 bis 5
geregelt werden. Mit Zustimmung des
Aufsichtsrats konnen einzelne Mit-
glieder der Zentrumsleitungen haupt-
amtlich beschaftigt werden, soweit
dies auf Grund des Aufgabenumfangs,
insbesondere unter Berlcksichtigung
der in dem jeweiligen Zentrum zu-
sammengefuhrten Kliniken und Insti-
tute, geboten ist.

8§20
Zentrumskonferenz

[unveradandert]
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Zentrumskonferenz ein.

(2) Der Zentrumskonferenz gehoren
an:

1. die Kilinikdirektorinnen und Klinikdi-
rektoren sowie die Institutsdirekto-
rinnen und Institutsdirektoren, die
dem Zentrum zugeordnet sind,

2. zwei akademische Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter,

3. zwei sonstige Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter,

4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter
der Studierenden.

Die Mitglieder gem&R Satz 1 Nr. 2 bis 4
werden von den jeweiligen Kilinik- und
Institutsraten gewabhit.

(3) Die Zentrumskonferenz berat die
Zentrumsleitung in grundséatzlichen Ange-
legenheiten einschliel3lich der zwischen
Vorstand und Zentrumsleitung abzu-
schlieRenden Zielvereinbarung. Die Zent-
rumsleitung informiert die Zentrumskon-
ferenz Uber besondere Entwicklungen
der Charité und des Zentrums.

v nY hi3 T T
dle' “'Zt.“el'e“ I=|e||te|n| e”elen eles_nlzltll
des-Stellvertreters-unterbreiten-

5) Die Zentrumskonferenz wird von
der Zentrumsleitung nach Bedarf, min-
destens jedoch einmal jahrlich einberu-
fen.

(2) Der Zentrumskonferenz gehdren
an:

1. die Kilinikdirektorinnen und Kilinikdi-
rektoren sowie die Institutsdirekto-
rinnen und Institutsdirektoren, die
dem Zentrum zugeordnet sind,

2. zwei akademische Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter,

3. zwei sonstige Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter,

4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter
der Studierenden.

Die Mitglieder gemaf? Satz 1 Nr. 2 bis 4
werden von den jeweiligen Klinik- und
Institutsraten gewahlt. In der Satzung
nach 822 Absatz1l kdnnen die Zu-
sammensetzung der Zentrumskonfe-
renz und die Wahl ihrer Mitglieder ab-
weichend von den Satzen 1 und 2 ge-
regelt werden.

[unverdndert]

[aufgehoben]

(4) Die Zentrumskonferenz wird von
der Zentrumsleitung nach Bedarf, min-
destens jedoch einmal jahrlich einberu-
fen.
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§21
Zielvereinbarungen und
Quialitatssicherung

(1) Zur Umsetzung des zwischen
dem Land Berlin und der Gliedkorper-
schaft ;Charite — Universitatsmedizin Ber-
lin—{(Charité)* abgeschlossenen Hoch-
schulvertrags in der jeweils geltenden
Fassung und der in diesem Gesetz fest-
gelegten Zielsetzungen werden Zielver-
einbarungen zwischen dem Vorstand, der
Fakultatsleitung, der Klinikumsleitung
sowie den Zentrumsleitungen oder ande-
ren Organisationseinheiten abgeschlos-
sen.

(2) Die Charité gewahrleistet die
Qualitatssicherung in Forschung, Lehre
und Krankenversorgung. Dabei soll ein
Vergleich mit anderen medizinischen Fa-
kultaten und Universitatsklinika ermdg-
licht werden. Die Vorschriften des Funf-
ten Buches Sozialgesetzbuch zur Quali-
tatssicherung bei zugelassenen Kran-
kenhdusern gelten entsprechend. Die
Charité legt alle zwei Jahre einen Quali-
tatssicherungsbericht vor, in dem die
Qualitatssicherung in Forschung, Lehre
und Krankenversorgung dargestellt wird.

§22
Satzungen

(1) Die Charité gibt sich eine Sat-
zung, in der neben allen Regelungen, die
nach diesem Gesetz der Satzung vorbe-
halten sind, néhere Vorschriften tGber die
innere Verfassung, Uber die Befugnisse
und Pflichten der Organe sowie ihrer Mit-
glieder und Uber die Anforderungen an
die Wirtschafts- und Finanzplanung ge-
troffen werden.

(2) Der Vorstand erlasst die Satzung
nach Absatz 1 im Benehmen mit der Kili-

§21
Zielvereinbarungen und
Qualitatssicherung

(1) Zur Umsetzung des zwischen
dem Land Berlin und der Gliedkérper-
schaft Charité abgeschlossenen Hoch-
schulvertrags in der jeweils geltenden
Fassung und der in diesem Gesetz fest-
gelegten Zielsetzungen werden Zielver-
einbarungen zwischen dem Vorstand, der
Fakultatsleitung, der Klinikumsleitung
sowie den Zentrumsleitungen oder ande-
ren Organisationseinheiten abgeschlos-
sen.

[unverdndert]

§22
Satzungen

[unverdndert]

(2) Der Vorstand erlasst die Satzung
nach Absatz 1 im Benehmen mit der Kli-
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nikumsleitung und der Fakultatsleitung.
Die Satzung und Satzungsanderungen
bedirfen der Zustimmung des Aufsichts-
rats. 8 90 Abs. 1 des Berliner Hochschul-
gesetzes bleibt unberthrt.

(3) In Angelegenheiten, die aus-
schlie3lich Forschung und Lehre betref-
fen, wie Studienordnungen, Promotions-
ordnungen und Habilitationsordnungen,
erlasst der Fakultatsrat die Satzungen.

(4) Die Satzungen und Satzungsan-
derungen werden im Mitteilungsblatt der
Charite ; o e ?
{Charité)* veroffentlicht.

§23
Krankenpflegekommission

Im Mratversiatskhakum-Charte—Uni-
versitétsmedizin-Berlin“ wird eine Kran-
kenpflegekommission gebildet. lhr geho-
ren sieben Mitglieder aus dem Kreis der
Krankenpflegekrafte unter Einbeziehung
der Krankenpflegeschule und der Kinder-
krankenpflegeschule an, darunter min-
destens drei Leitungskréafte. Sie missen
mindestens drei Jahre nach Erlangen der
Erlaubnis zur Krankenpflegekraft in dem
Beruf tatig gewesen sein. Die Mitglieder
werden von allen Krankenpflegekraften
und Auszubildenden, die mindestens
zwei Jahre in der Krankenpflege beschaf-
tigt sind, fir die Dauer von funf Jahren
gewahlt. Die unmittelbar in der Kranken-
pflege Tatigen haben einen Anspruch auf
Freistellung zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben in der Krankenpflegekommission.
Die Krankenpflegekommission ist zu-
standig fur Vorschlage an den Vorstand,
die Fakultats- und die Klinikumsleitung.
Das Né&here wird in der Satzung nach

nikumsleitung und der Fakultatsleitung.
Die Satzung und Satzungsanderungen
bedirfen der Zustimmung des Fakul-
tatsrats und des Aufsichtsrats, soweit
durch Satzungsanderung nicht ledig-
lich Anderungen oder Erganzungen
der Bezeichnungen von Kliniken und
Instituten, die Zentren zugeordnet
sind, erfolgen. 8 90 Abs. 1 des Berliner
Hochschulgesetzes bleibt unberthrt.

[unverdndert]

(4) Die Satzungen und Satzungsan-
derungen werden im amtlichen Mittei-
lungsblatt der Charité veroffentlicht.

§23
Krankenpflegekommission

Im Universitatsklinikum wird eine
Krankenpflegekommission gebildet. lhr
gehoren sieben Mitglieder aus dem Kreis
der Krankenpflegekrafte unter Einbezie-
hung der Krankenpflegeschule und der
Kinderkrankenpflegeschule an, darunter
mindestens drei Leitungskrafte. Sie mis-
sen mindestens drei Jahre nach Erlangen
der Erlaubnis zur Krankenpflegekraft in
dem Beruf tatig gewesen sein. Die Mit-
glieder werden von allen Krankenpflege-
kraften und Auszubildenden, die mindes-
tens zwei Jahre in der Krankenpflege
beschaftigt sind, fur die Dauer von flunf
Jahren gewadhlt. Die unmittelbar in der
Krankenpflege Tatigen haben einen An-
spruch auf Freistellung zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben in der Krankenpfle-
gekommission. Die Krankenpflegekom-
mission ist zustandig fir Vorschlage an
den Vorstand, die Fakultats- und die Kli-
nikumsleitung. Das Nahere wird in der
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§ 22 Abs. 1 geregelt.

§ 24
Wirtschaftsfuhrung und
Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsfuhrung und Rech-
nungswesen der Gliedkorperschaft rich-
ten sich nach kaufmannischen Grundsat-
zen. Die Grundsatze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit sind zu beachten.
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Grundlage fur die Wirtschaftsfuh-
rung ist der Gesamtwirtschaftsplan, der
I iwirtschaftenls F |

Die Charité darf Mittel des Bundes und
des Landes Berlin, die sie vom BIG zur
Durchfihrung von Projekten im Gemein-
samen Forschungsraum erhalten hat, nur
fur diesen Zweck verwenden.

(3) Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn
eines Wirtschaftsjahres noch nicht fest-

Satzung nach 8§ 22 Abs. 1 geregelt.

§ 24
Wirtschaftsfuhrung und
Rechnungswesen

[unverdndert]

(2) Grundlage fur die Wirtschaftsfiih-
rung ist der Gesamtwirtschaftsplan, der
aus dem Erfolgsplan, dem Investiti-
onsplan (Deckungsmittel und Ausga-
ben mit Erlauterungen), dem summa-
rischen Stellennachweis und der Li-
guiditatsplanung besteht. Der Erfolgs-
plan besteht aus den gesonderten
Teilwirtschaftsplanen fir Forschung
und Lehre sowie fur Krankenversor-
gung, welche jeweils die fur ein Ge-
schaftsjahr veranschlagten Ertrage
und Aufwendungen entsprechend der
Gewinn- und Verlustrechnung auswei-
sen. Die Satzung nach 8§22 Absatz 1
kann weitere Untergliederungen vor-
sehen. Der Teilwirtschaftsplan For-
schung und Lehre enthalt die Teilbud-
gets Haushalt der Medizinischen Fa-
kultat, Drittmittel und Forschung im
Gemeinsamen Forschungsraum des
BIG. Die Charité darf Mittel des Bundes
und des Landes Berlin, die sie vom BIG
zur Durchfiihrung von Projekten im Ge-
meinsamen Forschungsraum erhalten
hat, nur fir diesen Zweck verwenden.

(3) Ist der Gesamtwirtschaftsplan
zu Beginn eines Wirtschaftsjahres noch
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gestellt und genehmigt, so darf der Vor-
stand Verbindlichkeiten eingehen und
Aufwendungen zu Lasten des Erfolgs-
plans sowie Ausgaben zu Lasten des
Finanzplans leisten, soweit es zur geord-
neten Fortfuhrung des Betriebs unab-
weisbar notwendig ist. Die Ubernahme
von Verbindlichkeiten fir Ausgaben des
Finanzplans und die Leistung von Aus-
gaben zu Lasten des Finanzplans bedarf
der vorherigen Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Der Vorstand kann im Einver-
nehmen mit der Vorsitzenden oder dem
Vorsitzenden des Aufsichtsrats die not-
wendigen MalRnahmen treffen, wenn die
Zustimmung des Aufsichtsrats nicht
rechtzeitig eingeholt werden kann. Er ist
Uber die getroffenen Malinahmen unver-
zuglich zu unterrichten.

(4) Zur Deckung eines kurzfristigen
Mittelbedarfs darf der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats zur Siche-
rung der Liquiditat des Klinikumsbetriebs
Kredite bis zur Hohe der betriebsnotwen-
digen Betriebsmittel aufnehmen.

(5) Der Vorstand beschlie3t den Ge-
samtwirtschaftsplan und leitet ihn dem
Aufsichtsrat zur Feststellung zu. Der
festgestellte Wirtsehaftsplan bedarf der
Genehmigung durch die fur Hochschulen
zustandige Senatsverwaltung.

(6) Die Charité kann sich zur Erful-
lung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und
weitere Unternehmen griinden oder sich
an fremden Unternehmen beteiligen. Die
88 53 und 54 des Haushaltsgrundsatze-
gesetzes vom 19. August 1969 (BGBI. |
S. 1273), das zuletzt durch Artikel 63 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2003
(BGBI. I S. 2848) geandert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung gelten
entsprechend.

nicht festgestellt und genehmigt, so darf
der Vorstand Verbindlichkeiten eingehen
und Aufwendungen zu Lasten des Er-
folgsplans sowie Ausgaben zu Lasten
des Investitionsplans leisten, soweit es
zur geordneten Fortfihrung des Betriebs
unabweisbar notwendig ist. Die Uber-
nahme von Verbindlichkeiten fiir Ausga-
ben des Investitionsplans und die Leis-
tung von Ausgaben zu Lasten des Inves-
titionsplans bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Aufsichtsrats. Der Vor-
stand kann im Einvernehmen mit der
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrats die notwendigen Malnah-
men treffen, wenn die Zustimmung des
Aufsichtsrats nicht rechtzeitig eingeholt
werden kann. Er ist Uber die getroffenen
Malnahmen unverziglich zu unterrich-
ten.

[unverdndert]

(5) Der Vorstand beschliel3t den Ge-
samtwirtschaftsplan und leitet ihn dem
Aufsichtsrat zur Feststellung zu. Der
festgestellte Gesamtwirtschaftsplan
bedarf der Genehmigung durch die fur
Hochschulen zustandige Senatsverwal-
tung.

[unverdndert]
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(7) Bei Kooperationen und Drittmittel-
vorhaben unter Einsatz von Ressourcen
der Charité sollen grundsatzlich Kosten-
kalkulationen auf Vollkostenbasis auf der
Grundlage der jeweils erbrachten Leis-
tungen erstellt werden. Die Moglichkeiten
zur Erzielung hdherer Eigenertrage sollen
gefordert werden.

(8) Die Vorschriften der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung vom
20. November 1995 (GVBI. S. 805), zu-
letzt ge&ndert durch Artikel Il des Geset-
zes vom 23. September 2005 (GVBI.
S. 475), in der jeweils geltenden Fassung
finden bis auf die entsprechend gelten-
den 88 9, 24, 54, 55, 88 bis 90, 92, 94 bis
99, 102 und 104 Abs. 1 Nr. 3 keine An-
wendung.

8§25
Rechnungslegung, Jahresabschluss und
Finanzkontrolle

1) Di s o
el Die-| aleullltatsl_eltul_nlq HF'..'d dl'e II;“'.'I'

(2) Die Fakultatsleitung und die Klini-
kumsleitung stellen jeweils fur ihren Ge-
schéaftsbereich innerhalb von vier Mona-
ten nach Ablauf des Geschéftsjahres die
Jahresbilanz nebst Gewinn- und Verlust-
rechnung und Anhang einschlie3lich des
Anlagennachweises (Jahresabschluss)
sowie den Lagebericht auf. Dabei ist die
zweckentsprechende Verwendung der
Zuschisse des Landes fur—die—von—der

[unverdndert]

[unverdndert]

§25
Rechnungslegung, Jahresabschluss und
Finanzkontrolle

(1) Der Vorstand berichtet dem
Aufsichtsrat regelmafig, mindestens
vierteljahrig, uber die wirtschaftliche
Entwicklung sowie die Lage der Cha-
rité und ihrer Teilwirtschaftsplane.

(2) Die Fakultatsleitung und die Kilini-
kumsleitung stellen im Einvernehmen
mit dem fur Finanzen und Infrastruktur
zusténdigen Vorstandsmitglied jeweils
fur ihren Geschéftsbereich innerhalb von
vier Monaten nach Ablauf des Geschafts-
jahres die Jahresbilanz nebst Gewinn-
und Verlustrechnung und Anhang ein-
schlie3lich des Anlagennachweises (Jah-
resabschluss) sowie den Lagebericht auf.
Dabei ist die zweckentsprechende Ver-
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I gl — h d
Krankenversorgung-durch-entsprechende
Eilgenertrage nachzuweisen.

(3) Der Rechnungshof von Berlin er-
teilt im Benehmen mit dem Aufsichtsrat
die Auftrage zur Prifung des Gesamtab-
schlusses einschlielich der Teilab-
schltiisse fur die Medizinische Fakultat
und das Universitatsklinikum. § 53 des
Haushaltsgrundséatzegesetzes findet An-
wendung. Die Gesamtbilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung werden mit
dem Priufvermerk der\Wirtschaftsprifer
im Amtsblatt flr Berlin veréffentlicht.

(4) Der Vorstand legt die Jahresab-
schliisse und die Lageberichte mit dem
Prufbericht der Wirtschaftspriferin oder
des Wirtschaftsprifers dem Aufsichtsrat
zusammen mit einer Gesamtbilanz (Kon-
solidierungsbilanz) zur Feststellung und
Entlastung vor.

(5) Die Medizinische Fakultat und das
Universitatsklinikum koénnen Rucklagen
bilden. Weist das Jahresergebnis einen
Fehlbetrag aus, der nicht durch andere
verbleibende Uberschiisse aus demsel-
ben Geschaftsjahr oder aus friiheren Ge-
schéftsjahren ausgeglichen werden kann,
so wird er auf die neue Rechnung vorge-
tragen; er soll in den folgenden Ge-
schéftsjahren ausgeglichen werden.

826
Personal

(1) Die Gliedkdrperschaft Charité ist
Dienstherr der Beamtinnen und Beamten
sowie Arbeitgeber der Angesteliten—Ar-
beiterinnen—und-Arbeiter sowie Auszubil-
denden und studentischen Hilfskrafte an
ihren Einrichtungen.

(2) Mit neu berufenen Professorinnen
und Professoren, denen erstmals die Lei-

wendung der Zuschisse des Landes
nachzuweisen.

(3) Der Rechnungshof von Berlin er-
teilt im Benehmen mit dem Aufsichtsrat
die Auftrage zur Prufung des Gesamtab-
schlusses einschlielBlich der Teilab-
schlisse fur die Medizinische Fakultat
und das Universitatsklinikum. 8§ 53 des
Haushaltsgrundsatzegesetzes findet An-
wendung. Die Gesamtbilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung werden mit
dem Prifvermerk der Wirtschaftsprife-
rin oder des Wirtschaftsprifers im
Amtsblatt fir Berlin veroffentlicht.

[unverdndert]

[unverdndert]

826
Personal

(1) Die Gliedkdrperschaft Charité ist
Dienstherr der Beamtinnen und Beamten
sowie Arbeitgeber der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie Auszubil-
denden und studentischen Hilfskrafte an
ihren Einrichtungen.

[unveradandert]
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tung einer Organisationseinheit in der
Krankenversorgung Ubertragen wird, soll
eine Vereinbarung abgeschlossen wer-
den, in welcher die Rechte und Pflichten
der Professorin oder des Professors in
der Krankenversorgung einschlief3lich der
damit verbundenen Vergutung geregelt
werden. Die bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes bereits im Dienst befindlichen Ab-
teilungsleiterinnen und Abteilungsleiter
konnen sich fur ein Dienstverhaltnis nach
Satz 1 entscheiden. Die Vergutung der
Wahrnehmung von Aufgaben in For-
schung und Lehre richtet sich ausschliel3-
lich nach den jeweils geltenden bundes-
und landesrechtlichen Vorschriften.

8 27
Bie Personalvertretung

(1) in—der GliedkérperschaftCharite

Uni lizinBerlin_(Charite)"
nddieMedizinische Fakultat Charité
Uni \izin Borlin“und_das—Uni
tatsklinil ~haritd o

lizin Borlin® Di m .

worden—ist. Der Dienststelle ;Medizini-
he Fakultit Charité — Uni ;
zin—Berlin® werden das hauptberuflich
tatige wissenschaftliche Personal, das
diesem zugeordnete Personal fur For-
schung und Lehre; das sonstige Personal
der Medizinischen Fakultdt sewie—die
studentischenHilfskrafte zugeordnet. Der
Dienststelle jUniversitdtsklinikum-Charité
—Universitdtsmedizin—Berlin- wird das
Personal zugeordnet, das nicht durch
Satz 2 erfasst wird. Bie—beilnkraftireten
; . I Srtlicl
= late blol bi
. I . D hl
. I o alich

§27
Personalvertretung

(1) In der Charité sind die Medizini-
sche Fakultat und das Universitatskli-
nikum Dienststellen gemaR 85 Ab-
satz1 des Personalvertretungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.Juli 1994 (GVBI.
S. 337), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 21.Juni 2018 (GVBI.
S. 446) geandert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung. 8 5 Absatz 2
Nummer 5 des Personalvertretungs-
gesetzes gilt entsprechend. Der
Dienststelle Medizinische Fakultat wer-
den das hauptberuflich tatige wissen-
schaftliche Personal einschlie3lich der
gesamten Arzteschaft, das diesem zu-
geordnete Personal fur Forschung und
Lehre sowie das sonstige Personal der
Medizinischen Fakultat zugeordnet. Der
Dienststelle Universitatsklinikum wird
das Personal zugeordnet, das nicht durch
Satz 2 und 3 erfasst wird.
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(2) Fdur die Charité wird ein Gesamt-
personalrat gebildet.

(3) DBie—Personalvertretungen  der
Charité kénnen gemeinsame Versamm-
lungen der Dienstkréfte einberufen.

§ 28
Studierende, Zulassung von
Studienanfangerinnen und
Studienanfangern

(1) Die Studierenden der Charité sind
Mitglieder der Humboldt-Universitat zu
Berlin und der Freien Universitat Berlin.
Studierende, die am 31. Mai 2003 an der
Freien Universitdt Berlin oder an der
Humboldt-Universitat zu Berlin immatriku-
liert waren, koénnen ihren Studiengang
nach den bisher fir sie geltenden Rege-
lungen an der Charité zu Ende fuhren.
Die vor diesem Zeitpunkt erbrachten
Leistungen werden anerkannt.

(2) Die Aufnahmekapazitat fir das
erste Fachsemester des Ersten Ab-
schnitts der arztlichen Ausbildung bezie-
hungsweise des Vorklinischen Abschnitts
der zahnarztlichen Ausbildung wird im
Studiengang Medizin auf insgesamt 600
und im Studiengang Zahnheilkunde auf
insgesamt 80 Studienanfangerinnen und
Studienanfanger pro Jahr festgelegt. Zd-

[unverdndert]

(3) Der Gesamtpersonalrat der Cha-
rité kann gemeinsame Versammlungen
der Dienstkrafte einberufen. Abschnitt 11l
des Personalvertretungsgesetzes fin-
det entsprechende Anwendung.

§28
Studierende, Zulassung von
Studienanfangerinnen und
Studienanfangern

[unverdndert]

(2) Die Aufnahmekapazitat fiur das
erste Fachsemester des Ersten Ab-
schnitts der arztlichen Ausbildung bezie-
hungsweise des Vorklinischen Abschnitts
der zahnarztlichen Ausbildung wird im
Studiengang Medizin auf insgesamt 600
und im Studiengang Zahnheilkunde auf
insgesamt 80 Studienanfangerinnen und
Studienanfanger pro Jahr festgelegt.
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I e i iz
. 7 s Fakults urch. S
zung-festgesetzt:

§ 29
Anderung gesetzlicher Vorschriften

[nicht wiedergegebene
Anderungsanweisungen]

§ 30
Ubergangsvorschriften

§29
Anderung gesetzlicher Vorschriften

[unveradndert]

§ 30
Ubergangsvorschriften

(1) Der Aufsichtsrat soll spatestens
sechs Monate nach Inkrafttreten des
Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum
und Fundstelle dieses Gesetzes] neu
gebildet werden. Bis zur Neubildung
nimmt der amtierende Aufsichtsrat
dessen Aufgaben wahr.

(2) Die Inhaberinnen und Inhaber
der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes
vom ... [einsetzen: Datum und Fund-
stelle dieses Gesetzes] bestehenden,
nachfolgenden Positionen nehmen bis
zur erstmaligen Besetzung der nach-
folgenden Vorstandspositionen deren
Aufgaben wahr:

1. die bisherige Direktorin oder der
bisherige Direktor des Klinikums
diejenigen des fur Finanzen und
Infrastruktur  zustandigen Vor-
standsmitglieds,

2. die bisherige Arztliche Direktorin
oder der bisherige Arztliche Direk-
tor diejenigen des fur Kran-
kenversorgung zustandigen Vor-
standsmitglieds sowie diejenigen
des fur Personal und Pflege zu-
standigen Vorstandsmitglieds als
Dienstbehotrde, oberste Dienstbe-
horde, Personalstelle und Perso-
nalwirtschaftsstelle fir die Be-
schaftigten des Universitatsklini-
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831
Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

[nicht wiedergegebene
Geltungszeitregeln]

kums,

3. die Dekanin oder der Dekan dieje-
nigen des fur Personal und Pflege
zustandigen Vorstandsmitglieds
als Dienstbehorde, oberste
Dienstbehotrde, Personalstelle und
Personalwirtschaftsstelle fir die
Beschaftigten der Medizinischen
Fakultat.

(3) Neu- und Erstwahlen der Per-
sonalrate sind unverzuglich nach In-
krafttreten des Gesetzes vom ... [ein-
setzen: Datum und Fundstelle dieses
Gesetzes] durchzufihren, soweit zwi-
schen dem Inkrafttreten und der
nachsten turnusgemafRen Wahl mehr
als zwei Jahre verbleiben. Bis zur
Konstituierung der Personalrate blei-
ben die bisherigen personalvertre-
tungsrechtlichen Zustandigkeiten be-
stehen. Die bisherigen Dienstverein-
barungen gelten bis zum Abschluss
neuer Dienstvereinbarungen fort.

8§31
Inkrafttreten, AufRerkrafttreten

[unverdndert]
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2. Berliner Hochschulzulassungsgesetz

Es wird nur der durch dieses Gesetz betroffene Wortlaut wiedergegeben.

Berliner Hochschulzulassungsgesetz

Geltende Fassung

Neue Fassung

81
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz und der Staatsvertrag
uber die Errichtung einer gemeinsamen
Einrichtung fir Hochschulzulassung vom
5. Juni 2008 (GVBI. S. 310) (Staatsver-
trag) regeln die Studienplatzvergabe in
allen zulassungsbeschrankten Studien-
gangen der staatlichen Hochschulen des
Landes Berlin.

§3
Festsetzung der Zulassungszahl

(1) Die Zulassungszahlen fur die Stu-
diengange werden vom Akademischen
Senat der Hochschule—far—die—Studien-
Berin-vemMedizinsenat; durch Satzung
festgesetzt. Sofern die Hochschule in
Fachbereiche, Fakultaten oder Abteilun-
gen gegliedert ist, erfolgt die Festsetzung
im Benehmen mit dem Fachbereich, der
Fakultat oder der Abteilung, in dem oder
in der der betreffende Studiengang an-
geboten wird. Die Zulassungszahl kann
von der fur die Hochschulen zustandigen
Senatsverwaltung durch Rechtsverord-
nung festgesetzt werden, wenn nach Auf-
forderung durch die Senatsverwaltung
innerhalb einer von dieser gesetzten an-
gemessenen Frist die Zulassungszahl fur

§1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz und der Staatsvertrag
Uber die Errichtung einer gemeinsamen
Einrichtung fir Hochschulzulassung vom
5. Juni 2008 (GVBI. S. 310) (Staatsver-
trag) regeln die Studienplatzvergabe in
allen zulassungsbeschrankten Studien-
gangen der staatlichen Hochschulen des
Landes Berlin. Soweit nach diesem Ge-
setz oder nach auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften der
Akademische Senat einer Hochschule
far Entscheidungen zustandig ist,
werden diese fur die Charité — Univer-
sitatsmedizin Berlin durch das Organ
getroffen, das dort fur die Einrichtung
von Studiengéngen zusténdig ist.

[...]

§3
Festsetzung der Zulassungszahl

(1) Die Zulassungszahlen fur die Stu-
diengange werden vom Akademischen
Senat der Hochschule durch Satzung
festgesetzt. Sofern die Hochschule in
Fachbereiche, Fakultdten oder Abteilun-
gen gegliedert ist, erfolgt die Festsetzung
im Benehmen mit dem Fachbereich, der
Fakultat oder der Abteilung, in dem oder
in der der betreffende Studiengang an-
geboten wird. Die Zulassungszahl kann
von der fur die Hochschulen zustandigen
Senatsverwaltung durch Rechtsverord-
nung festgesetzt werden, wenn nach Auf-
forderung durch die Senatsverwaltung
innerhalb einer von dieser gesetzten an-
gemessenen Frist die Zulassungszahl fur
einen bestimmten Studiengang nicht
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einen bestimmten Studiengang nicht
nach Satz 1 festgesetzt wird.

(2) Die Satzung der Hochschule ge-
maf Absatz 1 Satz 1 bedarf der Bestati-
gung der fur die Hochschulen zustandi-
gen Senatsverwaltung. Dem Antrag auf
Bestatigung der Satzung ist der gemal
Artikel 6 Abs. 4 des Staatsvertrages ge-
forderte Bericht beizufligen. Das Bestéti-
gungsverfahren erstreckt sich auf die
Uberprifung der RechtmaRigkeit und der
Zweckmaligkeit der Satzung.

(3) Wird die Satzung nicht gemaR
Absatz 2 bestétigt, so ist der Hochschule
eine angemessene Frist zu setzen, der
Beanstandung Rechnung zu tragen.
Kommt der Akademische Senat—firdie
S..“"d'e“lq. a.ane dl.e' lSIlanteI‘ . Q'""’ edlisel-
ser Aufforderung nicht nach, so kann die
fur die Hochschulen zusténdige Senats-
verwaltung die Zulassungszahl durch
Rechtsverordnung festsetzen.

[ ]

§5
Stiftungsrat

Die Vertreterin oder der Vertreter der
Hochschulen des Landes Berlin im Stif-
tungsrat der Stiftung flir Hochschulzulas-
sung und ihre oder seine Stellvertreterin
oder ihr oder sein Stellvertreter werden
fur die Dauer von drei Jahren von den
Leiterinnen oder Leitern der Hochschulen
des Landes Berlin aus dem Kreis der von
den Akademischen Senaten der Hoch-
schulen eder-dem-Medizinsenat benann-
ten Bewerberinnen und Bewerber be-
stimmt. Jede Hochschule kann eine Be-
werberin oder einen Bewerber vorschla-
gen; die Bewerberinnen oder Bewerber
mussen hauptberufliche Angehorige der
Hochschulen sein, von denen sie vorge-

nach Satz 1 festgesetzt wird.

[unverdndert]

(3) Wird die Satzung nicht gemal
Absatz 2 bestétigt, so ist der Hochschule
eine angemessene Frist zu setzen, der
Beanstandung Rechnung zu tragen.
Kommt der Akademische Senat dieser
Aufforderung nicht nach, so kann die fir
die Hochschulen zustandige Senatsver-
waltung die Zulassungszahl durch
Rechtsverordnung festsetzen.

§5
Stiftungsrat

Die Vertreterin oder der Vertreter der
Hochschulen des Landes Berlin im Stif-
tungsrat der Stiftung fir Hochschulzulas-
sung und ihre oder seine Stellvertreterin
oder ihr oder sein Stellvertreter werden
fur die Dauer von drei Jahren von den
Leiterinnen oder Leitern der Hochschulen
des Landes Berlin aus dem Kreis der von
den Akademischen Senaten der Hoch-
schulen benannten Bewerberinnen und
Bewerber bestimmt. Jede Hochschule
kann eine Bewerberin oder einen Bewer-
ber vorschlagen; die Bewerberinnen oder
Bewerber missen hauptberufliche Ange-
horige der Hochschulen sein, von denen
sie vorgeschlagen werden
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schlagen werden.

§ 7a
Auswahlverfahren innerhalb der
Vorabquoten

[ ]

(5) Studienplatze nach 8§87 Abs.1
Satz 3 werden in erster Linie unter Quali-
fikationsgesichtspunkten vergeben. Da-
neben kdnnen die Motivation der Bewer-
berin oder des Bewerbers und besondere
soziale Belange bericksichtigt werden.
Die Entscheidung Uber die Auswahlkrite-
rien trifft der Akademische Senat der
Hochschule ederderMedizinsenat durch
Satzung.

8 7a
Auswahlverfahren innerhalb der
Vorabquoten

[...]

(5) Studienplatze nach 8§87 Abs.1
Satz 3 werden in erster Linie unter Quali-
fikationsgesichtspunkten vergeben. Da-
neben kdonnen die Motivation der Bewer-
berin oder des Bewerbers und besondere
soziale Belange bericksichtigt werden.
Die Entscheidung uber die Auswahlkrite-
rien trifft der Akademische Senat der
Hochschule durch Satzung.
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8§86
Vorabquoten

(1) Von der Gesamtzahl der festge-
setzten Zulassungszahlen, vermindert
um die Zahl der nach einem Dienst auf
Grund friheren Zulassungsanspruchs
Auszuwahlenden, sind vorweg abzuzie-
hen:

1. in der Regel funf vom Hundert fur die
Zulassung von auslandischen und
staatenlosen Bewerbern und Bewer-
berinnen, soweit sie nicht Deutschen
gleichgestellt sind; die Vorabquote
wird nur im Hauptverfahren gemani
8 27 gebildet,

2. mindestens zwei vom Hundert fur
Falle auRergewohnlicher Harte,

3. mindestens drei vom Hundert fur die
Auswahl der Bewerber und Bewer-
berinnen fur ein Zweitstudium,

4. mindestens funf vom Hundert fur die
Auswahl von Bewerbern und Bewer-
berinnen, die zum Zeitpunkt der Fris-
ten nach 8§ 2 Absatz 1 minderjahrig
sind und ihren Wohnsitz im Einzugs-
gebiet der Hochschule im Sinne des
87 Absatz1l Satz2 des Berliner
Hochschulzulassungsgesetzes  bei
einer fur sie sorgeberechtigten Per-
son haben. Als sorgeberechtigt gel-
ten auch Pflegepersonen und nach
dem Birgerlichen Gesetzbuch die-
sen gleichgestellte Personen,

5. mindestens eins vom Hundert fur die
Auswahl von Bewerbern und Bewer-
berinnen nach 87 Absatz1 Satz 1
Nummer 6 des Berliner Hochschul-

§6
Vorabquoten

[unverdndert]
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zulassungsgesetzes.

(2) Neben den in Absatz 1 genannten
Quoten kann flir einzelne Studiengange
eine weitere Quote fur Bewerber und
Bewerberinnen mit einer Studienberech-
tigung nach 811 des Berliner Hoch-
schulgesetzes in der jeweils geltenden
Fassung gebildet werden. Die HOhe der
Quote sowie die Auswahlkriterien inner-
halb dieser Quote regelt der Akademi-
sche Senat der Hochschule—far-die-Sty-
dizin-Berlin-derMedizinsenat; durch Sat-
zung, die der Bestatigung durch die fur
die Hochschulen zustandige Senatsver-
waltung bedarf. Die Bestéatigung der Sat-
zung kann aus Rechts- oder Sachgrin-
den versagt werden.

(3) Die Quoten nach Absatz 1 und 2
zusammen durfen drei Zehntel der zur
Verfligung stehenden Studienplatze nicht
Uberschreiten, jedoch nicht weniger als
ein Zwanzigstel betragen. Die Regelung
trifft der Akademische Senat der Hoch-
schulefirdie-Studiengange-der Charite
senat; durch Satzung, die der Bestati-
gung durch die fur das Hochschulwesen
zustandige Senatsverwaltung bedarf. Die
Bestatigung der Satzung kann aus
Rechts- oder Sachgriinden versagt wer-
den.

(2) Neben den in Absatz 1 genannten
Quoten kann flr einzelne Studiengange
eine weitere Quote fur Bewerber und
Bewerberinnen mit einer Studienberech-
tigung nach 8§11 des Berliner Hoch-
schulgesetzes in der jeweils geltenden
Fassung gebildet werden. Die Hbhe der
Quote sowie die Auswabhlkriterien inner-
halb dieser Quote regelt der Akademi-
sche Senat der Hochschule durch Sat-
zung, die der Bestatigung durch die far
die Hochschulen zustandige Senatsver-
waltung bedarf. Die Bestéatigung der Sat-
zung kann aus Rechts- oder Sachgrin-
den versagt werden.

(3) Die Quoten nach Absatz 1 und 2
zusammen durfen drei Zehntel der zur
Verfligung stehenden Studienplatze nicht
uberschreiten, jedoch nicht weniger als
ein Zwanzigstel betragen. Die Regelung
trifft der Akademische Senat der Hoch-
schule durch Satzung, die der Bestati-
gung durch die fur das Hochschulwesen
zustandige Senatsverwaltung bedarf. Die
Bestatigung der Satzung kann aus
Rechts- oder Sachgriinden versagt wer-
den.
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Il.  Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland

In der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 100-1, veroffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mérz 2019
(BGBI. | S. 404) geéndert worden ist

Artikel 5
Absatz 3:

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Leh-
re entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Funftes Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung —

Vom 20. Dezember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 6. Mai 2019 (BGBI. | S. 646) gedndert worden ist

§ 108
Zugelassene Krankenhauser

Die Krankenkassen durfen Krankenhausbehandlung nur durch folgende Kranken-
hauser (zugelassene Krankenhauser) erbringen lassen:

1. Krankenhauser, die nach den landesrechtlichen Vorschriften als Hochschulklinik
anerkannt sind,

2. Krankenhauser, die in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen sind
(Plankrankenhéuser), oder

3. Krankenhauser, die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbanden der
Krankenkassen und den Verbéanden der Ersatzkassen abgeschlossen haben.

Umwandlungsgesetz
(UmwG)

Vom 28. Oktober 1994 (BGBI. | S. 3210; 1995 | S. 428), das zuletzt durch Gesetz
vom 19. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2694) geandert worden ist

§1
Arten der Umwandlung; gesetzliche Beschrankungen

Absatz 2:

(2) Eine Umwandlung im Sinne des Absatzes 1 ist aul3er in den in diesem Gesetz
geregelten Fallen nur moglich, wenn sie durch ein anderes Bundesgesetz oder ein
Landesgesetz ausdrucklich vorgesehen ist.
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Gesetz Uber die Hochschulen im Land Berlin
(Berliner Hochschulgesetz — BerlHG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBI. S. 378), das zuletzt
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBI. S. 160) geédndert worden
Ist

§2
Rechtsstellung

Absatz 3:

(3) Die Personalverwaltung, die Wirtschaftsverwaltung, die Haushalts- und
Finanzverwaltung der Hochschulen, die Erhebung von Gebihren und die
Krankenversorgung sind staatliche Angelegenheiten. Die Hochschulen haben die
gebotene Einheitlichkeit im Finanz-, Haushalts-, Personal- und Gesundheitswesen im
Land Berlin zu wahren und diesbezigliche Entscheidungen des Senats von Berlin zu
beachten.

§ 67
Personalangelegenheiten der Hochschulen, Personalkommission

Absatz 1:

(1) Dienstbehtrde, oberste Dienstbehdrde, Personalstelle und Personalwirt-
schaftsstelle ist das Kuratorium. Es kann seine Befugnisse auf den Leiter oder die
Leiterin der Hochschule, die Personalkommission oder deren Vorsitzenden oder Vor-
sitzende, im Einvernehmen mit der fur grundsétzliche allgemeine beamtenrechtliche
Angelegenheiten zustandigen Senatsverwaltung auch auf das Landesverwaltungs-
amt und in den Universitatsklinika auf den Klinikumsvorstand tbertragen.

870
Fachbereichsrat

[nicht wiedergegeben]

§71
Aufgaben des Fachbereichsrats

(1) Der Fachbereichsrat ist, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, fur al-
le Aufgaben des Fachbereichs zustandig, insbesondere flr

1. den Erlass von Satzungen des Fachbereichs,

2. die geordnete Durchfihrung der Lehre und der Prifungen sowie die Koordinie-
rung von Lehre und Forschung im Fachbereich,

3. den Beschluss von Berufungsvorschléagen,

4. Entscheidungen Uber Habilitationen,

Seite 56 von 59



5. die Verteilung von dem Fachbereich zugewiesenen und von wieder frei werden-
den, beim Fachbereich verbleibenden Stellen und von Mitteln fur nichtplanmani-
ge Dienstkrafte sowie von Sachmitteln,

6. die Vorschlage zur Begrindung und Beendigung der Rechtsverhaltnisse von
hauptberuflich und nebenberuflich Téatigen, soweit sie nicht Einrichtungen ge-
maR § 75 zugewiesen sind.

Der Fachbereichsrat soll die Wahrnehmung von Aufgaben, die nicht von grundsatzli-
cher Bedeutung sind, dem Dekan oder der Dekanin zur Erledigung Gbertragen.

(2) An Hochschulen ohne Fachbereiche werden die Aufgaben des Fachbereichs-
rats vom Akademischen Senat wahrgenommen.

8§72
Dekan/Dekanin

Absatz 1:

(1) Der Dekan oder die Dekanin und sein Stellvertreter oder seine Stellvertreterin
(Prodekan/Prodekanin) werden vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der ihm angeh6-
renden Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen gewahlt.

8 89
Aufsicht

Absatz 2:

(2) Soweit die Hochschulen einschlief3lich der Kuratorien Aufgaben wahrnehmen,
die ihnen als staatliche Angelegenheiten Ubertragen sind, unterstehen sie der Fach-
aufsicht der fir Hochschulen zustandigen Senatsverwaltung; dies gilt auch fir Auf-
gaben bei der Ermittlung der Ausbildungskapazitdten und der Festsetzung von Zu-
lassungszahlen. Die Austbung der Fachaufsicht richtet sich nach § 8 des Allgemei-
nen Zustandigkeitsgesetzes.

Personalvertretungsgesetz
(PersVG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GVBI. S. 337), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBI. S. 446) gedndert worden ist

85
Dienststellen

Absatz 2:
(2) Als Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes gelten die Gesamtheit
1. [aufgehoben]
2. [aufgehoben]

3. der Amtsanwiélte,
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4. der Referendare im Bezirk des Kammergerichts, einschliel3lich der in einem ent-
sprechenden o6ffentlich-rechtlichen Praktikantenverhéltnis beschaftigten Dienst-
krafte,

5. der studentischen Hilfskrafte (8 121 des Berliner Hochschulgesetzes) jeder
Hochschule.

Abschnitt Il
Personalversammlung

§ 45
Allgemeines

(1) Die Personalversammlung besteht aus den Dienstkraften der Dienststelle. Sie
wird, abgesehen von den Féllen des 8 17 Abs. 3 und des § 19, vom Vorsitzenden
des Personalrats geleitet.

(2) Kann nach den dienstlichen Verhaltnissen eine gemeinsame Versammlung
aller Dienstkrafte nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzuhalten.

8 46
Nichtoffentlichkeit

(1) Die Personalversammlung ist nicht 6ffentlich.

(2) Beauftragte der im Personalrat vertretenen Gewerkschaften dirfen an der
Personalversammlung beratend teilnehmen.

(3) Der Vertreter der Dienststelle kann an der Personalversammlung teilnehmen.
An Versammlungen, die auf seinen Wunsch einberufen sind oder zu denen er aus-
dricklich eingeladen ist, hat er teilzunehmen. Nimmt der Vertreter der Dienststelle an
der Personalversammlung teil, so kann er Beauftragte der Arbeitgebervereinigungen
hinzuziehen, in denen die Dienststelle vertreten ist. Satz 1 gilt fir Beauftragte des
Hauptpersonalrats und des zustandigen Gesamtpersonalrats entsprechend.

(4) Die Absatze 2 und 3 Satz 3 und 4 finden auf Personalversammliungen der
Verfassungsschutzabteilung bei der Senatsverwaltung fur Inneres keine Anwendung.

8§47
Einberufung

(1) Der Personalrat hat mindestens einmal in jedem Kalenderjahr in einer Perso-
nalversammlung einen Tatigkeitsbericht zu erstatten.

(2) Der Personalrat ist berechtigt und auf Wunsch der Dienststelle oder eines
Viertels der wahlberechtigten Dienstkrafte verpflichtet, eine Personalversammlung
einzuberufen und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Tages-
ordnung zu setzen.
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§ 48
Durchfihrung

Die Personalversammlung findet wahrend der Arbeitszeit statt, soweit nicht zwin-
gende dienstliche Griinde entgegenstehen. Die Teilnahme an Personalversammlun-
gen wahrend der Arbeitszeit hat keine Minderung der Bezlge einschlie3lich Zulagen,
Zuschlagen und sonstigen Entschadigungen zur Folge. Zum Ausgleich der durch die
Personalversammlung ausgefallenen Arbeitszeit darf Vor- oder Nacharbeit nur bei
unabweisbarem Bedurfnis angeordnet werden; sie ist nach den bestehenden Vor-
schriften abzugelten. § 21 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

§ 49
Beratungsgegenstande

Die Personalversammlung kann dem Personalrat Antrage unterbreiten und zu sei-
nen Beschlissen Stellung nehmen. Sie kann alle Angelegenheiten behandeln, die
zur Zustandigkeit des Personalrats gehoren, insbesondere Tarif-, Besoldungs- und
Sozialangelegenheiten. 8§ 70 Abs. 2 Satz 1 gilt fur die Personalversammlung ent-
sprechend.

Seite 59 von 59



	Vorblatt
	Vorlage – zur Beschlussfassung –
	Erstes Gesetz zur Änderung des Berliner Universitätsmedizingesetzes
	Artikel 1  Änderung des Berliner Universitätsmedizingesetzes
	1. Der Überschrift wird der Klammerzusatz „(BerlUniMedG)“ angefügt.
	2. Das Inhaltsverzeichnis wird durch folgende Inhaltsübersicht ersetzt:
	3. Die Präambel wird aufgehoben.
	4. § 1 wird wie folgt geändert:
	5. § 2 wird wie folgt geändert:
	6. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:
	7. § 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
	8. § 4 wird wie folgt geändert:
	9. § 5 wird wie folgt geändert:
	10. § 6 wird wie folgt geändert:
	11. § 7 wird wie folgt geändert:
	12. § 8 wird wie folgt geändert:
	13. § 9 wird wie folgt geändert:
	14. § 10 wird wie folgt geändert:
	15. § 11 wird wie folgt geändert:
	16. § 12 wird wie folgt geändert:
	17. § 13 wird wie folgt geändert:
	18. § 14 wird wie folgt gefasst:
	19. § 15 wird wie folgt geändert:
	20. § 16 wird wie folgt geändert:
	21. § 17 wird wie folgt geändert:
	22. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt:
	23. § 18 wird wie folgt geändert:
	24. § 19 wird wie folgt geändert:
	25. § 20 wird wie folgt geändert:
	26. In § 21 Absatz 1 werden die Wörter „"Charité – Universitätsmedizin Berlin (Charité)"“ durch das Wort „Charité“ ersetzt.
	27. § 22 wird wie folgt geändert:
	28. In § 23 Satz 1 werden die Wörter „"Universitätsklinikum Charité – Universitätsmedizin Berlin"“ durch das Wort „Universitätsklinikum“ ersetzt.
	29. § 24 wird wie folgt geändert:
	30. § 25 wird wie folgt geändert:
	31. In § 26 Absatz 1 werden die Wörter „Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter“ durch die Wörter „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt.
	32. § 27 wird wie folgt geändert:
	33. § 28 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.
	34. § 30 wird wie folgt gefasst:

	Artikel 2  Folgeänderungen
	Artikel 3  Bekanntmachungserlaubnis
	Artikel 4  Inkrafttreten

	A. Begründung
	a) Allgemeines
	b) Einzelbegründung
	Zu Artikel 1  Änderung des Berliner Universitätsmedizingesetzes
	Zu Nummer 1  (Änderung der Überschrift)
	Zu Nummer 2  (Ersetzung des Inhaltsverzeichnisses)
	Zu Nummer 3  (Aufhebung der Präambel)
	Zu Nummer 4  (Änderung von § 1)
	Zu Nummer 5  (Änderung von § 2)
	Zu Nummer 6  (neuer § 2a)
	Zu Nummer 7  (Änderung von § 3 Absatz 1)
	Zu Nummer 8  (Änderung von § 4)
	Zu Nummer 9  (Änderung von § 5)
	Zu Nummer 10  (Änderung von § 6)
	Zu Nummer 11  (Änderung von § 7)
	Zu Nummer 12  (Änderung von § 8)
	Zu Nummer 13  (Änderung von § 9)
	Zu Nummer 14  (Änderung von § 10)
	Zu Nummer 15  (Änderung von § 11)
	Zu Nummer 16  (Änderung von § 12)
	Zu Nummer 17  (Änderung von § 13)
	Zu Nummer 18  (Neufassung von § 14)
	Zu Nummer 19  (Änderung von § 15)
	Zu Nummer 20  (Änderung von § 16)
	Zu Nummer 21  (Änderung von § 17)
	Zu Nummer 22  (neuer § 17a)
	Zu Nummer 23  (Änderung von § 18)
	Zu Nummer 24  (Änderung von § 19)
	Zu Nummer 25  (Änderung von § 20)
	Zu Nummer 26  (Änderung von § 21 Absatz 1)
	Zu Nummer 27  (Änderung von § 22)
	Zu Nummer 28  (Änderung von § 23 Satz 1)
	Zu Nummer 29  (Änderung von § 24)
	Zu Nummer 30  (Änderung von § 25)
	Zu Nummer 31  (Änderung von § 26 Absatz 1)
	Zu Nummer 32  (Änderung von § 27)
	Zu Nummer 33  (Änderung von § 28 Absatz 2 Satz 2)
	Zu Nummer 34  (Neufassung von § 30)

	Zu Artikel 2  Folgeänderungen
	Zu Artikel 3  Bekanntmachungserlaubnis
	Zu Artikel 4  Inkrafttreten


	B. Rechtsgrundlage
	C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen
	D. Gesamtkosten
	E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg
	F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung
	a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben
	b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen


	Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus
	I. Gegenüberstellung der Gesetzes- und Verordnungstexte
	1. Berliner Universitätsmedizingesetz
	2. Berliner Hochschulzulassungsgesetz
	3. Hochschulzulassungsverordnung

	II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften


